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Folgen

Die in vorgehender veäucNon angezogene
Beylagen -

Lehen - Kcvcrsale ^ ke ^ ^ von ttonsler über erhaltene Belehnung
vvn Ertzbischossen OieUericbl mit dem Lehen ttulsäonck .

^ nno I4Z5 -

^Ch ^ lepb V3N ^ onzicr doin kunt also as der Erwürbige Fürste und
Here HerOicöericKErtzbifchostzoColne , HertzougezoWeftpfalen
md zo Engem rc . myn Guedige LieveHere mich in Entgeenwordichett

chlue Manne beleent hait mit dem Hufe zo ttukäorrclc in oem Lande van
Keinpen gelegen ind chnre Zogehoere wie dat van Sem verß . myurc Gnä¬
digen Her ind synre Geftra te zo Lccne roret na Lude synre Gnaden
Briests mir daropgegcven also bekenne ich dat ich dat verß Leen van dem

, vurß . mlime Gnädigen Her also zo Lcene entfangen , ind ihnen Gnaden
Huldonge ind Eyde gedain ind lysttich zo den Hilligen gefworen Han
dom ind lwcren oevermitz defen Briefs dat verß . Leen getruwelichen zo
verdienen ind zo vermaunen des verß . nryns Gnedigen Her synre Nachko -
urelinge ind Gestichtz Beste zo werven ind Ärgste zo warnen ind zo keren
na myurc Macht ind fort zo dom as eyn Man syme Heren schuldich es zo
doin oin Arglist beheltlicb auch denr verß . myme Gnedigen Heren chnen
Nachßomeringen ind Gesuchte yrs , ind vort yderman syns Rechten an verß.
Lcen - Gude , indhandiszo GetzugeindganherStedicheitmyn Segelheran
gehmigen ind Han wir gebeoen ^ rnc van ttonslcr tnd Daim van dem Lon -
xarcie dat st) dis zo noch mere Stedicheit yre Segele by dat myn an desen
Briest zo Getzugegehangen haut des wir ^ rnr van ttonleier ind Uaim van
dein öon ^ Lräcverß . bekenne wair zo synind unse Segelen umb beden willen

van ttonUer vürß . by dat fyne an desen Briest gehangen . vLlum
^ nno Oni h^ ülctinro gu- <jrin§c » rcllMO viccümo cjuiriro kerra ^ uar » xolh
bnicam Lxruäi .

( f . . 5 . ) kro Loncorcjsricia lulr/ cri ^ lir Lonlilii LleÄvrzli ,
-^ ulici Lolsnieoli ; Lecrecsnu ;

2 .
Geissen m . xrp .

LxrraLi : Lehen - Brieffs Lhurfürsten ttermilli
Für Goswin ttunskr äe IZZI .

Zr ttermLn L5C . Thun kunt und bekennen gegen allekmrn -
niglich dwyle das Huß Hulßdunck mit seine Zu und Ingehörung
von unfern Vurfaren oder Uns ein lang Zttt Widder unfers Dur¬st farm



, faren und unser ußgangen Warnung uuentsangen verbleuen derhalb solich
.. Lehen als verfallen geachtet , Wir auch dasselb als der Lehenher an Uns

Zu schlägen oder eynen andern unsers Gefallens damit zu bclehencn gut Zuge
hetten , ydoch umb besondere Verhethe unsers lieben gttreuwen Goißwtn
Hunhlars Fruntschastt und getreuwe Dienste , so er Uns und unfern Stifft
htnfurter dom sali kan und mag haben Wir uß besondern Gnaden demselben
Goijjwin solich Lehen widderuinb zugestalt , Inen in Bywcstn unser Man
hernageschreben dainit gnedigltch beleenet , und belcenen in Krafft diß
Briests rc .

pro Loncorcjrnri » 5uirtcri ^ 6c LvnlilH LlcüorLlis
^ ulici Lolouienii ; äccrersriu !

^ Geissen

Lxtl-gK Lehen - Bneffs Lhurf. zokgn Qebksrä
Dttk ^ tlrrcclic von blonLläercie 1 ^ 62 . 21 . ^ unii .

»Ir soI^ Ln Lcbkarcic von GotS Gnaden erwolter und
' bestettigter Ertzbischost zu Cöln ,' thun kund und bekennen , daß

Wir Unseren lieben gctrewen üibrcctiren von Uonrlrr mit dem
Hauß Hulßdunck niit allem seinem Zugehör gnediglich belehent haben und
belehnen in Krafft dieß Briests in allermassen solich Lehen von Unns und
Unnserem « tistt zu Lehm rüret und ctwau von ttzigen
Lehentragers Vatterdas von Unseren Vorfaren zu Lehen elnpfangen und
getragen rc .

? roLoncor6rnrislukscris ) lnLc, nliIii k. lc6torslis
^ ulici Lolonrenür Lecrersriu ;

tveiÜer» m

, ' 4 . '
LxtrsÄ Lehen - Btieffs Churfürsten Lalentin

FÜr OuneAunä von ^ ec5§ ^ c ^ . l^lLrcjj .
»Ir ^ lenrio von Gottes Gnaden erwolte zu Erbischoven

zu Colln rc . Thuen kund und bekennen , daß Wir Unseren liebenge -
trewenEhristoffervonHonßlar zu Schackum als Vollmächtigen

und zuBehueffUnserlicbenBesonderinnenCunigundenvoli ^ celr . davon
. er Uns gnugsam Gewalt nffgelegt , . gnediglich belehent haben und belehnen
tnCrafftdiesi Briests mit dem Hauß Hulßdunck mit allen seinen Zugehöir
in allermaisten solch Lehen von Uns und Unserem Stifft zu Lehen rüret und
etkvan ^ lbreckr von Honßlar dasselbig von Unseren Vorfahren zu Lehen ge¬
tragen und gedachter Lumgunäen seiner Schwester Tochter in seinem l ' cttr -
mcnc mit Unser Verwilligung gegeben und überlassen . Wir haben auch dar -
ust von gemeltem Ehristopher von Honßlar gewöhnliche Huldung und Aydt
empfangen , Uns , Unseren Nachkommen und Stifft getrew und hold zu seyn :
solch Lehen getrewlich zu verdienen und zu vermannen , Unser Bestes wer¬
ben , Argstwarnen und kehren nach aller Macht und vortalles , daseinge -
trewer Mann seinem Herrn schuldig und pflichtig ist , thuen soll ohne Arglist
« ndGefarderc .

pro l^ oncorclznris suvscris>6c donülii LleAorsIis
^ ulici LolonienliL 5ccrecsriur ^

' : « . . . keisscn m . ? ? -
5 -



n . z .
LxtracL LeheN - Brieffs Lhurfürstens pcrclinsnä

Für ^ rnolcl von ^ Lclicenöonck clc l6l ^ . 2 .

^On GotteöGnaden WirkcrcjinLnä ErtzbischoffzuLöln rc .
thuen kund und bekennen , was maßen Uns Unser Ambtmann zu
Kempen , Rath und lieber getrewer Xrnoü von ^ Lcbrenäonclc zum

Broich vor sich und seines verstorbenen Bruders fobsn von ^ Lcvrenäoncic
nachgelassene Sohn unterthenigst angcsuichet und gepetten , sei mit dem
Hauß Uuträoncic und allem stinem Zubehöre zu belehnen : Ob nun wohl
darbet allerhand Bedrucken vorgetallcn seie ; So haben Wir jedoch obge -
melke /Vrnoicien von >-/ 3clitcncjonclc vor sich und seines Bruders Sohn ,
umb der getrcwen Dienst willen , so er , sein Bruder und Vorfahr Unserem
Erhstistt geleistet und ferner zu leisten begeren und willig sein , die Gnad
erzeigt und innen mit obgcmeltemLchen gnedigst belehent , und belehnen innen
in ErafftdicstöBrrcsis , in allermaisiensölchcsvon Unserem ErMfft Alters -
herozu Lehenrürct , und empfangen worden ist , Wir haben auch daruss
von gemcltem ^ rnolclcn von ^ scbcenclonclc gewönliche Huld und Aydt
empfangen , Uns Unseren Nachkommen und Stisst getrew und hold zu
sein , solch Lehen getrewlich zuverdienen , und zuvermannen , Unser Bestes
zu werben , Ärgst zu warnen und zu keren nach aller Macht , und vort alles
zu thun , was ein getrewer Mann seinem Herrn zu thun pflichtig ist , ohne
Gefard und Argelist rc .

pro LoncorclLnris / ubicri ^ tic Lonlilii plsötorslir
^ ulici Lolonienür Lecrersrio ;

6 . '

LxtrklÄLcbkN - DrieffsLhurfürßenslosepIrLIemerlt
Für ^ clo ! j) k Lcicramen Freyherm von ^ LLlucn6onclL

äe ii . / liris 169 ^ .
Gottes Gnaden Wir jolepk elcmem Ertzbischoffzu

Cölu rc . Thuen kund und bekennen hiemit , daß Wir aufheut ctaco
^ in GegenwartUnserer Mannenvon Lehen hernach geschrieben , Un¬

seres Kevjßon ; - Gerichts - proLur - roren und lieben Getrewen ) - cobenOc -
veic als Bevollmächtigten des Edelen Unseres Ccunmerern und Ambtlnan
zu Kempen und Oedt lieben getrewen kcrrr - men Freyherrn von ^ ackc - a -
cloncic zur Hulßdunck mit Unserem und Unseres Ertzstiffts Hauß Uuis -
6unc !c sambt allen dejstn Zubehör gnädigst belehnt haben , wie Wir hiemit
belehnen , immasien darauff Uns ermelter Bevollmächtigter iin Nahmen
gedachten Freyherrn von ^ sclirenöonclc gewöhnliche Gelübd und Aydtge -
than , Uns Unseren Nachkommen und Ertzstifft trew gehorsam und gewär¬
tig zu seyn , Unseren und desselben Nutzen zu beförderen , Schaden und
Nachtheil aber zu wahrnen und Vorkommen zu helffen , und sonderlich be¬
rührtes Lehen getrewlich zu verdienen und zu vcrmannen , und fort dasje¬
nige zu thuen , so ein getrewer Lehenmann seinem Lehen - Herrn , der Lehen¬
halber zu thuen schuldig , vorbehaltlich doch Uns , Unserem Ertzstifft und
fort Jederman seines Rechtens .

pro Lovcorclsnris iubiclipiir Loniilü PIeQo » Iis
^ ulici Lolonienür 8ecrecsrius
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N . 7 -
Lchen - Brieff Churfürsten Oemem
Für Herrn Grafe » von Virmonä üc i / ' . ^ uüi 1 / 24 .
On Gottes Gnaden Wir (^ lemcm ^ u§uss ErHbischosszu

^ Cölnrc . fi ' lc . roc . ) Thuen kund und bekennen hiemit gegenMännig -
lia - en , daß Wir heut äaco unten gemelt in Gegcnwarth Unserer

Mannen von Lehen hernach geschrieben , Unseren Geheimen Rath und Hof -
rarhs - prL- liäencen , jauch Ambtrnan zu Kempen und Oedt ämbroüum kr » n -
cilcum kriciencum Ltinstjanum Grafen von Virmonst mit dem mit Unseres
Herrn Vetteren und negsten Vorfahren am Ertzstifft loicphj Oemenrir

- Gottsccl . Audcnckens Bewilligung von derFrawen ^ nnr LUlLberb Cackan -
nagebohrner von V^ acbrcncjoncjc verheyratheter von bo6äcn anerkausstcn
Hauff t-lui ; äunc !c , allerritassen solches von Uns , und Unserem Ertzstifft
Lehen rührig ist , und besagter von v^ ckccnäonck verstorbener Vatter
^ Uolplr Ncicram Freiherr von V^ acUcencloncic zur btulLljunclc und besten
Vor - Eltcrcn von Unseren Vorfahren am Ertzstifft zu Lehen empfangen und
besessen haben , hinwieder gnädigst belehnet , auch daraufvon ihme die ge¬
wöhnliche Gclübd und Äydr cuipfangen haben , solches Lehen gctrewlich zu
verdienen , und zu vcrmanncn , Unser , Unser Nachkommen und Ertzstissrs
Bestes zu werben , Argcszu wahrneu , und fort dasjenige zu ihnen , was ein
getrewcr Lehcnmann seinen Herrn zu thuen schuldig und pflichtig ist , ohne
Gefährde und Arglist , vorbehaltlich jedoch Uns , Unseren Nachkommen

- und Ertzstifft , fottManniglichen sein Rcchtan diesen vorgcfchricbenen Lehen ,
dessen zu Urkund haben WirUnserIustegel an diestnBricffwisscntlich thuen
hangen . Geben und belehnet in Unser Kciiäentz ,, Stadt Lonn den i 7 ten Tag
Monaths j uiii i 7 ^ 4 tcn Jahrs , hierüber und an feynd gewesen als Manne

. . von Lehen die Ehrsam - und H - chgelchrte Unsere Geheime Räche und rcffe -
' Äive Eantzlcy - und Lehn - UneLkorcs liebe getrewe ^ ob . kvlrrx Lclrönboven

UNd Lbristi ^ n von Kcm ^ iz .
Vc . ö/ l . äclloulioscn .

' ' 6 ) . Uierna .

? li) Loncorctsnrii » tuti ! cl >^ 6 c (lc>nl'llü LlectorLlis
^ ulici Lolomcntis 8ccr «-- r >rriu5

ss leisten m . M .

N . 8 -
8 eMenUX ) 83nÄione8 , Ü 5 Dsc ! ar3riorie8 ImpL -

rr3le8 ciuoä l̂ Lolonienlia .
s. eopolä von Gottes Gnaden Erwählter Römischer

AI ) Kayser , zu allen Zetten Mehrer des Reichs in Germanien zu Hun -
garn , Bohcim , Dalmatien , Croatien , und Schlavomen Kö -

' nig , Ertz - Hertzog zu Oesterreich , Hcrhog zu Burgund , und Braband ,
zuStayr , zu Kärnten , zu Crain , und Lutzcmburg , zu Wirtcmberg ,
Ober - und Nieder - Schlesten , Fürst zu Schwaben , Marggraffdcs Heili¬
gen Röinischen Reichs , zu Bnrgaw , zu Mähren , Ober - und Nieder -
Laußnitz , Gefürster Grass zu Habspurg , zuTyroll , zuPfierd , zuKv -
bürg , undGröh , Landgrassin Elsaß , Hm auf der WmdischenMarck ,
zu Portenaw und Salms re. re . rc . Beten -



Bekennen öffentlich mit diesem Briefs , und thuen kund allermänniglich ,
daß Uns der Hochwürdlg , Durchleuchtig , Hochgebohrner -^ aximiliLn
1-rcnrieK , Ertzbischoffzu Cölln , des Heiligen Römischen Reichs durch Ita¬
lien Ertzcantzler Bischost zu Lüttig und Hildeshctm , Probst zu Bergtcsga -
dcn , und Stadel , Pfaltzgraffbey Rhein , mOb - und Nieder - Bayeren ,
auch der Oberen Pfaltz Hcrtzog re - Unser Lieber Vetter und Churfürst , in
Unterthänigkctt und glaubwürdiger Form vorgcbracbt unterschiedliche
kr >vi ! c- ^ i3 , so von Sr . Lödn Wcylano Unfern Hochgeehrten Vorfahren
am Reich Römischen Kayiereu , und Königen /Uberco , Lrroio (^ i3rco ,
XlirximiÜLno Nrüno , lNtd l< u6o ! glio 8ecu „ clo GlorwÜrdigstkN Andentkens
dessen Vorfahren am Ertzftifft Cölln erthcilt , couürmirc , und bestätiget
worden , welche von Wort zu Worten hernach geschrieben stehen , und also
lauten :

-Ukerrus l ) ci OraciL KomLnorum kcx lewsser -Uibussu !!
allunivertorum 82cri Im ^ eru ki6eliuM aociriam volumu ; ^>ecvenire , guocl
>^ nno Oomilii t^ iüelimo Oucenceümo nonLAelimo nono . Incii' Äioneun6e -
cilna , 6ccima î Älenclas klarr » I8! vbiL LpuciO ^ iclum ? i§ell>en siro l ' ribunrli
8eclenci >bu5 , ^>er Vcncralrilem ^ ic ^ voläum ^ rcliiepilco ^ um dolonicntcrn
krinci ^iem nolrrum LksritliknumtenrencialirergNLlicum fuic , ucrum kiliairi
bomr tei.ic! Lllbli5 sure ULrenicaiio tuir ksrencidus succeclere potHc vel non ,
guoä idiclem per ? rinci ^>um , d< ob» lium , tvlinlNerlalrum tclilirum cunc no -
ttro aNanrium Loliütiorio , 8enrcnci3m cxriric ctiKlnrum , guoci nullakilir
vel d»4 nllcr ^roLlic in bonis tlruciLlidur tucceclere , niti 6e ? IenariL volunrice
Domini beuäi Sc Lontcnlu » dlos i » gue luiiusmocli 8cnrenciäm rangusm
legitime ciilüniram , L 3 prLiäiÄi ! ? sinci ^ lbu ; I>IobiIibu 5 lauciäram L 3 si ^>rob>L -
c 3 rn ^ uÄoricüreNeAL l. onk > mamux , ä ^ nccs U38 noliras Urrcrarnostrsc tvla -
jeliÄris ^ i ^ illo ÜAlllLcLs , in clictL' donürrnLclonlL retiimonium tu ^>er eo , 63 -
rnm ciie » /^ nno , InäiLllÄionc tu ^>eriu 5 annocaci ! » k>ebni vero I8loüri » nno
^ rirno :

Wir Rudolff der Ander von Gottes Gnaden errvöhlter Rö¬
mischer Kayser , zu allen Zeiten Mehrer des Reichs , in Germanien , zu
Hungarn , Boheimb , Dalmatien , Croatien , und Schlavonien rc . Kö¬
nig , Ertz - Hcrtzog zu Oesterreich , Hcrtzogzu Burgundt , zu Brabandt ,
zffSteyr , zuKarndttn , zu Crain , zu Lutzcmburg , zuWurttciuberg ,
Ober und Nidcr «Schlesien , Fürst zu Schwaben , Marggrave des Hei¬
ligen Römischen Reichs , zuBurgaw , zu Mahren , Ober und Nider Lauß¬
nitz , Gesurfter GrasszuHabspurg , zuTyroll , zuPsird , zu Kyburgund
zu Görtz rc - Landgrave in Elsaß , Herr aufder Windischcn Marckh , zuPor -
tenaw und zu Satins , rc - Bekennen für Uns und Unsere Nach¬
kommen am Reich öffentlich mit diesem Briest , nnd thuen kund allermcn -
niglich , daß Uns der Ehrwürdig undHochgebornErnst , Ertzbischovezu
Cölln , des Heiligen Römischen Reichs durch Italien Ertzcantzler , Bi -
schoff zu Lüttich , ^ 6mmittr3rsr der Stifft Hildeßheimb , Münster , Frey¬
sing und Stabul , Pfaltzgrave beyRhein , Hertzog in Ober - und Nidern
Bayeren , Unser Lieber Vcter und Churfürft , einen vcciararion - Brieff
von Weilandt Unserm Geliebten Herren und Vorfahren am Reich , Kay -
scr Carln dem Vierten , Lobseeligifter Gedächtnuß , wegen der Lehen ,
welche von Sr . L und dem stifft daselbst zu Lehen rühren , außgangen ,
in glaubwürdigem Schein furbrtngen lassen , sohernachvonWortzuWort
also lautet : B



(Carolus (ZULttus Divina favencc Llemenria I^ omrnorum Impe¬
rator lcmper /VuAullu ; , 2c öokemiL Kcx . I^ orum tacimur rcnore prrelen -
rium Vniverür . OiAnum xllimar Impcrialir §encrotL öublimirs ; , 2c uci ^ us
Zloriolum , 6 pro Lcclcüarum Inü ^ nium 2c ? rincipa !jum ^Icmbrorum Im -
pcrii , I6orum prrrcipue , Quorum üncera 66c ; 2c prompra 6evorio probarir
Opcrum In6iciir , kcriona ; äc K. e ; , LlLlarei ; obrulcrunc oblc ^ uii ; , 2c con -
üanccrotIerre ,non 6c6nunc proprii ; iumptiliu ; , pcriculi ; 2c jaÄuri ; , Dibcr-
racibua , tlonoribu ; , 2c ^ uribu ; LonIervLn6i ! solicicu6inemnollram spponi -
mu ; , 2c Lorum In6cmnirscit ) ur kavorabilircr provi6cmu ; iane Vencrabiji^
kri6crici8an <Ä ^ Lolonien6 ; kccl « 6 ^ ^ rclri - Lpi / copi , §scri Impcrii per Ica -
liam ^ rcln - Lancellaru , principi ; 2c Lon5anZuinei nollri Lksriilimi rela -
rione 6i6icimu ; , quo6 6um nonnullosluo ; , 2c Lcelcli ^ (lolonienii ; Mobiler
(Jallrsnler , Valallo ; 2c §uli6iro5 , c^ ui bons ab Li ; 6em ^ rckri - Lpiicopo 2c
Lcclelia in keu6um üne mc6io liabenc , renenc 2c polli6cnc , »o «

^ s/? <7s ^ srr7 « F ab liac luce mi -
xrarc contin ^ ar , 2c u » 6ecLm keu6a c^ uäm Lona lm >u ; mo6i a6 ^ rclri - Lpi -
tcopum , t^ uicil , velprorempore kuic » 2c Loionicniem Lccleliam lupra6i -
Äam rsnc^ uam 5uum verum Dominum » 2c naturale Dominium cam 6e ^ urs
c^ uam criam Lonsueru6inc absolute 2c libere 6cvolvi nolcancur . ^ amen
6ece6cncium ralium nonnulli LonsanAuinci allerenrc ; le proximiore ; 6e -
funÄorum Fo /7^ / <r //^r ^

/̂ /?> / <7E - // ^ rc 2c ca6em 6crmcnc occupaiL in 6 , <Ao -
rum ^ rclu - kpiscopi 2c Lcelclisc Lolonienti ; prLpa6icium non mo6icum2c
ja ^turam , 2c un6e äcrcnirari noilrL bumüiccr supplicavir , c; u3rcuu > iibi in
2c circa prTmiila 6e opporruno 6 >on3remurrcmc6ioprovi6ciei k̂ osira ^ ue
racionabilibu ; sui ; n . ori prccibu ; prLierrim 36omnem6ubicr3ti ; jcrupu ! umin
talibu ; ex nunc in antsa co ! !en6um e me6io 2c uc Lccleiia Lolonienü ; pra: 6iÄL
jniui ; ^ ibcrcrriburScIuritius illa^sa periiliac , » nimo ocliberaro uonper ^ rro -
rem » uc improviäe ie6 lano ? rincipum , ^ omirum , karonum 2: ? rocerum
noKrorum2cImperü8scri ? i6clium Lommunicaco Honlilio 6e cerralcienriä
2L Impcriali ; nollra : Plenicu6inc ? otcilar !5 6cccrmmu5 , irneimu ; , Sc cciam
prrcletitlbu ; 6sclaramu ; , c^ uo6 6ece6enriku ; Vaialli ; k^ obrlibu ; (Üallrenü -
bu ; 2c 8uli6iri ; c^ uibuscunĉ uc

^ s /r » Quorum lrona all 2rclti - kpücopo 2c Lcclelia Lolomenir
inkeuäum6epcn6erunr univcr/a 2c iin ^ ulaliona t, u ) uimo6i , eciam (üivitrrcr
Oppi6a , Dortalitia vc ! L » llra6nc , vel slii ; in c>uibuscunouc kollcllionilius ,
Kecliritrur ^ uriiius lcu ZoflircxiKancaääiLlo ; ^ rckiepilcopum ^ ui ell , auc ciuj
pro ccmporc tuit , ac Lolonienlcm Lccleliam ^ / s / r / ^ o ö/^ s /ü /vr / « ///^ r̂ « / ^ ,
2c a6 LoI6em ^ rclri - Lpilcopo ; 2c Lecleliam pcrcinuille 6c jure 2c legitime
ablolace 2c litrcre pcrcinerc 6clrcre , <^ uo6 ^ ue c^ uililrer ^ rcki - kpiicopu ; Lolo -
nicnli ; cxiücn ; pro tempore nunc 2c in Perpetuum 'le 5uo 2c LceleliL su -c no¬
mine 6e kcu6i§ 2c Loni ; kuju ; mo6i cum eorum pcrrmenrii ; , ^ uoric ; i6con -
tiAcric uc pr » kerrur , , poilctkionem
eorum linc impe6imenco » renirenriL Lc conrra6iAionc lrommir » cujurcun -
czuc 2c c7ŝ « / / / s ^ , , /? « Ot'rr/ss /re

7/» /- >rc p -rr /e re»/ <7s ^ e/? , ae 6ne glio czuo -
cuncjue colore /eu imaZinacione qu » 6rs ; apprekcn6cre 2c renere lilrcre 2c ab -
ioluce po /Ilt 2c valear , sc cs6em in 8uo ; 2c Dccleiia: luar ulu ; bcncplacjror
canvercerc , prouccuilikicc korum vi6eliikur expc6rre ; Decerncarc ; ex nunc
>avr !j6um , irricum 2c inane , ü secur ä c^ uocjuam «zui6 ^ uam in Lonrrariun »

kueriv



fusric sreenrarum . Volumur kamen , L prsesenkibub clceernimu ; , A eri - m

cicclaramur , ^ uo6 Vjrcurc pr ^ lenriz Dccrerj L Imperialir lDeclaranonir

keuäL lniiAML , vUUicek Lrinciprcuum , Ouearuum Ac Lomjcacuum ^ nri -

quornm nullaccnu ! clismembrcncur , tellin anrigui ; suj ; ^ urikur SL Lonsue -

rucliaibus pcrtcvcrcnr . dlulli ^ rAo omnino bominum liceac banc lmpenalis

Occrecj SL Occlaraciooi ; pa ^ inam intrin ^ ere , » uc Li ^ uovis ausu rcmxraricr

concrairc ., ticur inch ^ oariovcm dselarcam ÜL

^ uLm ^ uilibccconrrLfaclenz corier c^ uorj ^ s concrakcoeric , eo ipso 5«

oovcricincurriüe , voLienr evirarc , c^ usrummetlierarem Imperiali ^ Lrario no --

üro , rcüctuam vcro psrrem ^ rcbi - Lpiicopo Lolonicnü , qui pro rewpöry

suir , irremillibilirer volumus applicaru przeserrrium tub lmpcriali ? nostr «

! - 1s ,joiUlj5 8i ^ H ! o tcli ' monio Lirrcrarum . Damm LonüuenriL , / Vnno Domi ' -

n > ^ 4i ! ic .6nio crecenrelimoscpruaAelimo tecuaclo . IncliÄione llecima Lriäis

^ onas ^ ulli , ^ etznoium ^ o / irorum / Vnno viccüwo / cxro , lmperii vechLimooÄLVo .

ldlicol . Lrmericens . ? pcur .

Und Uns darauf demütiglich angerueffen und gebettm , daß Wir als
Regierender Römischer Kaiser Seiner Lieb solchen Declaration Briksfwj -
derumb zu crnewercn , zuconbrnnren und zu bestatten , auch in etlichen
ciauluien serucrs zu aeclariren und zu sxrcackeren gncdigltch gerueheten ,
dcß haben Wir angesehen solch Sr - L . demütig Pitt , auch die angenehm
ruengctrcwen nützlich und ersprießlichen Dienst , so Sr - L > Vordem und
Sein Lieb selbst Unnstrn Löblichen Vorfahren milter GedäclMuß , auch
Uns und dem Heiligen Reich offt und vilfaltigerzeigt und bewiscn haben ,
Scill Lieb noch taglichs thuet : und in küusstig Zeit Uns , dem Heiligen
Reich , und UnsermLöblichen Hauß OsterReich zu latsten urpjtthig ist , auch
wolthucn mag und solle , und darumb mit wolbedachtem Viueth , gue -
tem zeitigen Rath und rechten Misten , demselben Unstrm Lieben Vetter
und Ehurfürsten zu Cöln obcmverlcibten DeclarariOn Brteffgnediglich cr -
newcrt , con6rm ^ rtundbestättiget , .ernewerm , con6imiren , undbestattigen
auch denselben SctnerLieb hiclmt auß Römisch - Kaiserlicher Macht Poln -
koiruncnhett und mKrafft dieses Briests , mit dieser fernem Erleutterung ,
Occia ^ cion , und Lxcenllon . daß alle Lehen , so Anfangs bey Männlichem
Stamm gewesen , hillführo lnitNichten verändert noch etwaäcücicncc Li¬
nea ^ aicutina die Weibs Persohncn oder von ihretwegen ihre Männer da -
init belchnt werden , sondern solche Lehen in alweg bey ihrer Ursprünglichen
Natur verbleiben , auch welcher Lehen Mann sein Lehen , wann cs durch Ab -
sterben desLchen Herrn oder LehenMans sich erlediget innerhalb Jahr und
Tag -, wie zuRechtdie lLenovaljontnvettimr « nicht suecht und bittet , ipso
taclo scmLehcnverwurckt und verfallen haben soll , und was wir sonst von
Recht und Billigkeit wegen daran zu conörmieren und zu bestätten haben
sollen und mögen , Unnd mainen , ßtzen ., und wollen , daß mehrermeltsUn -
fers Geliebten Herrn und Vorfahrn Weiland Kaiser Earl des Vierten D - -
ciarauon Brieffin allen und jeden seinenPuncten , Elausuln , Artierrln , In¬
halt und Viainungen und BegrcistUngen sambt obgesetzter newer Declara -
rion und Lxrentionmcchtig und cceffttg seyn auchsttthvestundunverhruch -BL W .



lieh gehalten und volnzogen werden solle , und gebiethen darau ffallcn und
jeden Churstursten , Durften Geistlichen und Weltlichen Prälaten , Graven ,
Freyhcrrn , Freyen , Herrn , Rittern , Knechten , Landvögten , Haubt -
leuthen , Vitzdomben , Pflegern , Verwesern , Vögten , Amptleuthcn ,
Landrichtern , Schultheißen , Bürgermeistern , Richtern , Rathen , Bur¬
gern , Gemeinden und sonst allen andern Unfern , und des Heiligen Reichs
Underthancn und Getrewen , was Wurden , Stands oder Wesens die
seindt , und insonderheit des Erhstiffts Cölln Lehcnlcuthen und Undcrthanen
ernstlich und vcstiglich mit diesem Briest und wollen , daß (sy mehrer -
nanten Unsern Lieben Vettern undChursursten , und Seiner Lieb Nach¬
kommen amStifft bcy mchrangercgtcm Kaiserlichen Oeciarsrion Briefs ,
und dieser Unserer Kaiserlichen Conürmarion und Bestettigung nit irren
noch hindern , noch deßjemandtandern zu thun gcftatlcn in kein Weißnoch
Weeg , als lieb einem jeden sch , Unser und des Reicks schwere Ungnadt
und Straff , und darzu Pöcn invorgcmclt - Unsers Herrn Vorfahrn Kaiser
Car ! des Vierten veciLiauon Brteff begrieffcn , zu vermeiden , die ein
jeder , so ostt er freventlich hicrwider thcte Uns halb in Unser und des
Reichs Cammer , und den andern halben Thail osttbenantem Unsern Lieben
Vetter und Churfursten zu Cölln und (seiner Lieb Nachkommen am Stifft
unnachleßlich zu bezahlen verstulen sein solle . Mit Urkundtbiß Briests be -
sigclt mit Unnserm Kaiserlichen anhangenden Znsigel , geben auf Unscrm
KöniglichclNschloß zu Prag , den letzten Tag des Monats Occembrir nach
Christi unnstrs lieben Herrn Erlösers und Sceligmachers Gnadenreichen
Gebuert stchszehn hundert und uu fünfften , Unnfer er Reiche des Rönrißsten
im ain und dreyßigistcn , des Hungarischcn i >n vier und dreyßigistcn und des
Behein , bischen auch im ain und dreyßigistcn Jahren .

Rudoiff.
( 1. 5 . )

R. . Loraclruri .

Hncon Uanne V̂Llclc .

? ro L ^ iicni ^ ANn ' , tutitcri ^ tic doniilü IttLÄolsIisXuliciLoluniekiti ; 8ecrergliu5

st Leisten m . pp .

UndUnsdarauffobgedachtesChurfürsten zu Cölln Lbdn unterthanigst
angcruffen , und gcbctten daß 2bir als jetzt - Regierender Römischer Kaystr
gnädigst gcruhctenIhro obuckenrtc Loncestonesuud lstiviic ^ ismitderauß -
druckttchen gnädigsten Erklahr ung zu Lontckm . rcn , und zu bestätttgcn , daß
wegen Pollution der Lehen , welche etwa Sie oder Ihre Vorfahren am Ertz -
stifft nach offen - kündig erloschenem Mann - Stamme des verstor benen Va -
iLli , für dem mitIhres Rheinischen Ertzstistts Ritterschafft undLehcn - Leu¬
ten , im Jahr (sechszehn hundert neun und fünfftzig ergangen und beliebten
Lehen - Vertrag außVeranlaßung und inKrasttobeinverlcibtenbrivil ^ ii
in Besitz genommen , kcincswcgcs die Töchter oder Weibliche Anverwand¬
ten des abgelebten Vatalli gedachter ^ oücston halber sich zu widerstehen , noch
ickLliäacLü ^ Licariones außzubringen befugt seyen .

Daß



Daß Wir demttach angesehen , solcher Sr . Lbdn demüthige Mtk , auch
die angenehme , getrewe , nützliche und ersprießliche Diensten , so Derö
Vorfahren , und Sie sechsten Unfern Löbl - Vorfahren , auch Uns sechsten
und dem Heil . Römischen Reich offt - und vielfältig erzeigt und bewiesen ha¬
ben , Sr - Lbdn noch täglich sehr rühmlich thuen , und ferner zu thuen erbie -
tig seynö , auch wohl thuen inögen und follen , und darumb mit wohlbedach¬
tem Much , gutem Rach , und rechtem Wißen demselben Unftrm Lieben
Vettern und Churfnrften zu Cöllnobeinverlcibte Loncessioae ; und privüc -
leZiLmallenihren Punzen , ^ rciculen , Inhalt , Meyn - und Bcgreiffuu -
gcn', als Römischer Kayser gleicher gestalt , gnädiglich erneweret , conür -
mirt und bcstattigt , crneweren , conürmircn und bestattigm Sr . Lbdn
dieselbe auch also von Römis Kayscrl . Macht , Vollkommenheit wissentlich
inKrafftdiestsBrieffs , und meynen , setzen , und wollen , daß obbegriffe -
Nt 'LonLcliivnes und privlieAiL in allen ihren Worten , punÄm , (^ lauluien ,
Meyn - und Begreiffungen , als oblautet , krässtig und mächtig ftyn , stett,
fest und unverbrüchlich gehalten , und vollenzogen werden , und Sr . Lbdn
hinführo wie bißhero sich derselben nach allem ihren Inhalt erfrewcn , ge -
nicssen follen und mögen , von allermänniglichen unverhindert , doch 5-a vo n. e -
cessu so obgcdachter maßen mit denen Lehen - Leuthen ^ nno fechszehnhun¬
dert neun und fünffzig getroffen worden , und gcbtethen darauffallen und
jedenChurfürften , Dürften , Geistlichen , und Weltlichen , pra- ismi , Graffen ,
Frcyen - Herren , Rittern , Knechten , Land - Voigten , Haubtleuthen , Vice -
Domben , Voigten , Pflegcren , Verweeftren , Ämbtleuthen , Land -
Richteren , Schultheißen , Bürgermeistern , Richtern , Rächen , Bür¬
geren , Gemeinden , und sonst allen anderen Unseren , und des Reichs Un -
terthanen und Getrewen , und insonderheit des Ertzstiffts Cölln Lehen -
Leuthen und Uuterthancn , was Würden , Stands oder Weesens die seynd ,
ernst - und fcftiglich mit diesem Brieff , und wollen , daß sie offtgedachtes
Chnrfürften zu Cölln Lbdn und Dero Nachkommen am Ertzftifft beyob -
inlerirten Lonceliionm und Privilegien , und dieser Unser darüber ercheil»
ten <7on6rmLcionund Beftättigunggäntzlich bleiben , sie derenohneJrrung
oder Eintrag ruhelich frewen , gebrauchen , und gemessen lassen , darwider
nicht bekümmeren , anfechten , oder beschwären , Noch das jemands ande¬
ren zu thuen gestatten , in keine Weiß , als lieb einem jeden seye , Unsere und
des Reichs schwäreUngnadund Straff , und darzudie in obmlerirtcn Lon -
cetüvnen und Privilegien einverleibte Pöen , nemblich fünffzig MarÄ Löthp-
gesGolds zu vermeiden , die ein jeder , so offt er freventlich hierwider thäte , Uns
halb und in Unsere und des Reichs Cammer , und den anderen halben Lheik
demselben Unserem Lieben Vettern und Churfürsten zu Cölln und Sr -Lbdn
Nachkommen am Stifte , unnachläßlich zu bezahlen , verfallen seyn solle ,
mit Urkund dieses Brieffs besiegelt mit Unserem Kayscrl . anharigendemJu »

C sieget ,



sieget , der geben zu l^ axemburZden anderen Tag Monaths lunü nach Christi
mnscrs liehen Herrn und Sceliginachers Gnaden - reichen Geburth iur sechs -
zehn hundert zwey und achtzigsten , Unserer Reiche des Römischen imvier -
und zwantztgsten , des Hungarischen im sieben und zwantztgsten , und des
Bohcimischcn iin sechs und zwantzigsten Jahre .

Leopold .

Vc . I^eopolä Mlffolm Grass zu Königsegg .
( 1^ . 5 . ) darein ^ cnsslienAcn .

kcMrac .

kro Loncorciznlir sustcli ^itic Lontilii ^ Ic6torsllr
- tulici Lolonientir äccreczriur

OLorecaciou

. Lcitken
t ^ . y .

des Virmsnäischen ^iLnÜLcarii und Renth -
Meisteren Nullen v/ cbers .

kxcrLÄ desselben fueßfalligsrer Vorstellung <le 5 ca keb>ru°ril 1745 .

O viel dieses letztere betrifft , so habe daher die eingelegte pl-orellacion
ausi ohnguugjamen Bcgriffvornöthig erachtet , weilen die in der
abschrifftlich vebeugehender Vollmacht der Vcrwittibtcr Frau

Graffin von VirmonU von einer Kio4i6cr0on nichts enthalten , nachdem
aber aufeiugehohltc nähere Nachricht gedachte Frau Graffin mein obiges

' Verfahren völlig ^ iZLsi ^ lobiret , mithin dasjenige , wasmrsiCw . Churfl .
' Durchleucht gnädigstem Befehl geschehen , Uevoicst vEmet , auchgegen
den von Lochst - Deroseld als Lands - und Lehens - Herrn vollzogenen

. ^ ÄumLpplXkcnsLpolleNronisetwasinden Weeg zu legen nicht gedcnckct ,
, so Ncurccire sueßfalligst den von ttiir ausiOhuwisstnhcttgcthancn

Lvrrcorcjsc cuin Oi i ^ insli .
ff Nroel l^ ebjii . m . pn

X . IO .
LxrraÄ des zwischen denen Eheleuthen von öoclffcn und dem

Grasen von Vnmonff über das Hausi fflnlsffunclv
errichteten Kaussbriesssäe r. 7 . 8 e ^ cemh>cl 5172 . 5 .

" Rstlich : unter Hoffnung jedoch des relervirten hiehcr gehörig Lehen -
herrlichen Loniemür . ihr an Seine Churfurstl - Durchleucht oder

Ä Dero Ertzstifft zu Cölln Lchcnrühriges , auch in dasigem SAcder -
ErtzstifftgelegenesFrcy - AdlichcsRittcrhausiundGuthl-WUcffinoic . csbc -
ssehe solches in Gebawdcn und deme , so Erd - und Nagelfest ist , oder in
Hoffund Vorhoff samt Graben und GartheuodcrzusechszigachtMorgen
Ärth - Landcrcyen , und vierzig zwey und einen halben Morgen Beuden ,
oder in Jagden und Fischercyen , oder in Gehöltz , Gewalt , Broich - und

Weidt-



Weidtgang , oder in Lehnen und Freyheiten , Adelichen Rechten und Privi¬
legien , oder in sonstigen ^ pp - und Depeuäc - nrien , Rechte und Gerechtig¬
keiten , wie sie immer Nahmen haben mögen . Nicht weniger auch rtens
die ^ lio ^ i - Guther , so sich nennen Schippers - Bender und Bonnen -
Höfe mit ihrem Zubehör , die Tolhäuscr - Lanbcreyenund Büsch , Plum¬
mers - Erbgen , die zwcy Hauser in Wylich , einen 4 teu Theil der Wplicher
Wind - Mühlen , die Jahr - Zinß und Churmuths - Güther oder Rechten ,
und in 8ummil ^ tensallesundjcdcscs scye ^ lioäiai oder t- euctai init allen sei¬
nen In - und Znbebörungen , Recht - und Gerechtigkeiten , wie esvonden
Vor - Elteren , und zu letzt vom Herrn Vatteren ^ äoipn UcrrrLmen von
^ uclrconctonic Scel . ausdieVcrkäussere gekommen .

> 1 . n .
^ rcetkLcum d^ orariorum OEci ^ Iarüs Oolonienlis über die

von denen VumoncUschen ^ rcclicoren erhaltene
Versicherung .

iufrascripri durise ^ rclii - Lpiscop2li8 LLpIeÄoralizdolonienti ; jurari

I ^ täurarü , Niioe veriraris smore , 6äem kaoiinus SL arrcstamur , guoc !

clefunoso Lxcellencitlimo Domino Lomice äe Virmonä , LamorLlm -

per -iLÜ ; V ^ ec ^ Iziientlr , äum viverec , guäi 'Le , pro 8ummä criginrL c^ uin ^ uc

millüi , SL rreoeucos ooluLginca äuo ; k ! oceuo8 Lermanicoz , cucirer coulU -

rucnce , aciiustanrizm iäivclsorum (Ircäirorum , super omnivu ; , ÜL tinguiis ,

ä prLl .ico Domino Lomire reIiÄi8 Noniz ^ I ! o6i3lidu8 , inspecie 2cl nounul -

iorum iniianciLln super ^ ulvu8cunc ^ueiu Versen , L <!: ttulzriunck , gÄu exillen -

tipuzfruÄiliu ; , rcä ! c >pu8 , / lrrrestum oum pignore prLcorio , öL relpeÄive

tVtLnclscum äe immiccenäo , in kocce cribunsll äccleca , S <̂ kucus ^ ue non

calUca leperiancur . äignsrum LoIornX 12202 . 512 8epreml >ri51749 .

(Üornel . slerman Llaellen LuriX äenior d^ ocärius .

LLlciuin kliilip sanscn LuriX Le: ^ p ^ ellarioimm
^ crlenlium d^ ocai ius .

^ OLN ^ ole ^ li (HL I^ otLrius .

kro Loncorcirncis su ^ scriplic Loniilii Z ' cÄoralir
^ ulici Lolonicntir ^ ecicrsriu ;

1 - Keitkenm . pp .
12 .

Lhurfürstl . Befesch an den Ambts - Verwalteren zu Kempen
die l^ uisäuncKischeFrüchlen seevaris sei vanäis zu verkaufen .

^ 06081 .
Achdemahlcn Wir gnädigst geschehen lassen wollen , daß die von de-
ncnJahren 1741 . 1742. . 174z . und 1744 aufm schloß Dukäuuelc
vor rathige Früchten , so dem Verderb täglich mehrund mehr unter -

worffen , ohncdemc auch wegen derer newen Früchten wegznraumen scynd ,
nach vorheriger Besichtigung lervarig icrvänäis an den Mcistbiethenden
öffentlich verkaufst werden - Als commicuren und befehlen dir gnädigst hie -

C r mit ,



Mit , gestalten sothane Früchten alsofort zu besichtigen , und mit Zuziehung
res Uuinäunclccr Rcnthmeiftcrcn N . Nullen vcticl - nach vergangener Ab¬
ladung deren Gräflich - vumonä - scher Wittib und Erbgenahn , cnselbige ob -
genickter masien zu verkauffen , die Kaust - Schillingen aber biß zu fernerer
Unserer Gnädigsten Verordnungausszubchaltcn . vonn den 4 - - 746 .

Lvncorcjsr cum Origiriüli .
l ' . Lroel m . pp .

IZ .
^ emorialc: der Gräfin von Virmoncl wegen Verkauffung der

I-Iuköuncker Früchten 6e 1 / 46 .

Hochwürdigst rc .
^ W . Churfürstl . Durchleucht haben durch ein unterm 4ten prLtcrici

crlaffenes Kclcri ^ rnm demAmbts - Verwalteren zu Kempen den gnä -
^ 2 digften Befehl dahin ertheilt , daß selbiger die von denen Jahren 1741 .
1742. . 174z . und 1744 znHulßdunckvorräthigeFrüchten , umbwil ! en solche
dem Verderb nnterworffen , und denen newen Fl lichten Platz gemacht wer¬
den müßt , nach vorgängiger Abladung der Gräflich - Vu-monäffcher Wit¬
tib und Erben fürdcrjambst zu verkauffen , den eingehenden Kauffschlllrng
über biß zu Ewer Churfürstl . Durchleucht gnädigster weiterer Verordnung
austbehalten solle ;

Den gnädigsten Befehl venenre zwarn in lubmissestcr vcvorion , kan
auch wohl leydcn , daß der Verkaufficrvsris icrvLncliL je ehender stlteber vor -
genohmcn werde ; es gereichet aber zu meinem mercklichcn Pr2 . jcut , tz , daß
die Erben als welchen auf allen Fall gnug scpn muß , wan sie auß dem pro .
rocoIIoc, uLnricarem 5ru ^ um herNächfterschen können , zu solchem äctu ciri -
rctwerden sollen , gestalten mir als hintcrlaffencr Wittib Vermög 8n3ruc3 -
rischen Rechten , sämtliche und mithin auch diese Früchten » 6 ex -
clulinnem » Lrcclum privacive gebühren , allen unverhofften Falls auch ,
wan meine Befugnissen allein , und mitAußschlicffung des1uri ! 8cacur3l-ii
abgemessen werden müsten , ich wenigstens zu der Hclfftc gedachter Früch¬
ten gurr /VcguLlku Coniu ^ sli berechtiget bin .

Solchcmnach lebe der Zuversichtlichen Hoffnung , cs werden Ewere
Churfürstl - Durchleuchtin mildester ErwegungdiesesUmbstands , die ^ ä -
cirarion deren Erben 36 ^ Lum cMi 3 <Aioni5 tru ^ um zu Abwendung des hier¬
aus befahrenden prXj uciitzes auffzuheben , und den weiteren gnädigsten Be¬
fehl , daß zu meinem ohnumbgänglichcn Unterhalt der auß denen
rcnden Früchten eingehender Kauffschilling mir als einer ohnedem betrübten
und verfolgten Wittib durch den Ambts - Verwalter gereichet werde , zu -
stellen mildest geneigt seyn , worumb hiemit demüthigft bitte , in lubmillestcr
De vorion Zeit Lebens verharrend .

Ewer Lhurfürstl - Durchleucht
VVekrlar dM i ten ^ X

» 746.
Deniütbigfte

k . Verwittibtc Gräfin von Virmonö ,
GebohrNkGräfin von dlcsscll-ocje .

- doncorciaccumOriAMAli .
I . I ' . Lroel Kcgilk . m . px' .

14 .



N . l4 -
Bericht des Lhurfürstl . Ambts - Verwaltern zu Kempen .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr rc . r .

»As Ew . Churfürstl . Durchleucht aufunterthanigftes Anbringen
Höchst - Dero i-iuisciuncicer Renthmeistern ^ uüenv ^ eber unterm
Ztendiests gnädigst an mich relLribirm lasten , solches Habich den

, 5ten clico in Unterthättlgkeit wohlerhalttn , undgchoriambstdarauffbe¬
richten sollen , daß in der That ich von gemeltem Nenthmeifteren tausend
sechs und sechszig Rthlr , 41 . Stüber , 4 Heller empfangen , unddenEm -
pfang gnädigst befohlener masten bißhero verwahrlichauffbehalten , mithin
fothane Gelder annoch all bey mir vorhanden seyn , der übrigens mich zu
Ew . Churfürstl Durchleucht belMrlichen Höchsten Gnaden gehorsambft
befehlend mit ticstcstem KelpcLt bin und ersterbe

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Kempen heil r-rten Octvbriz ,

Unterthänigft - Trew - Gehorsarnbster
Oc klomick .

Loncor <tsr cum Ori ^ inLli
1 . Lrocl KeZist . m . pp.

is .
Bericht des Gerichts zu Lcmpen über den Werth deren im Kauff -

Briest eingestandener keuäLüen und pr -orenäffender
^ tloäiLÜen / des Haußb ^ ulzäuncle .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr / Herr !

»UrgehorsambfterBefolgungJhro Churfürstl . Durchleuchtgnädigften
Befelcheren vom 9ten und ritcn vcrstossencu Monaths deprcmbns
gestalten , das Frey - Adliche , und Lehen - rührige Haust ttuköunclc ,

mitallcndessen ^ p - und veponäcnricn , fort in einem uns gnädigst beyge -
schlagencm Kauff - Brieff vermeldete Höffe und Erbe , und zwaren jedes
Stuck in besonder zu -rttimiren , und zu cax - ren , haben wir Schultheiß
und Schcffen , solches möglichsteo Fleißes schuldigst verrichtet , und dar¬
über bcygchendes prorocollum abgehalten , welches hiebey psiichtmastig ein¬
schicken sollen , und der unterthanigften Hoffnung leben , darinnen Ewer
Churfürstl . Durchleucht gnädigste inrennon nüequirt zu haben . Die wir
Uns übrigenszuEw . Churfürstl . Durchleucht Höchsten Hulden und Gna¬
den unterthänigft schuldigst empfehlen , Lebens - länglich harrend

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Kempen den l iten OHobrir

Unterthänigft - Trew - Gehorfambfter
Schultheiß und Scheffen Dero Gericht
zu Kempen , cx Quorum Lommiüione

^ osn . ttenr . ^loisnu , Genchtschreiber m . pp .
D ^ uarc



I . UNL den 6ten Oökob >ri51 / 49 '

Herrn Schultheißen ^ loianus übcrniits meinen Gerichtfchreibe -
ren , sodan iL>cheffen8crump5 sc i^ eeKrScheffen zu ^ empcn , LNn ..
Ni3n8u ^6er , NNd ^ närcieN Ouclcw ' ejler Schesfeüperl - ieäberF , ^ ll .

IiclmeN Oiclccr , und kvlarmeisen I^ olrer SchtßtN per Istzuge -
horfambster Befolgung Ihro Chnrfnrftl . Durchleucht gnädigsten Be -
fclcheren mit der Paxacion des Frcy - AdlichcnHaustcs ^ uircluncjcmitalleu
darzugehörigcnHöfen , undErberen , fortanklebeuden so Gustaf , alsdem
Angebcnnach ^ Uoäial - äpperrincnrien , undzwarn Stück für Stück nach
Maastgab von verandeten Landmesstren geforderct - und von diesem vor
eiriigenIahren auß Befehl WeylandSr . Hochgrafl . Lxcellentz bcwürckter
Lanvtmaasten , binnen ^ yi -cst , als deren Oerthcrcn begnüinlichstenPlatz
verfahren worden , und da allerseits Schcffen reterirt , Inhalts ihnenzu -
gefertigten Kccc8ü5 alle Stuck wohl besehen , und M möglichst erkundiget
zu haben über derenfelben dermahligc Ligenhcit , so ist mit Vorbehalt je¬
doch , wan von ein - oder dem anderen Stuck was an Lasten , oder sonsten
außgehen folte , solches von dem ^ » aco abgehen , und kchin gegen die fo wohl
dent ^ rey - Adlichen Haust blulrstonclc , als übrigen Stucken anklebcnde

hurMucliLiia , Fahrzinfcn , odcrfonfüge Adlich - und Unadliche Gerccht -
faintcitcn , wovon nichts postnvcs in Erfahr zu bringen gewesen , jedoch
dein äußerlichen Vernehmen nach sehr mercklicb sich betragen sollen , dem
'Uro zngcsehct werden mäßen , damitten amhohen Haust kkuisäunclr der
Anfang gemacht worden .

i mü Das hohe Haust l^ ui86uncic , welches zimblich alt ,
mit dein Unter - und Ober - Hoff , und darauffstehenden
Gcheucyteren , umbligcnden Garten und Zafchcreyen ,
haltend 7 . Morgen .

Allinge Länderey im l-luizäuncicer Fcldt , wie selbige in
ihren Graben rtngs herumb ligcn , haltend / z . Mofgcn ,
z . Viertel , 2. 6 . Ruthen .

Der Hoppen - Garten am Zeldt , haltend 94 . Ruthen .
Die Haust - Benden hinten dem Haust neben dein Post -

bufch , und 6 » rge- - Bend , haltend i z . Morgen , z Vier¬
tel , 4 Ruthen .

Der Postheistcr - Bufch neben denen Beuden und Ge¬
meind , haltend 5 -Morgen , 2. . Viertel , mit grossen jungen
Hensteren besetzt .

Die Weyden zwischen dem Feldt , und der Gemeind
über die Straß , haltend 15 . Morgen , z . Viertel .

Der Hepstcr - Bufch , der Lasiert genant , haltend in
stinen Graben ^ Morgen , z . Viertel , 9 . Ruthen , welcher
ftarck lnit großen Heißeren besetzt .

Der Drumm - Busch zwischen den Fastert , und das
Feldtan Scheffcn bucr8Busch schtcssend , haltend 2. Mor¬
gen , i . Viertel , z . Ruthen , mit großen Hcystcren besetzt .

Der Hepster - Bufch zwischen Kocks - Erb , und die Col¬
lenbörger Bufch , haltend z Viertel , rs . Nuthcn , rr . Fucß ,
mit jungen Heysteren besetzt . Der



Der so genanter Kirchen - Busch Strauchholtz zwischen
Dctlenbroichs und Collenborger Busch , haltend 4 . Mor¬
sen / 24 . Ruthen , 8 . Fuß . >

Die Gemeinde ans den kenöei - - Broich umb Lenäer -
Loff , haltend Z2 Morgen , ^ . Rüchen , 8 Fließ , aut
besetzt . ^

Die Gemeinde zwischen dein » ui ^ uncker Feldt , nnd
^ orger - ^ offGemcind , biß an Pruuen , und Culters -
Gemeind , haltend 19 . Morgen , 9 . Ruthen , mit schlecht
tenBircken besetzet , zusammen » xirt zu

, Der Schupper - Hoffmit auffstehenden Geheuch -
tercn , um Garten , lind Baum - Garten , in seinen Graben
und Hecken , haltend 2 . Morgen , 2 . Viertel , wovon die
Gcheuchtcr schlecht .

Die Viche - Weydtim Fcldt neben den Benden , haltend
9 - Morgen , z . Viertel , 2. 0 Ruthen .

Die Buschzwischen dem Feldt , undBendcn , wie auch
zwischen den Collenborgcr Beuden , haltend - 5 . Morgen ,
z . Viertel Strauch - Holtz - Busch .

Der Kahle Strauch - Busch neben kiickseienkeucerr -
Busch , und Kahlen - Erb biß an die (Straß , haltend 8 .
Morgen , - . Viertel , . Ruthen , 2 . Fueß .

Das Poftbuschen in der Gemeind gegen Plumen - Erb
gelegen , haltend 1 . Morgen , - . Viertel , 2. 2. . Ruthen ,
L . Fueß , etwas schlechter .

Die so genante Schupper - Nieder - Benden neben die
Schupp , und dem Buschen , undWeyden , haltende .
Morgen , 2. . Viertel , 2 . Ruthen , - o . Fueß .

Die Hohe - Schupper - Benden zwischen Schüpper -
nnd Mönigs - Hoffs Büschen , haltend n . Morgen , z .
Viertel , z6 Ruthen .

Das qantze Feldt , und alle Ländern ) im Schupper -
Fcldt , haltend 57 - Morgen , z . Viertel , zusammen » xirt
zu .

; riö , Plumen - ErbgenmitaufftehendenGeheuchteren ,
der Haußplatz , Gart - und Baumgarten , haltend z .
Viertel Morgens , schlechte Geheuchtere .

Das Land zum Plumen - Erb , wie es in seinen Graben
neben Borger - Busch , und der Gemeinde ligt , haltend 5 .
Morgen .

Die Gemeind , und Anschuß daran gehörend , und die
Gemeind am (Schupper - Broich , haltend n . Morgen , .
^ - Viertel , weil schier außgehauen , und noch nicht bepoft ,
zusammen caxirt zu - - - - - -

4to , Die Landerey am Zoll - Hauß ohne den Busch ,
haltend60 . Morgen , z . Viertel , 2 - . Ruthe « .

Die Busch mit denen Hecken umb das Land , halten z .
Morgen , n Ruthen , mittelmäßig gut .

Die Gemeind gegen dem Zoll - Hauß , haltend - . Mor¬
gen , 26 . Ruthen , weil gm . im Stand , diese zusammen
rrxirt ZU - - - - - - -

D2

Rihlr - Stüb .
p . 80 . M . Cölln .

2O177 . - 4 « .

7465 . -

700 . -

ZZoo - -



5rä , Dohnen - Hoffmit auffstehenden Geheuchteren , Mhlr - Stüb .
derHaußplatzmitGartenund Baum - Garten , haltend p . 8° . Alb . Cölln .
2. . Morgen , 8 . Ruthen , weil das Hauß new zum theil
gebawet .

DasFeldtzwischendemHaußplatz , und ttuiräuncker
Feldt , haltend -. . Morgen , i . Viertel , 19 . Ruthen .

Die Busch , soder Halbwinner auffBohnen gepfachtet ,
haltend ^ . Morgen , i . Viertel , 9 Ruthen .

Ein Stuck Lands im VyiicKerFeldt zwischen Huhkes ,
imdLohrerLandamFueßpatt , halterw 14 Morgen , ir .
Ruthen .

Ein Stuck Lands gegen voriges über den Fueßpfatk
zwischen Koecks , Prumen , und Lohrer Land , haltend
7 . Morgen , r 4 . Ruthen -

Ein Stuck Lands im Loher Land rings umb und neben
demFuesipfatt , haltend -. . Morgen , -. 8 Ruthen .

Ein Stuck Land im ^ ticUer Fcldt mn Mohlen - Weg
zwischen BrucherHutzkes , und 8r . Nicolai Vic ^ ieLand
Haltend4 . Morgen , 1 . Viertel , ^ 4 . Ruthen .

Ein Stuck Land im x^ yücticr Feldt über den Mohlen -
Weeg , zwischen Löhrer , Campcls , und des Herrn
riL IN ^ > licü Landcrey , haltend7 . Morgen , z . Viertel ,
18 - Ruthen .

Die Gemeind zwischen demFeldt , und Prumen - Ge¬
meind , haltend 1 . Morgen , r . Viertel , -. 6 Ruthen , mit
Bircken besetzt , zusammen zu . . - - -. 848 - -

«rco . Lercter - Hoffmitauffstthenden Gchenchteren , der
Haußplatz , mit Garten , und Baum - Garten , haltend
- . Morgen , -. . Viertel , -. . Ruthen , wohlbebawet .

Das Bcrder - Feldtgen , rund unib die Gememd ligend ,
haltend 9 Morgen , 2. 5 . Ruthen -
Ein Stuck Land im Schieffbahner Frldt i^ iccjrbcl -gisch ,
überdas Berber Broich , haltend 7 -Morgen , ^ . Viertel ,
- o . Ruthen .

Ein Stuck Land im Schieffbahner Feldt , neben die
Hulsduncker Gemeind , und Busch und Dieprr Land ,
haltend 11 . Morgen , -. . Viertel , -. -. - Ruthen .

Ein Buschkenin demselben Stuck , haltend z . Viertel ,
2. 4 . Ruthen .

Ein Stuck Land im Schieffbahner Fcldt , zwischen
Lcurs , Kaaphaustr , undDiepersLand , haltend -.. Mor¬
gen , z . Viertel , z -. . Ruthen .

Die Gemeind im Lerän - Broich zwischen denen zwey
Felderen , haltend -. . Morgen , z . Viertel , s . Ruthen ,
weil schlecht und wasscrich , zusammen raxirtzu - zoo6 . -

7m ö , Das vierte Theil zu der ^ yi -ci- er Wind - Mühlen ,
weil mercklich in Unstandt , und rcpLrirt werden muß ,
caxirt zu - - - - - - - 1400 . "

8 vä , Die zwey Häuser in ^ / lict, , weil in schlechtem
Staudt , raxirtZU - - - - 7 1 ^ - 50 . -

i



ynä , Das Rohen - Erb ffllzur Erb - Psacht außgethan Rthlr - Stüb .
ftyn , nut 8 . Morgen Lands , und 5 . Morgen schlechte p . w . A ! b . Colin .
Büsch , ihnen zusamnlen 2. . Malder Sommer § Gerst
Neusscr Vlaast , nebst Kleinigkeit an Pfeffer , und Gymer
Kieo cLxirt , wert kein Geheuch dabcy zu - - , Ko . -

Die anl Haust » ui ^ unclc anklebende Jagd - Gerecht -
famkeithabcnScheffen UepreLirtzu c ^ x - ren , weil sic dessen
nicht kündig .

Und als darauff sambtlich - anwesende Scheffen be¬
fragt : ob ihnen nicht mehrere äppcrrmemien am Haust
I - luirciunclc gehörig , wistig und bekant wären , haben
Scheffen per angegeben , dastdas Haust l^ ^ iLäunclc
auffdcr Ftschelscher Buschhecken , auffBöscnkovcr Busch ,
nndauffdemKalberdunck zweyGewaldt hätte , und ge¬
brauchen thate , welche , weil nicht c ^ j , auch jährlichs nichts
eingehet , nichtzu rax - ren gewesen .

Ünd haben darauff sämbtliche Scheffen von keinen ^ p -
perruienrien mehr allster denen Ehurinudts - Gerechtigkei¬
ten , Fahr - Zinsen , und sonsten eingehenden Wenigkeiten
an Geld , Hünercn , von nichts mehr anzugeben gewusst

Folgt äummariurn l ' axL
Rthlr - Stüb .

dlro r MO Das boheHaust lgul ^ uncic Ullt allen darzugehö - p . 80 . Alb . Cölln .
rigcn ipccistcirten^Stiickenaä . . . . 2. 0177 . - 40 .

2. c! 6 Schupper - Hoff mit seinen Stucken aä - - 7465 . - -
zrio Plumen - El bgen mit seinen Stucken acl - - 700 . - -
4coDleTollhauscrLändercyLä . . . - zzoo . - -
^ rö Bohnen - Erb mit ftinen Vtuckensä - - - 2. 848 . - -
6 - 0 öeräer - Hossmit seinen Stucken 3ä - - - Z006 . - -
7̂M0 Das Vierte The-il der ^ yi - cber Windtmühlen aä - 1400. - -
LvoDiczwcyHäuserin . . . - 140 . - -

Das Rosen - Erbgen Erbpfächtig - - - 8 o . - -
Lumm » 8ummsrumalliNger ^ 3XL - ZPI2. 6 . - 40 .

Womitten vorgenohmene Hx - rion beschlossen . s -ZEum säkum
^ > lrcN denätenund 7ten Oökobns 1749 .

In Aclem luklcripilk
^soLN . l^ car . Ivtolanus Gerichtschk . rn pp .

Loncorclsr cum Oi lAlnsÜ .
^ örocl KcAlü . in . pp .

16 .
Lehen - K. evcrsLle ^ rnolcli von tton selcr über die vom Ehurfürsten

kriäsrico erhaltene Belehnung mit ^ op ^ enbroicb cie /^ nno
1405 . auf Donnerstag poss Oominwam suclica .

^ ^ Ch ^ rnoiä vrn stionteler Knape doin kunt allen Luiden und beken -
6 > K ncn oevermitz diesen Brieff , want die Eirwerdige Fürste in Gotde

Here brräericti van Goitz Genaden Ertzebischoffe zu Cölue , Hcr -
E zöge



zöge van Wcstfailcn ind van Engern re . Myu Llcve Gcnedige Here mich
van sunderttge syncn Gcnaidcn mir alsulchc G " cde ind Lecnc , as Wilve
Bernd vosn Zeppelbrerch Knapcvan ymc und sinne Gestichtezu Mannlccne
hatte , as um Nahmen den DosszuZoppclbroicb nine Kirspclc van Oxte . r -
tcil-ciien gekelgcn mit der Molen , Äckcrc , Velde , Broiche , Weesen ,
übenden , Büschen , Wassere , Weiden , Visthcreycn jud allen anderen
syncn Zubchucrcn as vur syne ind syns Gesuchtes leidige vcrvallcn , Lecnc
ind Gecde , dat yeme ind sym Gesuchte vcrlcidigct ind vcrvallcn was van
Dolde Wilve dessclvcn Berndls van Zoppclbroch , die ayn Lyffs Lcens
Erven is geftorvcn , geneitliehen belehnet halt , Bcheltntffc doch daran
yeme ind so me Gcstichtsyns ind vort yederlnanne styns Rechten ; So be¬
kennen ich vnr mich ind lyync Erve , dat ich dat vm si Lecnc ind Gold mit
allen snnenZnbchuercn vurgcm . van deine vnrgem . inymcGencdigeHcrc lnd
snme Geftichtevurcynverlcidigetindvervalicn Leen mdcrMaitjcnvurgeiii .
vorr bain cnrsangen ind yeme ind synic Gcftichte dairob , dar ich yn ind syncn
Nachkommen cyn guet getreuer gehorsam Mau dairass snn ind blyven sal
ninn viirsi . Manlccne allezyt gerruweltchen zu vcrdcynen Huidingc , Gcloiffde
Sichcrhcidc ind Eide gcdain , geloiffr ind lyffliehen zndcuHcylitgenmitop -
gcrcckcdcn ind gcstanedcn Eyden geschworen Hain , gcloven , sicheren ind
sthivorcn ocvcrimh diesen Briefftchgescheiden alle Argcllst ind Gcvcrdc :
Dieser Dyinze zu Urkundcin gantze ^ tewigheit Hain ich v ., o ^lonrNr
vnrsi . iNynIngesigclandiesenBricffgchailgcn , besiegelt , auch zu incrrcm
Urkunde tun Ingesigel Heren t t̂LInr ! LI ^ 8 des Voidcs vant Rittei sind
( to , l ^ v / n > van dtonriainuyusBroidersumb inynrcbcedcnivillcn : deswir
Heinrich Voigd von der l^ ci- lLn Ritter ind Gosiwyn van Honzlair vnrgem .
dat dat wair ind alle machen also as vursj . is gesihict sint lnd unser Inge -
sigcl bcn des vurgem - Amoiltz Jngesigel an diesscn Brncssumb synrc bccocn
willen gehangen bekennen , gcgeven zu Bnniie in dein Pairc m '. si Heren
Dnyscnt vierhundert ind vunff Iairc des Donnerstages na dem ^ ondaige ,
as man syngct , me Oeuz . ui der Vasten .

NtO (loocol tuslciiptic LonkiiH TicÄoi ' gli ;
^ ulici (lolouicttti ; t»cc >> » liu ;

I . Keinen m . pp .

dt . 17 . ^
Lehen - Briefs .Thurfürsten Lrnekl für Hermann vonl ^ inffeu

überZoppenbroiehöci ^ 8 ^ . 28va inlii .
LL^ On Gottes Gnaden Wir brntt erwohlter und bcftattigter zu Erh -

bischoff zu Eöln , des Heyligcn Romis Reichs durch Italien Ertz -
eanhlcr und Eburfürst , BischoffzuLütttgrc . Thucn kriird bekennen

für Uns uild Umerc Nachkommen , als Wtr Unscrheichcndcr Unser und
Umcrs ErlMffts Nothurfft nach auch zu Erleichterung etlicher Unser Ertz -
ftlfftEöln und dcffclbcn Rhein - Zollen obliegender nicht geringer Bechchr -
nnffen mit dem Vesten Unserem Luttigischcn Grosi - Maycren Gehcüuen -
Rath und Lieben Gctrcwen Uerman von ttmG » Herren zu bl -u - rreio und er
mit Uns , als mit Vorwissen guten Willen und Unseres Würdigen
Dhomb - Capituls dahinvcrglicchen und abgchandlct , daß Wir ihmc Un¬
ser und Unseres Ertzstiffts vor Jahren heimgefallen und cingezogcn Mann -
Lehen das Hauß und HcrrlichkcttZoppcnbroich sambt allen seinen Ein - und
Zugehörigen Minern freyen unbeschwerten Erblchn ansctzcn sotten , kaut



Anderer deswegen nssgmchter durch Uns und Unser Würdig Dhomb -
Eapitul versiegelter uno roipcLkivc Unterzeichneter Verschreibung und Ver¬
gleichung , daß Wir dcrwegcn obgemelten Unseren Luttigischcn Grosi -
Maycr GehcLmcn - RathundLicben Getrcwcn rstermso von Mnäen , Her¬
ren zu rn - uccein in Gegenwärtigkeit Unserer Mannen von Lehen , hierun¬
ter benennt mit vorgemeimn Unserem und Unseres Ertzstiffts Haust Zop -
pcnbrvtch mrt allein und jedem seinem Zubehör , als Dorhoff , Mauren ,
Graben und anderen Begrieff , auch Höven , Landcrcy , Büschen , Wiesen ,
Wastcr und Wenden , Mühlen , Land , Lcuthcn , Gericht , hohen und
niederenIagdtcn und Zisthereyen , Fröhncn , Diensten , Lehcnen , Manu
und Burg ^ Männer , fort allen anderen Gefällen , Einkommen , Nutz -
bahrkelt , üercMcncicn , Zubehör , Recht - und Gerechtigkeiten nichts da¬
vor , ab - noch ausgcfchicden , allein Uns und Unseren Nachkommen die
LandssürsilicheObrigkeit und wasderstlbcn anhangt Vorbehalten , für sich
und jcinc Erben , Männlichen undWeiblichen Gesichkechten , so wohl inauff -
und absteigender , als auch der Zeichen - Linien gnädiglich belehnt haben ,
und belehnen ihn hicmit , und in Kraffr dieses , darauff Wir dan auch von
ihine gewöhnliche Lehens - Pflichte , Glöbdt und und Audi empfangen ,
solch Lchcn gctrewltch zu vermannen Uns und Unserem Erystifftund Nach -
konnncn gctrcw , huldt , gehorsarub und gewärtig zu scyn , Unser Bestes
wer bcu , Ärgst Zu warnen und nach seinem Vermögen abzuwcndcn und zu
kehren , fort alles das zu thnen und zu lassen , was einem getrcwcn und ge¬
horsamen Lchcnman gegen seinen Herrn Aydt und wohl anstchct , und dag er
oder ferne Erben solch Lehen , so offt es nöthig und sichs von rcchtswcgen ge¬
bühret , und von Uns und Unseren Nachkommen am Ertzstifft Cölnzu cnr -
psahen , schuldig , ohne Gefährde , in Urkund der Wahrheit haben Wir
diesen Lehen - Briefs mit aigencr Hand unterschrieben , auch Unser
daran hangen lasten . Geben in Unser Statt bo . in am acht und zwanzigsten
1 ubi im fünsszchn bundcrt neun und achtzigsten Jahr , hicbey scynd über und
angcwcscn , als Manne von Lehen der Edel Unsere clenerui Statthalter ,
und Land - Hoffmeister undretpcLive Hoss - Marschall Ambtman zu 3onn
und km , ciLiebe Getrcwc ^ cloipk Zrcyhcrr zu ^ Lh ^ arlrenber ^ und ^ stolplr
Lcheistaräc vonLlcrostc ZU Lornbenn .

kro Lvncorctrnnz <us5c , i ^ 6c Lorililii LIe <5tcil3ll ;
^ uIlciLoIvnie » li5 8ecrer3riu5

lsi Leisten

i8 -

Unterlhanigste Bltt pro Lonsenssl alicriLNtli Leuflum s) romj5cuum
Freyherut v . () uL6czu ^ o ^ eubroictt l'ulo ^ rXs. r. 6 . 170z .

Hochwürdigst / Hochwürdigerc .

^ W . Hoch würd . Durchleucht hat der Land - Drost Frcyhcrr von <̂ , Lstc
zu Zoppcnbroich unterthamgst anzeigen wollen , welcher gestalt er
mjr einern von seinen Vorfahren herbrachten Echstisstischcm beuäo

Nromilcuo , demGuth Zoppcnbroich ( wofürunterthänigsten Danck sagt )
belehnet seye , weilen mm derselbe auch sonsten wegen seinen Diensten im Oe -
vischcn ctolniLiiiiirt und wegen Abgelegenheit des Guths nicht allerdings zu
ciekruökuiren ist ^ dahero wohl an einem dritten ( wan den gnädigsten LoMcn .

E 2. tum



Lum ^ lienLncli erhalten köttte ) zu atiemren entschlostett Ware , wie bau zu sol¬
chem End der Heu ^ l-LiLr zu Olaäkack s welchem dießGuth nechftcns ange¬
legen ist , unter anderen sich gern zulnHaußgu ^ l ' Kciren wolle ;

Als gelangt zu Ew . Hochwürdig . Durchleucht des Freyherrn von c^ g ^ r
unterthal '. lgfteBitt , ^ ic gnädigst geruhen wollen , über dtes - Ertzstifftisch
Leheu Zoppenbroich Loaieniäm LiwlEciignädigst , gnädig zu ertheilen

Darüber

doncor ^ sr cum OnZinüü

st ^ Lroel m . pP ,

K . iy .Untevtham' gsteS ktemoriale Freyherrn von (^ ULcir
zu ^ opstcudroiLd .

Hochwürdigst rc .
' JnHochwürdigcs Dhomb - Oapirui hatauß der jüngsthin übergebe¬

ner unterthantgst und untcrtham 'ger Bitt mit mehreren ungezweif -
feltgnädigst und gnädig ersehen , warumb der Freyherr von <st̂ 6c

zu Zoppenbroich , das von seinem Vorfahren hcrruhrendes Ertzstisttisches
deuäum yromitcuum Zoppenbroich dem Herrn tb-L-imen zu QiaäbLcb zu
überlasten entschlossen und deswegen pro Oiemenriüjmo ^ c^ iLkiobliima
Oonbnlo 2Ü cLouc
nun vielleicht hicbey einiges Beoenckeri styn , st wären die mb Ksc - Ucarioiic: in
i ' r ^ ÄLcu stehende ? 3l-ce5 zu mehrerer r ^ cUicirungdes gcbcttcnen don8en5üx
nicht ungcneigt , auch gar rewivirt , sichere andere beuäai - Güthcrc , wie
ex XchuEo lut . d^ . i . zu erselM , freywilüg darzuste 'sten , zu alN ^ nircn ,
und an statt obgemelten beu6 >zu r , anipo , c - ren , nur nnterthanigst nntertha -
Niger Bitt , in alstlclm billiginasiiger Ol >! .rnon eine willfährige
gnädigst , und gnädige Erklahrung io' pnoÄst pcnri OonienLü ; den ', ^ uppti -
Länccn Freyherrn von wieder sah reu zulasten .

Darüber

dvucocäsr cum Orstrnsli .

st lp . kroel

1^ . 20 .

(üonlcusuLdüs A ' hm ^ oppendroicd Mit IOOOO . Nlhst '
beschwähren zu mögen .

>Ir anwesende kr -clarcn und o ^ p - cut -uen des Erh - und Hohen
^ Dhomb - Stissts Eöln , als ^ äminu ^ coien jetziger Ertzstissti -

sch er Regierung thuen kund , und fügen hicmit zu wissen , delnnach
uns buü vvig ^ iexuuaei ' stulcman Freyherr von (stiiaät zu Zoppenbroich un -

lglic
für als Selbst - Schuldneren habe verstricken und verbinden mästen , und
obwohl er verholst gehabt , es würden diese hcrgeschosstnc Gcldcrc durch ge¬
wöhnliche Keparnrion im Land hinwiederumb styn abgcführet worden , so
hätte er jedoch deren Zahlung biß dahin nicht erhalten können , dahc nun der¬

selbe



selbe stine Ocä -rsren zu befriedigen sich genöthiget befundm , hierzu aber
mit keinen baarcn Mittelen , weniger mit ^ liociial - Güthcren , bcy dessel¬
ben annoch lebenden relpeslive Eiteren und (Schwieger - Eiteren versehen
wäre , sonderen nur die von hiesigem Ertzftifft zu Lehen rührende Herr -
sihasstZoppcnbroich besitze , dahcro uns unrerthämgst belanget , wir geru -
bcn woiten ihuie zu erlauben , besagtes Lehen - Guth Zoppenbroich mit einer
Aussnabmvonctiichclr TaustndRrhirzubesibwahren , daß wir dicsemnach
solcher. Bitte in Gnaden statt gegeben , und bewilliget , daßert . uä ^ - A ^ rexan -
cler u. uieman Frcyherr von (L" ^lc mehrgemeltes Lehen - Guth Zoppenbroich
mit zehn Tausend Rthlr beschwüren möge , jedoch mit dem außtrücklichen
Bedinge und Vorbehalt , daß derselbe in sechs Jahren Zeit ä 62c « offtbcrühr -
tcs Lehen von alsolchem Schulden - Last wiederum !) beftcyen , im Widrigen
gewärtig seyn solle , daß gegen Erlegung obangezogencr Summ deren zehn
Lachend Rthlr sambt etwa zwcy - jährig hinterständiger kenüonm und
mehrers nicht , als dem Ertzftisst würcklich Versalien , eingezogen werde , Ur -
kllNddieses . SiZnarum Cöln den zten ) ulii I7IO .

Vr . Wittes .
( I. . 5 . )

kairri .

vro Loncochanris lubicrlpiic doniilii Llcstorslii
^ ulicjdolonicntiL 8ecrersnus

g . j^ cillcnm . pp .
K . 21 .

Unterthänigstes tviemoriLle und Bitt
Mein

I . . K. u ! eman Freyherrn von () u3äc zu
Zoppenbroich .

^ ^e/7 // /^ .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr rc .

' W Churfürftl . Durchleucht erlauben Deroselben in Unterthanigkeit
vorzutragen , wie daß , nachdeme Se . Königs Majestät in Preußen
mein Mcrgnüdigster Herr zweycn meiner Söhnen in Dero Kricgs -

Dlensten eiripioxrct , und vor einiger Zeit beyde mit LompaAnier begnadiget,
diese in völlige policur zu setzen mir ein Msehentliches gekostet , und anihs
tttciner sich vcrehcllgcnden ältesten Tochter Lompeccncem l) occm außzuzah -
len mir obligen wird , ich aber die concurnrende schwähre Außgabm bey
dicstn höchst beschwährlich - und Gcldt - klynmcn Zeiten auß meinen ällo -
6 , 3 ! - Güthcren allein nicht bestreiten kan ;

Als gelanget an Ew . Churfürftl . Durchleucht meine Unterthanigste
Bitt , Sie mir Lowenlum zu ertheilen gnädigst geruhen wollen , Derosel¬
ben Lchcn - rübriges mein Guth Zoppenbroich zn meiner Rettung noch et-
wan aufzwölffJahr mit einer Summa von sechs TausendRthlr zubeschwäh -
ren , welche Hohe Churfürftl . Gnade Hinwider einiger maßen zu äemcr . ren

F mich



mich sambt den Meinigcn auß allen Kräfften Lebenslang zu bnnuhen nicht
unterlasse , und jederzeit in allen Begebenheiten im Merck bezeugen werde ,
daß so willig , alsschüldigstye , und beständig harre

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht rc . rc .
Meines Gnädigsten Lands - und Lehen - Herrn .

Unterthanigst - Trew - Gehorsambssr
Untetthan und v >»5il >

l . - l . . ^ . « . . Freyherrv . (^uL6cvon '^ tcicrLarmpk' .

doncoccisr cum ONßMLli
Zl. 1?. Lroe ! m . pp .

22 .

Lonleulus daö Lehen ^ op ^ cns>roicli mit ferneren 600O . Rthtr
beschwührcn zu mögen c! e r. 8vL9l) ri8171 ^

L ^ s . On Gottes Gnaden 23 ir ZoicpN LiemcncErhbischoff zuCöln rc . rc .
Thucn kund und hiemit zn wissen , demnach Uns Unser Lieber Gc -
trewer ^ lexalidcr Kuieman ^creyherr V . () u3ttc ZU ^ icicc -

racN untcrthanigftzu erkennen gegeben , daß er zu nöthiger ^ limcnralio n und
Mßstewrnng seiner in erster Ehe gefehlter Sohn undLochter das von Uns
und Unserem Ertzstistt zu Lehen gehendes Guth und Herrschasst ^ oppen -
broict , über die ihme gnädigstverwilligte Auffnahm von zehn TausendRthlr
annoch mit sechs Tausend dergleichen Rthlr zu bcschwähren bcnöthiget ftye ,
Uns untcrthänigst belangend , daß Wir in alsolchc weitere Aussnahnt gna -
digst willigen wollen , so haben Wir auffeingenohlncncs Gutachten Unserer
Hoff - undHoff - Cammer - Raths vicäücricninalsslchefernereAussnahm
der sechs Tausend Rthlr gnädigst gewilliget , willigen darin auch hiemit ,
Krasst dieses dieser gestalt , daßervon c) uLäc nicht allein die aussgenohmene
zehn Tausend Rthlr in dem ihme untcrlN izteniVUy lyiötcnJahrsjüngst
xroro ^ irten I ' ermino ablcgen , sonderen auch diese aufs ncwihine zugestan¬
dene fernere Auffnahrn dcrsechs Tausend Rthlr in den ncchstcn zwölssJahren
» llacc» dieses abführen , das Lehen davon völlig bcfreyen und sich l-cierviren
solle , daß bey Entstehung ein - oder des anderen , das Lehen gegen Erlegung
der Haubt - Summen einzuziehen , und Unserer Hoff - Cammer würcklich
einzuverleiben , freystehen , und weder er von c^ uaät noch seine Erben sich
dawider zu setzen befugt seyn sollen . Urkund Unseres gnädigsten Hand¬
zeichens und anhangcnoen Hoff - CantzleySecrecs . Geben in Unserer Kc >
ü -lLntz - Stadt bonn den r8ten 9U15 ein tausend sieben hundert und neunzehn .

Llemeur .

( u 5 . )
Vc . Gka ^f V . Virrnoncl .

6 . vicrria .

? rodoncor6LmiLsub !ciij ) ü : don5i ! ü Likötorslis^ ulici Lolonienu ; 6ccicrsriu5 .

Z . Keitsen m . p ^ .



2Z .
LxriL <Au8 prorvcolü Lonlilii ^ uljci .

Sambstagden izten ^ larcii 172. 5 .

Von () li 3 äc ^ uZoppeU - Lupplierr pro donienäi slienancli das AheN
broich . Aopprnbroich : doneiut Würde äuppiicLnreinver -

. meldete vocumcncavomJahr 1589 . , so dan vom
Jahr 1591 . - N vrigmLil beybringen , soll näher Be¬
scheid erfolgen .

Dienstag den i6len ^ rucii 172. 5 .

Von () urcicMZoppeN - Lupplicac clcnuo pro dontenüi slienLnöi dit
broich . . HerrlichkeitZoppenbroich . OcrurLereorüimokin

Gutachten .
( I. . 8 . )

pro LxcraQu prorocolli ConLIü LIe<Aor , Iir
^ ulici Lolonienti » .

^s . Heiken Leerer , w . pp .
^ . 24 .

rnmÄll s N > mfltt A . Lind - Rmthmeisterey - Rechnungen
ä ^ ulio 172. 2. . biß 2t1 ^ u ! iulI1 I72. 5 . inc1ulive .

Von dem von () uaclr als Verkäufferen des Erh -
stisttischcn Gehens und Herrlichkeit 2oppcnbroick we¬
gen dcstcn ^ iicnirung das auß Gnaden fürdasmahl
also gnädigst beliebtes l- Luäemium aä 2.220 . Reichs -
Flor , so machenper 80 . Alb . - - rzzz . - r6 . - 8 .

( 1- 5 . )
kro LxrrrÄu cum OriZlnsl ! concoräsnre tubicriptlk

2^ . Lcüulren OarnerL ^ ulrcr Leerer , m . pp .

172. 5 . den 7ten ^ prilir ^ ura ^ licasriomL des
Hauses / Schloß und Herrlichkeit Zoppenbroich
per 52000 . Rthlr , worin aber der Verzig und
Las i^ LnUelniuln 36 2222 - Dahler mit begriffen /
und oblgemtzuLnco deren 52002 Rthlrabgehen ,
proLencoi - Rthlk / krcir - - - - 59 5 - Rthlt / 2. 6 . M . 8 . Hlr .

Daß ob 5pec !6 cirte ) urs zu hiesiger Churfürstl . Hoff - Cantzley richtig
bezahlt sepen / solches thue hiemit srceltiren

k . d . blammLN
Hoff - Cantzley Lxpeäicor .



Durchleuchligster Lhmfürst /
Gnädigster Herr / Herr !

^ W Churfürftl . Diirchlcucht kan untertänigst nicht verhalten , welcher
gestalten WeylanderstGräfinncvon bcurbcun , nachgchends Grüß -

0 ^ 2 von Oxenllirn ein ^ cl ^ menr , und in demselben ? ili kiclei - Com .
M ' l8 ihrer nachgclassncr Güthcrcn Hinterlagen , zu welchem ohnä ' st unrlich ,
nach kantlichcm Tokt des Grascns von VnnionädcrruahltgenKayserlichen
Cammers prLliäenrens zu ^ ecriareiuigen Sohns , die drey Hau - cre 8r / -
rumb - Ccmen , 8cyrumb INeiäiLlien , UUd beucbeimb «c ^ ni ! psirwu8 als ^
t-lLrecles k' icie , - Lommillg ! ii bertiffen scyud , gleich dau auch besagter Graf
von Vil-monä sich zur Kctiirnnon solcher Güthcrcn osftfchrifittichcrbottcn ,
nachgchends aber unterschiedliche l) uv >a und (ch- Lttionc ; erwecket , welche
per sselpoMum ) u « 8 als Nicht iunäirt erkläret , und veranlaget hat , dag inan
zu ^ ecrlar die Sach anhängig machen müssen , wobey jetzige Gräfin von
Lenchenn , obschon den /X ^ LiucN dieclcr ansanglich spprobirct , jctztVolst
nrachlzu crtbeilen nicht ohne ülepar .Micu yrL' iuciü) und Anssenthalt dcrSm
chen weigert , ja mir kaum antwortet : immittcls von Jahr zu Jahr ziehet
miß der Graffschafft vencNeim . und darinnenbchesstigteirzuin Com -
rnü8 gehörenden L ^ piraüen , und sonsten der Graf von VinnonN die ktcve -
nücu , jahebet gar die Haubt ^ 8umn . cn selbst , woduech bewogen worden ,
bcy GHM ' sÜrstl . ^ clmioiürauonzu 3enlbcim clUcitt !ubicion UUd ^ rrcüum . zn
suchen per Tupplicam , soaüda überreichen lassen , ohne dag gleichwohl noch
einen Bescheid erhalten mögen , degwegen zu Ew . Chursürstl . Durchleucht
meinen unterthänigstcn l< ecur ; nehme , Höchst Dieselbe als Gnädigster
^ (imimlirzror zu vencUcim geruhen , anffvorige urcruebesagte , odcrauch
diese uutcrtbänigsic 8upplioacion solche Intnoiuon und Arrest auf die biäci -
(lommiNarische Gntherc , Reuthen , UUd Gefällen , oder 8equcttrum deren
bisj zur Sachen Augtrag guädigftzti erkennen , nicht weniger , da die Gräfin
v . kLnrkerm filbfidcm ^ genceu tstccter keine Vollinacht räCAusLmooinmu -
uem geben kau oder will , ^ ämimür -nrorio nommL eine solche an den HgLkucn
dieoler Chur ^ Pfältzifchen Rath gnädigst zufcrtigm zu lasten , wobey ein
höchst vermögendes stecommenÜLcion - schreiben auHernt Cammer '. Rich -
teren , wandieGnad haben köme , gewissem grosses Gewichtgebcn würde .

Kuriers Gnädigster Chursürst und Herri ist diese <7 ach also bewandt ,
dag auch iub biäci - CommilU gehöre ein stchcres Lehen ^ Gnth genant

.^ oppenkl -oicü , rctottirend von Ew . Chursürstl . Durchleucht Lehen < Cam -
mer , solches uim -pirct und ac ^ uStuiret annoch würcklich der pr ^ üercuror
Cori U8 kiäüi Comi -N ! <lr Graf voo V , rmonci , ohne dag ich die Natur des Lehens
wissen , erfahren , oder auchdarauff sprechende Brlefffichafftcn , und lnvelkicu -
138 haben könne , gleich eben wenig solche von anderen luäci - Commiistu sschen
Güthcrcn big anfdiest stunde entdecken , ein gewiß dc ^ i impeüimenrum .
daggcbührend für mich undmcclcüirte Häuscre pro Investors nichtanruf -
fcnkönnen , wobey , wie hoch auch die Chursürstl . ^ äministrarion zu kenc -
lieim gleichmäßigem wachrsantes Aug haben müste , UND degwegen nmb so
viel weniger mir und dein in Huugaren kUiiciL csu 8 L abwesenden Grasen
von Hierum - IIIeiÄcUen einLrLjuälcium cujuiclLm keloniramvachstn kan .



So gelangt dan an Ew . Churfürftl . Durchleucht meine zweyte unterthä -
nigste Bitt , geruhen , cu , u ! cun ^ uc zure srlvo , wofür mein Haab und
Guth bierunt fetze , uiich Nahmens meiner und übriger inceretsirtcr j? , äcl -
Commiüuiifther Häuseren rnit besagtem Lehen - Guth 2o ^ cnvrorcli gnä¬
digst zu belehnen .

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Darüber

. <- cmLn rX ' n i iten Isnualü
, I7ZL .

Unterthanigst - Gehorsiimbster
l-lo . Lrnü GrüfzU dimburZ - 8cyrum »

Loncorcisr cum Ori ^ inaü
) . k . Lroel keAi' st . m . p ,̂ .

Unterthanigste Bitt Umb Belehnung mitderHerrlichkeit ^ o ^ en -
broic ^ oder einen Muthschein des Gräflichen Lsnckeimr .

sehen Oomanial - Anwaldts .

Hochwürdigst rc >
W Chursürstl . Durchleucht ist es gnädigst unverborgen , und aüßder

zur geschwinder Nachricht luk dl . r . neben verwahrten Anlag offen -
bahr , was gestalten die verblichene Gräfin von OxenMsn die drei)

Gräfliche Häustr vcnckeil-n , Qcümen , und Hi <-- iäic !, cn zu ihren vnivcM
kläe , - LvmmNlaristhen Erben ingewiflcn Fallen rettzcÄive in - undeinander
lubNicuirtbabe »

Wan nun derjenige Fall , auf welchen die Inüicurion gerichtekgewestn ,
sich würcklich begeben , und man jüngsthin ererft in Erfahr gebracht hat ,
daß die unter sothane dem k - äci - Lommüio unterworffene Erbschafft mit¬
gehörige Herrlichkeit 2o ^ cnbroicN vdttEw . Chtlrfürstl - Durchleucht Ertz -
stifft - CöllnifchcnLehen - Eammer als einkeuämn mcrc ULrecitcarium relS '
vrrcn solle ;

Als gelangt an Ew . Chursürstl . Durchleucht meine des Grafllichen Lenr -
beimjschcnvom - nml . Anwaldenuntcrthamgst - geziemendeBitt , Höchst -
Diestlbe geruhen gnädigst an Dero Ertzstifft - Cöllnische Lehn - Cammer
den Befehl ergehen zu lassen , daß sie dem Gräflichen Hauß LenMeim nebst
denen übrigen beyden Hauscrctt Ocümcn und illerLicUen die Belehnung über
besagte Herrlichkeit Toppeakroick sambt allen An - und Zugchörungcn , oder
wenigst einen Mutschein mittheilen solle .

Ew - Khurfiirstl . Durchleucht
Unterthänigst - Trew - Gehorjalubsteb

Knecht
O . Vic ^ LÜr Gräflicher Lenckeimischer

Oomgll . Anwaldt .
Loncorclsc cum Ont; ms ! i .

k. Lroel ü. c ^ lst:.
G bl . 2.6 .



26 .
Gegen - Anzeig und Bitt deö Grafen von Virmonä .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Herr / Herr !

Aß Ewer Churfürstl . Durchleucht gnädigst gefällig gewesen , mich
über den bey Höchst - Dcroselbeu au Seichen Herrn Occo Lrnli

^ ^ 2 GrascNszuttimburA 8c / rumb , 6cbmen , am Lyten bebruarii nu -

pcr , cinkommcncn unterthanigsten Vortrag und 8upplicarron umb Beleh¬
nung mit der Unterhcrrlichkeit ^ oppenbroicN zuvorderift gnädigst zu verneh¬
men , darüber erstatte Ewer Churfürstl - Durchleucht hiebet) unterthänigst -
demüthigftenDanck .

Nun Hab ich auß jetzt - erwehnten 8uppiic3rion des imhreren ersehen , was
maßen vorbcsagte Untcrherrlichkeitzu dem meiner Fraw Schwieger - Mut¬
ter Gräfin von Oxenwrn Christ - mildester Gedächtnuß anmaßlich errich¬
tetem - LommiU'o 8u ^ p ! icanusther Zeiths vermeintlich zwar gezogen ,
und auß diesem irrigem Grund bcynahe zwey Jahr nach Abftcrbcn meines
einigen Sohns Grafen von Virmonä secl . die Belehnung nachgesuchet wer¬
den wolle .

Gleichwie aber inehrgemeltes 2oppenk >roicK ein bckantlichcs Ertzftifft -
Cöllnischcs Lehen ist , worüber Hochgedachte Fraw Gräfin per Ulttimcn -
rum , vcl ^ uaincuncjue aliam ulcimam volrrnrarem ohne Dero Gnädigsten
Lchcn - Herrns Lonl - ni ( woran cs bey ihrer ^ LftLmen t3rischcr Verordnung
allerdings sehlcntbuet ) zu älspouirennichtverrnögethat .

Und zwarn annoch umb deweniger , da ich init Weylandt lneinern verlebten
Sohn nrit sotbancm Lehen vorlängst m veünrt worden bin , auch nach dcs -
ftlben Todt allenfals , wan cs nöthrg erachtet werden solte , nov .imlnvcüi -
ruram inrrä ccmpüs gesonnen , und darüber Dero Churfürstl . Muthschcin
erhalten Hab .

Also mag Widertheiligcs Belehnungs - Gesuch zu Nachthcil des inir an -
gcwachstncn Lehen gercchtsambs kein statt finden . Was übrigens bey sel¬
biger 8upplicarion circa prXccnlum biäei doinmiU 'um , fort V 0 NaNMaßlicher
Inbikicinri , Arrest , und dergleichen mit cingenüsthet wird , solches gehe ich
( jedoch ohne was p ^ juMcirliches nachzngcben ) dahier unib deswillen vor¬
bei) , weilen beym Höchst - Preislichem Kayfcrl . Ealnnrer - Gericht in
^ nncipali l 15 incrocluÄa äcc inclcci / .r obwalten thuct -

Ewer Churfürstl . Durchleucht unterthänigst büttiid , Höchst - Dieselbe
gcrubcngnädigst , GegcncheiligemohnbcfügtctuBelehnungs - Gesuch keine
stattzn geben , sonderen mich als w veünum VZ ^ lium bei » der Untcrbcrrlich -
kcit 2 oppenbroicl > höchst - gnädigstzu schützen undzu handhaben Der mich
zu Churfürstl . Höchsten Hulden und Gnaden unterthänigst empfehlend in
tiesfcstcr 8uvmiMc>n verharre

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Unterthänigst - Trew - Gehorfiirnbster

i - l . ^ - Grassvon Virmonck .

Nro Loncoräancis cum Oiimu -rli iut »icci -? lic

g . ?. Lrocl keZili m . p ^
l>l . L / .



K 27 .
Invenrarium kroäu ^ vrum .

In Sachen
Gkafen von und ^ LamerLlischenAnwaldt/ sodau

Ve !̂ Icn - 5c ^ rum . ^ von L ^ narrcn ZU ^ ec^ ena ^
und von kulunäc zu

IvlauIsLctr .
1745 . zo . ^ anuLri ! Anzeig und Bitt

pro LnvclUrurL mit Xoppendroick
fol . 12 .
XlLn ^ arum vi6imarum fol .

14 . ^sunii KcproäuÄionsl - MZtig ,
fol . 4 . 5 .

L . ^ u ! ü Wicderhohlte ksprorluHitzU
fol . 6 . 7 .

1745 . 9 . julii vccrekum inroru ^ näi fol . 8 . 9 .
7 . ? bri8 ^ evnettveite KemoulfrLkjou

sümbLBkylagkoi . lO . n . n . 1 z .
LO . 7bri8 Nähere Anzeig cum ^ ä -

) uuäto 5o 1 . 14 . iz . 16 .
rs . 7bri8 Anzeig cum ^ 6 ) uuÄo fol«

17 . 18 - 19 -
LL . 7 bri 5 KcmonlirLrloncum ^ cjjuu ^

Ä15 L ö . 5oI . ro - biß Z4 .
27 . 7briL ^ eproäuÄion kol . Z 5 . Z6 . 15 - 5>brir ^ lemorialc fol . ; 8 .

17 . 9bris Anzug pro infpeÄ . L- chlaK
ex psrrc Liimerali schm ANWES
kol . z9 . 4o .

1745 . i9 . 9bri8 N. eproäuÄion fol . 41 . *
42 .

ro XbrixAnZtig pro i . äilar . fol . 4z .
44 * *

rr . Xbris KeprochrLional - Mzeig
fol . 4 ; . 46 .

17 . XbriL l^ oco Lxccprionis Gegen -
KemonlirLciou cum ^ äjunÄv fol .
47 - blß 5 o . incluf.

1746 lo . ^ anuLrii KeproäuÄioual -
Mzcigfol . 51 . 5r .

1746 . 24 . ^ amtLni Xlemorisie pro r .
llllar . toi . 5Z . 54 .

9 . kckruarü DanckstlgUNg UNd Bltt
. pro L . äilsc . fol . 5 5 . 56 .

r6 . februarii AlMUMerUNg kol . 57 .

r i . lvlarcii KeproäuLliouÄl - MZeig
fol . 59 60 .

G L L.8 . ^larrü



DpLr ^ VOnI. ilnI) UrA UNdVe ^ iön- ^ ^ LmeralischenÄNtvÄdt / sdöüH
äczwum . O vvki L ^ nArcen ZU ^ eclcuLN'

Daß in vorstchcndein invevtLno angezogene LxludicL bey dem itt
hiesiger Churfürstl . KeAiltrarur vorhandenem Verfolg erfindlich

' ^iemoriale des Skadt - Lölnischen Bürgermeistern ttervvcZlw

Hochwürdigst - DurchlruchtigsterLhurfürst /
. Gnädigster Herr !

/F^ §Achdeme Anwaldts pimcipalen Bürgerineistern k4 cr ^ oAh zu
Cölln Inhalts bey ^ verwahrten Or ^ inäl - ^ rccsiari und Bcrcch -
nungs - Scheins des Renthmcifteren denken zu ^ ogpenüroicsiab

deui auf gcmelte Herrfchafft vcrfchosienen däp . rä ! > die völlige Pensionen von
dcnbcyden Jahre « 1744 . und 1745 - ohnabgcführtzuruck sichen , und aber
deren Zahlung verhoffcntlich gnädigst gebilligct werden wird ;

Als werden Ew . Churfürstl . Durchleucht unterthänigst gcbettcn ober -
rueltenr Renthmcifteren zu ^ oppenbroicsi gnädigst anzubefthlen , daß die
ruckständigezwcy - IährigepensianenAuwaldts '. pnncipLicn förderfambst
qbführm solle .

LZ . ^lsrcii Schrifftlich - wiederholt
ter Antrag loco Ou ^ iic » toi . 66 . 67 .
68 . 69 .

, und von kalanäc zu
» ^ Lub>Lcch .

14 . ivlarrii locoKcplicL Gegen -
klährung kol - 6i . 62. . 6z 64 6 ) .

1746 . I . kpril . Wiederhohlung bo !»
70 . 71 .

1746 . r8 . ^ yni . OecretuminroruIsnsii toi . 71 . 7z .
1746 . 2>z . l ' n ^ IicX sol . 74 . 75 .

seycn , st-lches wird mit Beytruckung des Chutfürstl . Insiegels ,
und l< eZisiräcorl5Unterfchrisiti »ncliirt . Lonndeu ! 8 . Xbri81749 .

( 1- 5 . )
^s. k . örosi Ke ^ isirarorm . ssp .

^ 2 . 1746 .

Darüber rc .
Ew . Lhurfürstl . Durchleucht

Unterthänigstcr ÄnwaldL
n . Zcüre ^ .

pro siloncorclzncrs cum Ori ^ m -ili 5u 6 tcr ,H ? r
^ oli . krtcl . Lroe ! Kc ^ iltrscor .



29 .
Memoria ! - der Erbgenahmen wegen ruckständi -

ger Tensionen / sub) ^ rXl . 2. 4 . kelor . 1745 .
Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /

Gnädigster Herr !
x^ W . Churfürftl . Durchleucht erlauben uns Ends - Unterschriebenen

- gnädigst sich in aller Unterthänigkeit vertragen zu lasten , und weiset
cs auch der Anschluß lubk^ . ! . mmehrcremauß , was gestalten der

Stadt ^ Eöllnrscher ävciäicu ; und voÄor äanclcr unser Groß - Vattcr fccl .
unterm iten kglattü 1708 demFreyherrtt von (^ ia6c von XVlcjcerÄäd ÜLL . auf
das Adliche Lehen - Guth 2 o ^ enbro , ctl ein V0N2. 2OO . Rthlriu
Mrsrf . Zwcy ^ Drittele « gegen 5 . pm Lenro haar verschossen , und denrncgst
hierüber vac -rnce 8 -̂ 6e Attßweiß der Anlag lubd ! . r . voncincmHochwürdl -
geuThuinb - Capitulzu Cölleu den Lehcuherrlicheu Konsens erhalten habe ;

Nacboenre nun ab sothanem Ls ^ - cail nicht allein den ersten nechftkünfftt -
gen Monaths ^ arrn eine Jahrs - 9 en lion hinwicderulnb verfallet . , ssnderen
an. ch Inhalts der Anlag tuv kv' . z . von denen vorher0 erschienen ? 6nüonen ein
mercklichcs (^ nlncum und zwarn von ein tausend drey hundert Zehn Rthlr
4 ; Alb . annoch rnckstchcn , und dan wir vor di enen Jahren in den verlasse
neu Elterloscn Stand leydcr versetzt worden , mithin bey denen annochun -
vogdbahrcn Jahren des Unftrigen aufs höchst bcnöthiget seynd ;

Als gelanget zu Ew Churfürftl . Durchleuchtnnftre unterthanigfteBitt ,
Höchst4 Dieselbe in müdiftcm Betracht fothancr Umbftänden die Verfü¬
gung dorthin zu crthcilen gnädigst geruhen wollen , womit nnsznob - pcLiü -
o - rtcm Rückstand sowohl , als der klmsttigverfallender ? enNonverhelften
werden möge , für welch - anhoffende höchste Gnad wir den Ailwaltcnden
GOttzuEw . Churfürftl . Durchleucht ftats beglückter langwnriger Regie¬
rung , und ferneren Jnfluß höherer Auffnahm cmbsigft anzusiehennieab -
lasien werden .

Ewer Lhurfürst ! . Durchleucht
Unterthanigst - GehorsambftL

) . ? . ^ ! s . 6 . » . ssils .
Anwaldt Orüenksck .

Loncor ^ ac cum OiiAiusÜ .
? . Lcoel LonülüLIcÄol ' Lli ; ^ ulici

dolallienÜL Ke ^ istrscor .

K . ZO .
Erklähkung dcr Grast » von virmonil wegen der ^ o ^ ^ cndroicker

sslreclicorkN cle izcia ^viarrii 1745 .

Hochwürdigst - Durchleuchtigster Lhurfürst /
Gnädigster Lhurfürst und Herr / Hm !

' W - Churfürftl . Durchleucht höchst - v - nerirliches «. elcriptum vom
i6tcn kebruani jüngsthin , das Diüsche auf das Lehen - Guth Zöp -

- pcnbroich dargelichene Lassr -il und darabrückständige ? cationen be¬
treffend habe alhier wohl zu erhalten die Gnad gehabt .

H Weilen



Wersen nun derer Erbgenahmen 'rji ; eigene Ingresse - Rechnung tub
stlbstdreAnweisunggibt , Lasi seith meiner Vermahlung rin Jahr 1741 - die
Jährliche ZinstnreipcÄivc .40 I74z . niit 176 - Rlhlr , und äo 1744 . mir 88 .
Rchlrpcr8o . Alb richtig abgcführet worden , in Ansehung derer vorheriger
pcnlioncu aber thcils wegen nlcht bcy Händen hübender Brieffschasitcn keine
guugsame Intorm .-irion Hube , thcils solche mich nicht betreffen , allcnfals
aber der Renthmeiftcr Anisen zu Zoppenbroich hierüber etwa nähere Ämsi -
kunffcgeben kan ;

V ,o Hube Ew . Ehurfnrftl . Durchleucht nebst schuldigster Dancksagung >
für die zu thuen beliebte Lommunicucio » , solches hicinit zu berichten nicht
crmangclen sollen ; Die zu Churfurstl - Hrrldeu und Grinden mich geziemend
empfehle , und irr tieffester Dcmuth verharre

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
Wetzlar den 1 zten Mertz

I74s .
Demüthigste

kvl . Grasin von Vilmon 6 Wittib
Gebohrnc Grasin von i^ eüciroäc .

Loncoi ^ Lk cum On -uiMi .

ch b . Lroel Ke ^ iü .

bixN ' .wkm
Der ^ clmoöjacionö - Rechnungen des Haußes ^ oppLubn-oicK

ex ^ nni81 / 44 - biß 1 / 48 - inclustve .
p . 80 . Alb .

1744 . Hut sich das >V6mocli3rion8 - (^ uancuin bec-
tragen p . 8Q -Alb . - Rthr . 1055 - - ^ -

Hierzu Abfall des Baw -
Weesens - - - 98 . - 10 . - 8 .

l-Hc - - - . .
Hingegen Ausigab an drcciicoren

undHauff . Nothwendigkeiten - - -

Rthlr . Stüb . Hlr .

H 5 Z - IO .
8 .

H 47 - 50 - 8 .

vebec mit der Ausigab verglichen I I j
ist überbezahlt . - . . , 94 . > 40 . , -

goh . senilen .

1745 . ^ clmocilLrion ; - () ll 3 ncum - - ^ 1055 . ! - l e-

Ausigab . - - - - - - , 1584 - ! Z2. . j ^
vebcc mit der Ausigab verglichen , ^ j ^

ist überbezahlt - - - - - i 52. 9 - 1 Z2. . , -
gob . H.cn6 'cn .

1746 . ^ ^ mociiarions - i) n2nrum - - - - - I 1055 . > ^ ^
Ausigab . - ! IZ 6 8 . I n . I ^
Oeber mit der Ausigab verglichen , > > !

ist überbezahlt - - - - - I ziz - ! " . ! »
^ oli . b-cnsten .

r / 47 .



? 747 . ^ m66 ,' 3ri' on5 - ( ) uLnrum
Äußgab

P . 8o . Alb . Rthlr . Stüb .
- 1055 . -

- - - 12. 09 . 14 -
Uebcc mit der Alßgab verglichen , i " i ,

ist überbezahlr - - - - 154 . j 14 . ,
^ oli . Kentlen .

4 «

1748 - ^ 6 Mo 6 >3 rrc>n 8 - (^ irmcum - - - > 1055 . 1
Ailßgab . j 1055 . ,

soll . bcutlen .

-
-

-
-

Daß vorstchendcr ^ xrrzÄuz miß denen vom Nenthmeisteren zu 2opp ? n -
lnon iv eingeschickten Rechnungen gettewlich ^ ir .Miret
worden , wird hienutärceMret

? . LrocI ( ^ ontilii LIcÄoralis ^ ulici

Lolonienlls Kegillracor .

Z2 .
Lehen r Brieff§hurfttl ' sten 6 seieljn 2 n 6 i füp ^ jricl-t

Grasen von Daun über krec ^ elNeim 6 e 10 . X^ Llcii I6z8 .
On Gottes Gnaden Wir bcrämanä scc . Thuen kund und bekennen

n '. irdiesemoffcucuBru ' ff gegen ailcrmäumglichcn , obwohlen Wir
Uns der NoNelHon des Uns und Unsrem Erhstissr ungehörigen

Leben Niecrcnncim Kracht sondcrbahr habender Kayseri .' ? . iv , icZ ', en , und
aus unterschiedlichen Ursachen billich genaherct , daß dannoch aufs ruehr -
, iiui )iiezrvLiuiuelwituuv^ pltv ^ n ^ u ^ t. t) uui.' iullA ^r>ll. i.' ur) rr ! gntwlguci ) ve -
wogen , die Wohlgebvhrnc Unsere Liebe Gctrcwe ^ ' irioben und
dmicUen von oinnin , Graffcn zu baicicenUein , Herren zu Oberstem und
Besuch Gcbrüdere vor sich und ihren äclccncürenden Mann - Stamiu hin¬
wieder nachsolgendergcftaltzu belehnen , immaßcn Wir dcrcnselbcn Voll¬
mächtigen Tillnran Kappel ! Derer Rechten Ucenriaccu heut Oaro belehnet
haben / belehnen in Zkrafft dieses Bricffs mit dem Haust und DorffLrecrcn -
beimb , ^ ' increnkeimb und deren Zubehör auch der Nah belegen und den
Dörfscren ^ ruclcenb -icb und Li eiclenUacb und der bey l - eber wa¬

gen bcp ^ aiienchein belegennütullenihrcnZubchörungeunichtsdavonaust -
beschcidcn , wie dieselbe von Uns und Unserem Ertzstlfft zu Lehen rührend
seyu , und etwan Uilnrr LbMochi vonDb -tun Graffzu ^ alclcenltcin , Herr
zuOberftctnundBrouchvor sich und seinen Bruderen Korbanum vonslns
hiebcvorn zu Lehen empfangen und getragen , und sich deswegen reveriirt
hat , und haben darauff von gedachtem Uneben und Lmioken von Ubaun
Brachen zu baioicentlein Vollmächtigen Huldigung und AM enipfangen ,
die vorgelncltc Lehen getrcwlich zu verdienen und zu vermanncn , Uns Unse¬
ren Nachkommen und Ertzstifft als dein Lehen - Herrn gewärtig zu seyn ,
Unser Best zu werben , und Ärgstes zu warnen und zu kehren , nach aller
Macht und vort davon zu thuen , wie sich laut hierüber ertheilten Ke vertaten
verpflicht auch benebens getrewe Männcthrcm Lehen - Herrn zu thuen schul¬
dig und Lehens Recht und Gcwonheit ist ; als Uns mehrgedachtcr Bevoll¬
mächtigter Gewalts halber , das mit auffgestreckten Fingeren leiblichen M
Gott und dem Heil - Lvangclium in seiner krincipaien Seelen geschwohrcn

H ^ hat ,



hat , steet und unverbrüchlich zu Haffen undzuthuen , vorbehaltlich - och
Uns , Unseren Unterthanenund ErtzstifftUusers undvortyedcrman seines
Rechtens dhran . Zir UrLund der Wahrheit re -

? lo choncorchiiri ?. tukicriplic Lontilli LleÄursIt »
^ ulici Lo !onir : ntiL8ct . rec3riu5

keiften m PP .

Lehen - BriesfLhurfürst ^ erLünLnfti aufGrafen von Veklen
Übev Lrer ^ enkeim .

QT^ On Gottes Gnaden Wir b erftin .n -, ft W - r . roc . ) Thun kund hicmit je -
dcrmamuglichcn , als Uns der Wchlgebohrncr , Unser Lieber Ge -

^ -^8 ^ trcwcr ^ linrl -n xv ^ ricb von Oftaun Gras zu bälclccnftein unter -
tba . ngftange ' angt , ihmcUnsereneonicnLdahinanadigstzu ertheilen , daß
er dem auch Wohlgebohmen Dero Römischen Kayscrl . Majestät Kriegs -
Ralb , befteltcn General - Feld - Zeugmeistcren , und Obristen zu Roß und
Zach , Unserem auch Münstrischen Marschallm , Canmmern , Rath ,
und Ẑubernatoren zu xvzrenftorts . Lieben Gctrewen , /^ lexanftcr Grafen
von Vcbien , FreyhermzuRacßsclt , Unser , und UnsersErlMffts Lehen ,
das Haus ; , und Hcrrschafft 6ret2enbclmb cum perrinenciir künstlich über -
lassi- n nröge , auch darüber von Uns diese gebcttene Bewilligung erhalten ,
da ?; Wir darauf jetztgemeltm Unseren Lieb . n Getrcwen ^ icx » n ftcr Grafen
von Vcchlcn . mitvorbeiuelteniLcheu , und benenilich den ; Haus ; , undHcrr -
schaffr ch-^ ^ nbemch , und Vni ^ LcnNcimb , und deren Zubehör aufdcr
Nahe gelten , und den Dorffschafften Kruckeubach , und BreKenbach ,
und der Waagcnstatt beyLcbcrwagei ; , bcy Wallcnsteirrgclegcn , mit allen
ihren Zuoehörungcn , nichtsdavon außgcschicden , wie dieselbe von Unseren
ErtzstifftLehen - rührendseynd , und solche Wcyland UNriNopb k « Mino ; ,
und bmicb auch er ^ chiielm XVchricft voll Oll i UN , alle Grasen von bftlclcen -
ftcin Hiebevern zu Lehen empfangen , und getragen zu rechten Mann - Leben
vorsich , und semeMannlichcLclbs - Lehcn - Erben , mit Vorwiffn , und
Bewilligung Unsers Würdigen Tburnb - Capituls in Unser Stadt Cöln ,
deren von ibmc Grafen von Reiften dein Heyligen Römischen Reich , und
gemeinen Wesen , auch Uns , und Unserem Ertzstifft in viele Wege gelei¬
steter getrewenohnverdroffenen Diensten wegen , welche dcrsclb auch , fambt
den Scinigcn , Uns , und Unseren Nachkominen , und Kirchen , ferner
erzeigen können , und weiters gchorsambst zu erweisen untcrthänigst , wil¬
ligst ', und erpictig ist , in Gegcnwcrttgkcir Unserer Manncvon Lehen her¬
nach geschrieben , heut ftam unden bcncnt , anß Gnaden belehnt haben ;
belehnen ihnen auch alfohiemit , und Krafft dieses , und haben hier auffvon
jhme von Vckicn ? Huldigung und Aydt eiupfangen , diese vorcrwchnte
Lehen getrewlich zu verdienen und zu vcr mnnnen , Uns Unseren Nachkom¬
men , und Ertzsttfft gcwcrtig , trew und gehorfamb zu seyn , Unser Bestes
zu werben , undArgstcs zu wahrncn , undzu kehren nach aller seiner Macht,
uns fnrter alles darum zu thuen , was em getrewer Mann scincrn Herrn
schuldig , undLehensrcchtist , alsUnsdassclbegedachterGraffvon Vehjea
zuvorderist an die Hand angelobt , ferner mit auffgestrecktcn Fingeren leib -
Üch zu Gott , und seinem Heyligen LvanZelio in seine L- eel geschwohreu hat ;

steet ,



ftcet , vcft , und unverbrüchlich zu halten , undzuthuen , vorbehaltlich doch
Uns , unserem Ertzstisft , und fürter jedermanniglichcn seines Rechtens
daran . Urkund dessen haben Wir dieses unterschrieben , und Unser 8ccrcr ,
wie auch nusUnser gnädigst Ersuchen , Unser Würdig Dhumb - Eapitul ,
Ihr Zn siege I an diesen Hetzen - Briefs wissentlich thuen hangen , geben , und
bclchm aus Unserem Schloß Brueii den achtzchcntcn , im Tausend
sechs hundert drei) und vierzigsten Zahr hieran , und hierüber fiynd gewe¬
sen , aisMannc von ^ ehen , der Edcler , Unsere und Ünscrs Ertzftiffts rc «pe -
cr - veLand - Hossnleifter , Erb , und Emnmerer , Rath , und Ambtleuthe ,
zu Hülchrath , Tchrm , und Urdingcn , LtcbeGetrewe ^ äojss8 ^ i8monavon
^ rcny zu Kendenich , Quadratt , Kenten , und Ulmen , nnd Uiä ^ von
Tssllsdorss zürn Han , und weilen dau dieses alles mit Unsere' des Thunib -
Enptttns Beltcbung also Vorgängen , so haben Wir Unser Jnsicgel
Usuüu. genant , beueb . ns auch hierunter wohl wissentlich anhangen lassen .

? ercli' n3n6 . M . PP .

^ Isnäsro6ereüicuenäo , necnoa 6eulcenür non rurbanclo
ieä viä ^ uns ^ roccclonclo 8 . L .

Anwaldts
Der Verwittrbter Zrawen Gräfin von V cbien Gebohrmx

Gräfin von eroäe .

Jhro Churfürstl . Durchleucht zu Cöllen , Jhro Hochgrafl . kxceN - ntz
Herrn Grafen von VirmonäKayserl - GeheimbdenRath und Enm -

mer - Gerichts - kra- iläenim , und Herrn Grasen
von lumbur ^ 8c / rum LxccllenH .

Lxkih . r6 . slrr » lyzS .
Wiegebetten abgeschlagen »ndons. den i8ten ) » nuscii 1717 ,

Vc . sokan ferner Rdist .
VonWerßm . p ^ .
I. . Lurman

34 -
Unterthänigste 5u ^ Iica

Nro (^ oncorcssntis tubteri ^ tv Lontisü L ?eätorLl «z
^ ulici LoIo « ientl5 ^ ecrerariur .

Keinen

Wider

6um ^ öjunüis 5ubdt . r . i . z . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 co --/? ,
1, c . Oiecr .

I Unter -



Unltt ' thämMe 5 u ^ ^ ! icLNou und Blkt

^ vio
i^ icarions sä Vi' 6en6um 5c rellirui irr ? oüellionem VI Lc äe krÄo ablLlLlN

cum omni causa , äamno , inrcrcÜc öc expenlir .
In Suchen

Verwittibter Gräfin von Vcklen Gebohrncr Gräfin von ^ cro -je .
Lonn »

Jhro Cburssnfis . Durchleuchtzu Cöllen und dieses Kayscrl . Cauuner -
Gerichts ? rLiiäcncenHerru Grafen von VirmouäHochgr . LxccU ,

Oum ^ cijuÄix suk dt . i . utcjue i r . inclulivc .
- j^ c . Oiecr .

MgcschlagcninLons . dcn Lten ^ üNli 17 ; 8 .

Zs .
äcmen 'c . fiüI) ! icLra I . uncc 6 . 14 . Hlcuaii 174V .

' N Sachen Frau tvviricu ^ Karlorrcn Verwittibter Gräfin von VeUIen »
5̂ ! ägcrtn wider Herrn (- iemenc ^ u ^ uU Erhbififiofien mW Clmrsür -
ften zu Cöln , und dieses Kayscrl - Caminer - Gerichts i ' ^ ääonccn

Herrn .̂ inbrox dnäcnck LbiiUian /eäclbcic Grasen von Vnmonci Beklagte ,
elnacionix aä viUcnäum te ^ arari bcucluni ul ) ^ Uociio , iehuc äcciarari uM -
fruÄuariani , ram in ^ IloUioczuam >u bcuäo , ÜLgnc relhc .Il >: c conclcmnari
cum onmi caulz , ä .nnno , inccreilc 5c cxyenti ^ . , soviel den bunÄum
separacionis ^ Ho6ii a ? euäo betrifft , UUstatthaffteN bori Oecün -'iml-ifihcN
Eiuweudeus ungehindert , t ^r . Ocuicn hieriuucuNahutcnsbcydcr Herren
Beklagten fiel ) ha ubt sächlich vernehmen zu lagen , und t- icem zu concctiiren
Zeitscchs Wochen pro Himiuo ^ ? ioroAacionevonAmbts - wegen und lud
Pl-L' juäicio angefi' ht , dM anlangend den nntemgeklagten lliumkl-uÄum IN
bcuä » wird Frau Klägerin mit diesem suchen von hier ab 4 und an den
Chur - CöllnischenLcheuhoff verwiesen -

z6 .
5LnrcnrjL ^ ulrlicaca io . 174z .

' N Sächen Verwittibter Frau Gräfin von voiäen Klägerin , wider
Herrn eiicmcoc ^ uZuti Erhbifihosfen und Chursürstcn zu Cöln , und
dieses Kayscrl . Kammer - Gerichts u , Lbäenr en , jcyo Caimucr - Rich -

tern Herrn ^ mbiox d> iLiericbOanl 5 ian / cäcIkLrcGrascUvon Virmoncl Be¬
klagte , (äicacionis aä vläenäum se ^ arLN beuclum äb ^ Üoäio , icgucäcclarari
utusruÄuzri .im cam in alloäio , <.zusm in kcuäo > sicguc rc / ^ erIi vc con6cm -
nari cum omni can 5 L , äamno , inccrcüc äccxpcnti8 .- nuuciinel -^ oäcXU. evi -
sionis . fsst l^ ocai-ü dolkie seilt racione gämillronix 26 summcnrum t< eviho -
n .i5 besthehen Begehren noch zur Zeitabgesthlagcn , sonderen würde er eine
vom Herrn Chursürstcn zu Cöln eigenhändig - unterfi1) ricbcuc und besiegelte
special - VolliNächt ^ ä praitlanäum cii -Äum ^ ummencum ÜlMonathsZett ,
so ihme tut) pr -esuäicio anberambt wird ., pl-oäucircn , solle in bunÄo aä -
Miilioui8 und sonsten ferner ergehen was recht ist .

^ s Z7 .



- ' ^ - 37 ' ' '

Vollmacht der Gräfin vonVesilen aufden beym Hochpreißlichen
^ .Cammer - Gericht vorgewesenen kroccs§ zu lenuncijren .
" ^ Achdcinahlen alisÄbstcrben meines HerrnEhegcmahl Grass ^ lex ^ n -

, 6 ,-i von Ve ! , lcn Zcit - Lebensgewcstnen Lehcntragcrn und Besitzern
der Reichs - Herrschass brerrenkeim , Ihre Ehnes . Durchleucht zu

CölnalsLchm - Hcrr besagter Reichs - Herrschass an danmhligcn Kaystrl -
und des Reichs - Cannncr - Gerichts br ^ liciLnren Herrn Grafen v . va -monä
gnädigst zu übertragen , und denselben in wnrcklichm Besitz einsttzcn zu lassen
bewogen worden , und mich darzu veranlasst gesehen , bey höchstgcdachtcin
Cammers Gericht , wider Höchstbesagte Ihre Churfürftl Durchleucht und
envehnten Grasen V , Virniona ^ ro 6 eecrnen 6 LEit 3 cionescivrctLnänlniej ) L -
r3l?> ssuäum 3 b ^ I !o6io , mesiae äeclarg ^ i uluki ' uÄual' i -un io ^ . lloclio ,
guäm l « scuäo , mich lunplicanäo zu melden , solche Liccruo auch bereits dm
2. 8 . iVlarrii Jahrs I7Z8 erkant und ferner den 14 - I74O - darin Spruch
erlassen worden , wovon mehr Höchstgcmelte Ihrer Churs . Durchs das i< c -
m -rUiuln KevüionisdcrUrsachenzu crgreissn beliebt , daß Höchst - Diestlbe
des Privileg , ^ uürc ^ NiL sich zubegebcn nichtgeiueint , und daher » derCam -
Nier - Gerichtlichcr Erkantnuß in dieser Sachen sich zu untergeben nicht schuld
big , und dan nach erwogenen Umbftanden , rechtlich und rathsamcr für mir
befanden , von der crlassncr obdcmeller di ^ cion und Erkantlruß
abzuftehen , und hingegen bey dein Chur - Cöllnischen Hossath und dasigem
Lebnhoffmein Gerechtsame gezieiirend vorzustcllcn ; als Lommnc -re undbc -
vollinachtige meinen ^ ävoc ^ ren und bcocursrolN Herrn OoÄorn Vier 2 hie -
N ! t , undin bester ForinRcchtcns , wie cs immer geschehen mag , ausdie aan¬
gebrachte Lic ^ cion , und daranferfolgte Lsmcr ?a sErkantnuß für mich , mei¬
ne ^ iccctsoren und Erben timpiiciccr , und ohuecinigm Vorbehalt zu verzie¬
hen und zu rco unciiren , fort solches beym Cammer - Gericht geziemend anzu -
zcigen , mithin , daß es geschehen , bey deni Chur - Cöllmschcn Hoffrath und
Lehenhoff gebührend zu bescheinigen , Urkund meiner eigener Hand Un¬
terschuss und beygctrucktenangebohrnenPettschass . bigaacum n. 3 e 8 seiäl:
den 2. 4 . Mertz 1745 .

( 1^ . 5 . ) K4LN3 dbarlor . Verwlttibte Grasin V . Vehlen
Gcbohrne Gräfin von l^ lcrocie .

? io ( toncc>r63ncir tubtclifilic Londilil LsÄorglij
/tuIiciLolonienÜL 8ecrec2iiu5

Xcillen m . oo .

Vorstellung !) er Gräfin von Virmonä äe i8 . 7b»ri81746 .
Hochwürdigster Ertzbifchoff /

Durchleuchtigster Lhmfürst /
Gnädigster Herr ! ^

' W . Churssrstl . Durchleucht habe hiermit deniüthigstanzeigen sollen ,
was gestalten zu brerrenheim verschiedene von meincin Ehcgemahl
seel . Wcylandt Herrn Grasen von vumonä angeschasse Hauß - Mo¬

bilien befindlich , zu deren Verabfolgung sich derAmbtman vexloch sowe¬
nig verstehen , als auch über die bey Absterben gedachten meines Ehegemahls

Z 2. vor -



vorräthig gewesene ansehnliche Parthie Wein und Früchten Nachweisung
thuenwill , fichjcdcsmahldaraufbczichend , daß er so wohl eines als ande¬
ren halber Churfürstl gnädigsten Befehl vorläuffig haben müste . Wan
nun gedachte Hanß - Mobilien mir unwidcrsprechlich gehören , so dan , so
viel den Vorrats ) an Wein und Fruchten belanget , dieBiliichkettmttfich
bringet , daß der Ambtman hierüber Nachweisnng thue , inithin dasjenige ,
was nach Abzug der hierauß bezahlter erstcrer Jahrs - l^ nl 'u » , von denen
c-nnlencirtm e ^ piraüen act 14000 . Rthlr übrig , MN unausshältlich herauß -
gebe , auch endlich über seine völlige ^ ämunstrunon Rechnung abstatte ;

ê olchemnach gelangt an Ew Churfürstl . Durchleucht meine dcmüthig -
fteBitt , Höcl , st - Dieselbe geruhen , demAmbtman die Vcrabfolgungob -
erwchnter ki « Uckcn , alsauch ferner zu befehlen , daß selbiger über den Vor¬
rach von Früchten und Wem fordcrsame Nachwcisung thue , und über seine
Zeit - Lebens meines Ehegemahls gehabte /eckninisti^ cion Rechnung ab¬
statte . Jn anhossender gnädigster Willfahrung harre intieffcster Demuth

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
V^ clr .!zr he » l8 . 7t »l >s

1746 .
Demüthigste

XI . kl . Verwittibtc Grästn von v ,' rmonä
GcbohrncGräfin von Nestel , ocle .

/ . b . öroel Kegist ,

zy .
Vorstellung der Gräfin von Virmoncl cle2. 7ML9l ) ri51746 .

Durchleuchtigster Lhurfurst /
Gnädigster Lhurfürst und Herr !

<-6 * W . Churfürstl . Durchleucht wird annoch gnädigstruckerinnerlich
scyn , was wegen eines gnädigsten Befehls an Dockst - Dero Be -
ambtenzukrccrekikcim zu Verabfolgung dcrcn daselbftcn vorräthi -

gcr und Weyland nteinem HerruEhegemahl Christscel - Gcdäcktnuß zugehö¬
riger Früchten , Wein , undGefiilicdemüchigstgelangcn lassen ;

' Nachderm mmdarinnen biß herzu enchörctgeblicben , indessen daßgleich -
woblcn der Schade und Abgang besonders an denen Früchten immer be¬
trächtlicher wird , und alltäglich anwachfet r

er70 nehme umb so ehender die demüchigste Freyheitmein vorheriges Bit¬
ten zu wiederhohlcn , je zuversichtlicher ich hoffen darff , daß Ew . Cburfi .
Durchleucht nach Höchst - Pero Prcjßwürdtgsten Milde den Genuß der
Kayferl . tttanucencntz mit vollem LsteÄ mir angedcycn zu lasten gnädigst ge¬
neigt seyn werben .

Ew Churfürstl . Durchleucht mich zu beharrlichen Hulden und Gnaden
demüthigst empfehlende bin in äevoristem Ketpcck

Ew . Lhurfürstl . Durchleucht
^ crrlärdM r. 7teN9blis DeMÜthlgstt ,

1746 . XI . L . Verwittibtc Gräfin von Virmonci
Gebohrne Gräfin vond ^ esteli-ocle .

LoncorciZccuniOli ^ in .ili .
ch. k . 6roe ! Kegist m . ^ ,

dl , 4s .



?§ - 40 .
LxcraÄ Wt ' ü ^ - VümOncjischek

^ §sbu8ll . '
F^ Jlfftens : da aber sich zütragen lnögte , so dannoch der Allerhöchste

gnädigstverhüten wollt / dassdcrHerr Hochzeiter vor derFräule Hoch -
zeiterin gar ohne Leibs - Erben mit todt abgehen würde / solle der

Fraute Gräfin Hochzeiterin als hinterlasscner Fraw Wittib alles das¬
jenige , was sic cingcbracht , nebst öcrHalbscheid alles dessen , wgsbeyfte -
hcndcrEhe a ^ uiru t oder gewonnen , und benebens die versprochene Morgen¬
gabe , wan sie solche nicht würcklich einpfaiigen hätte , wie auch die zuge¬
brachte 8000 . Rthlr , und Wiederkehr 16000 . Rthlr , und was der Herr
Hochzeiter ihr schcncken thuct , austgekehrt , und verabfolget werden , und
tust daran solches geschehen , und ihr dieses völlig abgcführet , sic die Güther
abzulretren , und einzuraunren nicht schuldig seyu , sondern bist dahin in völli -
gcür Besitz aller Güther rühiglich belasten werden , woben unter HerrnHoch -
zenern und Fräule Gräfin Hochzeiterinaußtrücklich vcreinbabret , dast bcy
solchem Fall diese obgenamevonderFraule Hochzeiterin ciugebrachte 8ooo -
Rthlr sambt der verjchrLcbenen Mederkehr aä 16000 . Rthr , nichtnunder
die Morgen - Gabe benebens der Halbsiheid alles desten , was bey stehender
Ehe scquinrt , oder gewonnen , sie Fräule Gräfin Hochzeiterin , da stk sich
Nicht wieder verheyrathen würde , aääiesvjcLulufruäuiiriegcnicsscn , nach
ihrem tödtlichcn Abfall aber zu Bczechzung ihrer zu dein Höchgräst . 'x - liei -
roUischcn On .̂ bcrA ' schcu Haust tragender sonderbahrcn -6ch ^ ion und Gt -
wogcnheitjetztvorgemeltcr ^ ^ miiie von ^ eNeil-octc und zwarn zu l^ vLurdes
nechstcn Stainm - Hcrrns , so lang Manliche Erben vorhanden , sonsten zu

veurderen Töchtern , oder welche bcy denen Güthcren verbleiben würden /
zu - und anhci -nb fallen , dannoch dast sie auch über 2.000 . Rthlr nach ihrem
Gefallen anderwärts zu äissomreu bemacht feyn solle re . rc . Sogefthehen
^ ecrlärden 2. 7 . kebruarü UNd senden . . . . . 1740 .

k . k . V » Vj 'rmonch

. ssl .
8cnrenriapul ) ! icLrL den 26tensanuLiii 1 / 48 - ,

' N Sachen Verwittibter Frau Gräfin von VirmoiM wider Herrn
Qlemenr / lUAUÜ ChurfÜrstenzuCöllN und L ôns ^ LnäLll curb -rcio -
nis callLroru reNicuconl cum omni caut - , ur cleimpoNerumnon

rurdanäo nex : mguicrAnäo in leAittme 3 pj, rebcnr « postelIionememomcoium
bonorum reliÄorumL . L . unLcumcxrcnstonL . Ast OoÄor KuIasM stitt des
d^ anüLri LrÄiorix halber beschehen Begehren noch zur Zeit abgeschlagen ,
sondern ttr . Scepkzni verzögerltchen Zeit - Sucheus ohngehindcrt glaubliche
Anzeige zu thuu , dast dem aüstgangenen , verkünd - und repro6ucirttn Kay -
strlichen blLuclar alles seines Inhalts gchorsainblich gclebet seye , Zeiteiucs
Monaths pro Icrmino äc prolonZLnonevon Alnbts - wegen angesctzt , init
dem Anhang wohe er derne also nicht Nachkommen wird , daß sein Herr l>im -
cipai jetzt als dan , und dan als jetzt in die berührtem btsnciLc einverlcibte
Pöen fällig crtheilt , fernere proceü auch erkant , dast Herr Beklagter Frau
Klägerin die Gerichts - Kosten derentwegen aussgelaussen nach Rechtlicher
Erlnastigung zu ertheiien und znbezahlen schuldig feyn solle .
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5emcncia ? ab>IwÄr2 den 2lten 0 «5koh>ii5 1 / 4F .
<N Sachen Verwittrbtcr Fraw Gräfin von Vinnoocl Klägerin , Wider

HcrmOemenc ^ uZ .alChursürsten zu CöllenundDcronachgesctztcn
Hoffrath zu vonn Beklagten , tvl -rnUÄcil' olY .irionlL daitgcoruLKe -

'ttirnconi ' cum omin Lan ^ ur Ue ioipoüerum non lurdancio nec in ^ iccaacla
in lebicimc ^ ollciUone memor ^ roruin donoium reii <5kornm tü . d .
unL oum excenlions . Ist OoÄor l^ ulanck sein der OLoIai-anon ^ cen -chalber
bcschehen Begehren noch zur Zeit abgeschlagen , sondern i- c . 8c ^ l , um Ein -
Wendens ohngehindert glaubliche Anzeig zu tbncn , daß dem aufigangen ,
verkündt - und reprocincirten Kayserlicher ; ^ Lncjac alles seines Inhalts ge -
horsarnlich gelebt scyc , Zeit eines Monaths ^ c: n1nno L: ? , oroAgriono
von Aiubts - wegen angesetzt mit dem Anhang , wo solchem also nicht Nach¬
kommen wird , das ; sein Herr ttrin ^ i ^ i jetzt als dan , und dan als jetzt in die
Pöcn berührtem ^ nUac cinvcrlcibthiernntcrklährt , ferner NlooeUu ; auch
crkant , dafiderselbe seinem Gcgentbcil , drc Gerichts - Kosten , dcrentwe -
genauffgelosfen , nach Rechtlicher Crinaßigung zu entrichten undzu bezah¬
len schuldig scyn solle .

t 8 - 4 Z -
Oocumoncum inrer ^ O ^ rL ^ eviliOnisclc 226 a ^ Lnuarii

Achdcmahlcn bey dem Hochwürdigstcn Fürsten und Herrn , Herrn
^ ^ ) oK . l des Heil . Stuhls zu tviayncr Crtz - Bischoffen , des

Herl . Römischen Reichs durch Gerinanren Ertz - Cautzicren und
Churfürstcn etc . ctd Unsrem Gnädigsten Herrn t^ -ooiauz doiy ^ e ^ ocanus
<^ -ct3ieu8 im Nahmen und Krafft bcygebrachtcr Onginäl - Vollmachtvon
Ihrer Churfürstl - Durchleucht zuCöllen , umbAusichreibung einer in des
Heil . Römischen Reichs - Abschied denen beschwerten Parthcycn zu Gutem
vcrordneten Kevinon wegen eines in zachen Verwitttbtcr Frawen Gräfin
von VirmonU Klägerin Wider Herrn diemcnc Chnrsürslen za Cöllen
und Dero nachgcsctztcn Hosfrath zu Konn Beklagte , lui -Kanonis
(ÜLtlacolii N. e ! ttcurolil cumomni dsu » , ncLL UL im ^ ostei -nm non corbzu -
clo , neo inHuiecLnclo in Icbicim6 3 ^ ^ l' chLN5ä ^ oilelüonc inemonarornm dono -
rnm l elltIol ^uni d . d unä cnm exrenlionc aiN Kaysetl . UNd Reichs - CaiN -
; ; ; cr - Gericl)t unterm 2. 1 len O ^ ohi- , 8 ncchstabgewichcncn Jahrs , Höchst -
crmcltcr Sr . Churs . Durch ! , zu Cöllenzuwider ergangenen Urthcils gezte -
nrend nachgcsucht hat , und dan Höchstgedachte Sc . Churs Gnaden Sich
guter maßen erinneren , was die Reichs - Abschiede und Ordnungen von
Ihro als des Herl . Römischen Reichs Crtz - Cantzlern erforderen , so haben
Höchst - Dieselbe auch von solchen ; an Sic beschchenem Sucher ; an Ihro
Kayserl . Majestät so wohl als an obgedachtcs Derselben und des Reichs -
Cammer - Gericht behörige ^ ociüLscion und Verkündunggethan , rnithin
geineltern doibrc zu sein und seines Hern ; l' l-incipaien ttc ^ - rim -mon und
Norbdurfft diesen Schein hiermit crtheilcn lasten . 8i ^ nacum unter inchr -
höchfterwchntcr Ihro Churfürstl . Gnaden eigenhändiger 8ubtcriprion und
beygctruckten Geheirnen Cantzley Infiegels - ^ ^ 1̂ 2 den irten l -muAni
- 749 -

) . ? riä . Lgrl ChurfÜrst m - PP .
O >rcremm dticolro LoId ^ edlocLriv Laetareo ^UjUslelleir »



des l^ ocLni Lolbch beym Lämmer - Gericht exklibrrt^
Durchleuchtigster Fürst / Römis . Kayserl . Majestät

Lämmer - Richter /
Gnädigster Fürst und Herr !

Emnach Ihre Churfürstl . Durchleuchtzu Cölln durch die am ulen
OÄobliL nup . bey diesem HöcMPrelßl . Kayserl . Cammer - Gericht
tu außwärrs t< ubr >cirtcr «suche 9ubiic >rte Urchei ! sich höchst be¬

schweret erachten , und daher » , das in denen Reiche - LonMruciombus
und besonders im jüngeren Reiche - Abschied äc -^ nno 1654 . § 1 : 4 sc 12. 5 .
hcylsanibltch verorduclei < emectiumj< c: vNluni8 , jedoch t -llvoperomniLbuju -r
^ u ^ ultillimi 'srtbun3l -8 Kechcölu aebicoguebilonore an die Hand zu nehmen
gemüßigct worden , lo erscheinet Rahmens HöchstgedachtJhro Churfürstl .
Durchleucla Ende - unterschriebener Zlnwaldt inrra LäNuc currcuzc ^ uaan -
mcNrc brasst Ori ^ inrtl General cum (lontentu 8ubMrut > » ersehener x ) o !l -
macht lul) !>. . I . pr <xluc >ret demncchst , das von Jhro Churfi . Gnaden zu
Manntz , als des Heil . Römischen Reiche Ertz - Cantzlcren , andicfis Höch¬
ste Gcrrcht erlassene r - c >muüäclou 8 - (schreibenluK ^ . L . auchOnAm -ii Quit¬
tung dezahllersunum LarrccliuriLiub bi . z . undistKrafstdereniubbi . 4 SL 5 .
hierbey gehenden 8 ^ cci 3 i - Gcwalter das gewöhnliche s ur ^ mencum Kevinonir
m an unäs ob - Höchstgedachter sr . Churfürstl . Durchleucht und dan Dero
inichgcsetzten Regierung , welche diese Sache als äävocamx cau / L iuttrui -
rct , wie nicht weniger du gewöhnliche Laucion cte soivcnciL 8 ummä tu « rcm -
poi c Nc . crmln 3 n 63 zu prLliiren erbiethig , und da solchemnach die kormalir
dieser l< ev , 6 on « . Sachen thre ohngezweiffelte Richtigkeit haben , so bittet
Cw Hochsürftl . Durchleucht obgehörter Anwaldt unterchänigft , Höa si -
Dicielbc gnädigst geruhen , denselben aä ^ rXlirriouem des ob - 3 ilc ^ irtensu -
r .imcnu Üeviüonis gnädigst M scimiccirM , UNd ZU Einbringung des l- i -
bcii , l< eviüsni5 ( welcher » ermüthlich wegen antringenden sonstigen Geschaff¬
ten ( wie bicrnachstens bescheiniget werden solle ) biß daher » nicht verfertig ch
werden können ) eine ZristvonL . 36 z . Monath in hohen Gnadenzumäulgi .

. . . _ >- « , _ ^ _ _ _ / _ ^ _ - _ _ I

cx ONicio

Ew . Hochfürstl . Durchleucht
Desn ^ er

Unterthanigster
dgicol , Lolbreblocarius .

^ . 4 ? .
8enrenriL ? ub>! icLca iz . ^ saji 1749 .

N Sachen Verwittibter Fraw Gräfin von v -tmonci wider Herrn (Dle -
menr Churfnrsrenzu Cölln , und Dero nachgesetzten Hoffrach
zu konn ciccili lurbLeionir Latlacorii L : Ketbrucorii cum omui

d 3 U 53 uc L ^ jm (ioUcrum non curl ) 3 ncio , ncc inczuicr 3 n 6 o in IcAicime 2 s) yle -

kenla ^ ollvibone memoraroium bonorum reliäkorum L . L . unä cumexrcn -

tione , nunccxccurioni ; . Zfi OoÄor Nulsnä fiiN des k^ nclaclcleexeHucnäa
halber beschehen Begehren noch zur Zeit nochmahlen abgeschlagen , sottdertt
L.r . 5 cc ^ bLni mittels Verwerffung des m dieser Folien / undäummLrischm
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Sache unstatthaften kevißE - Gesuchs glaubliche Anzeig zuthuen , daß
dein mißgangcn , vcrkündt - nnd reproNuLirtca Kayserl . und de¬
nen darauffamLiten sbrisvorigen - und ^ itenlanuunilauffettdenIamser -
aauqenm psriroci - Urtheilcn gchorsnmblich gelebt seye , nnnoch Zeit eines
^i)ldNathss) ro TerminoäLproro ^ LtionevonA ^Nbts - wegenangeiehtlNttdkNl
Änbang , wo er deme alst nicht Nachkommen wird , daß cs alsdaNin ^ unLo
x <- ,^ bey gedachter Urthelpu - e biciben , und das r^ anaacum exeguonäv
ohne weiteres Ämuffen auß der Cantzley verabfolget werden solle .

5cncenciLLlchlicarL 17 . ^ ulii 1749 .

OlUNl
uc impottcrum non curb ^ nclo , neom ^ uiLcrn ^ o irl lLgicime s ^ rc -

üeoxs volleilicmc lnemorLiorum bonvrnrn roliÄornmd ( ^ . unLerimexren -
^ ' nuncexccncioniLJft das gebetttNe ^ -tnZrcmnäc cxcgucnäohjemittlOOL .
Lrkent .

Kaysertiches Lescri ^ rum an das §ammet - Gericht in Sachtst
von Lorisoomra von ssocrcie cjeciaco x^ rcnden 2ZteN Xl ) r ! 8

1660°

I . eopold .
Ey Uns haben sich Unsers Vetteren des Churfürsten zu Cöllen Lbdn ,

so wohl selbst , als durch Ihren Kebäcnrcn au Unserem Kayserl . Hoff
d' l' LNLitcum reicxr , nach Mßweiß der Beylag lud IM . ^ . gar hochbe¬

klagt , daß Seme von Unftrcin in Gort - ruhendeul HerrenVatttrenKaystr
kcMinZncj dem Dritten Christ - mildesten GeöachtMlß , Jhro noch nnIahr
165 -4 den 2. 9tcn ^ pnUr erthciltem , und nicht allein in Dero Zürstcnthumb
Wcstpsahlcn am IO . äepcembri ; pudiicirtein , sonderen auch Unsercut
Kaystrl . Cammer - Gericht am 2. 7 . osobri ? darauffbcyderserstgedachtes
1654 Jahrs int 'muirtem privilc ^ io cie non a ^ eI ! .incjo hinwidcr Weylandt
^ iibclm von » ceräe . gewesenerThlyub - ScholasterZu Hildesheimb , voll
einem durch Ihrer Llebden Land - Drosten uNdRathczuälnchci -gam 16 .
beprcmbris obbemclicn Jahrs crtheiltem Oecrcro ^ nucencnriL inbLlr vo
das Hauß 8rormecje , und was dcllle anhängig , betreffend , ilä O11 -MNUN
aninaßllchomilboetismmcäiosine üllot ^ ravamincappcll - rt , auch
daselbst solche ^ ppeiisrion ünnachgesolgtem l ^ 54 . Jahr aM ' iiohmm , pro -
ceb erkcnt , und Ihrer seiths darwider bescheheum Einwendens ungehin¬
dert ., in der Sachen eine Ketormäron - Unheil publicirt , desgleichen enr -
zwischen verschiedenen anderen ^ ppeiiZtioniKux ciekerirt worden seye . De¬
swegen Uns Ihre Liebden gehorsamblich gebetten , Wir zu Handhabung
Ihres habenden pliviiözu äe non « g ^ elianclo , bey Dero Licbdcn und Euch
vermittelen , und Verfügen wollen , damit dieses Privilegium in beffr er ol , .
tervLnh gehalten , und Sie so wohl als die Partheyen , darwidenuchtbc -
schwcrt werden . . .

Wan wir nun nicht eigentlich wissen mögen , was es hiermit für ein
ZttMd -

l ^
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gründliche Bewandnuß habe , zumahlen herentgegen auch bey Uns der
ander Theil Jobst Bernhard Korff klagend einkommen , wie die andere
Bcylage u , h l. , c . 6 . unt rnehrem außweiset .

Als bcsehlen Wir Deiner bebden , und Euch gnädigst , daß Uns ste ihren
beständigen Bericht m dieser Sachen , innerhalb den nechsten zwcyen Mo -
nathen nach Unstrein Kayserl . Hoff , zu Unserer fernerer Kayserl . ketolurion
gewiß , und unfehlbar ciristhicken , und erstatten lassen , hicranbeschicht Un¬
ser gnädigst - gefälliger Will , und Meynung , und Wir seynd Deiner Lieb -
denundEuch imtetc . Wien den -. z . Oecembris 1660 .

I . e0p0l6 .
Vc . Mläericä FreyheU von ^ Lläeräorff .

Keinbarääcbrccäerm . ^ ;
48 -

Co ^ ia Schreibens
Von

Den Abgeordneten des Churfürftl . Uoiie§ii
Ans

Kayfcrl . Cammer - Gericht zu Speyer in cacl - m Ususä .

Durchteuchtigster Fürst / auchHochwohlgebohrne /
und Wohl - Edele / Hochgelehrte / Gnädigster /

Gnädige / auch Hochgeehrte Herren .

^ W . Fürst ! . Durchleucht auch Gnaden , und unseren Hochgeehrten
HerrÄt , hiemit gebührend anzufügen , haben wir nicht vorbei) ge -

0 ^ 2 hm sollen , was m « ßcn bey dem Churfürftl . LolicZjo , Jhro Churs.
Durchleucht zu Cölln , sich zürn höchsten beschwert , und bencbcns außsühr -
lich l-emonür -rt haben , obwohl Jhro , und Ihrem Ertzstifft Cölln , von
ncchst - abgelebter Kaystrl . Majestät keräjnLnäoicrrio , Glorwürdigsten
Andenkens , dasVermög ^ ureLNulls : L3roli () u2l-cl , Lsp . ll . allen , und
jeden Chursürsten des Römischen Reichs zuftehcndes , und durch Dieselbe
vorhin üblich hergebrachtes kriviieZium Ue non ap ^ elisnäo , im Jahr 165 ^ .
den Lyten ^ priü / , stye dieser gestalt renovirt worden , daß nemblich von kei¬
ner Bey - oder End - Urtheil , Erkäntnuß , oder Bescheid , fovonSeincr
Chnrfürstl . Durchleucht oder Dero Nachkommen , Ertzbischossen zu Cölln ,
oder in Deroselben Nahmen , an deren Hoff ins küufftig , undnachvorge -
meltcm Oaco des Privileg , außgesprochcn , und eröffnet werden , weder
an Jhro Kaystrl . Majestät , noch Deroselben Reichs - Hoffrath , oder Cam¬
mer - Gericht , sppeilirt , noch tuppiicirt , sonderen solche Urtheil , Erkent -
nuß , undBeschctd , gantz krafftigbleiben , und vollnstrecket , auch da der¬
gleichen ^ ppellLriones , oder Beruffungen beschehen würdm , denselben von
IhrcrChurfürstl . Durchleucht nicht üetenrt , auch von Ihrer Kayserl . Ma¬
jestät , Dero Reichs - Hoffrath , und Cammer - Gericht nicht angenohmcn ,
nochlnblvirtwcrdcn solle , und solches bey sicheren , dem priviiegio einver -
lcibtcn Straffen ; Se . Churfürftl . Durchleucht zwarnauch dasselbkrivUs -
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-tzium , amr7 . 0Äo8n5deäi65 ; . Jahrs , den ; Kayserl . Cammer - Gericht
hatten gebührend mlmuiren lassen , und deshalb sich keine andere Gedankten
machen können , dan cs würde bey erwehntcm ? ri vüLbjogantzlich verbleiben ,
und den - selben allerseits nachgclcbtworden fcyn , das ; dannoch hingegen dies)
wäre erfolgt , daß nemblich von einem durch Seiner Churs Durchleucht
^ aud - DrostcN , und Mthe zu )̂ ost ciacum Nnvilegü , den i6 .
8cpcembl !5 , vorgenielten l65 ; ten Jahrs , dem Wilhelmen von Hörde ge¬
wesenen Thumo - wcholastcren zu Hildcsheimd , unddejsen S chwefter Sohn
Jobst Bernhard Kor st zuwider , aber den Hördischcn ^ gn ^ cen zuin Besten ,
excrajusticiMicergefeitem Oecrcco tvlLoucenenrir: inbaUivo , NNchgcheNds
anr iztcn vorgernelrcn Monaths äepcembris , eine frcvclnn .' thige N ^ eiia -
non , von besagtem Wilhelmen von Hörde , für sich , und in Nahmen ge¬
niesten Korsts , aä L -unel -sm Imperialem , seye vermeintlich mccl -pOlnrt ,
auch aust dessen , am i -i-ten januum folgenden r654tcn Jahrs übergebene
8u ^ iic . und unwahresVorgcben , ob folte fothane ^ ppcll -lrion cind>! ^ o -
rium j.E <- ricum , und deshalb dieses , dem Cammer - Gericht vorhin intl .
nmrt gewesenes lstivilc§uim , wegen icru ^ uiirtcr Erkennung des lstoccst ,
uneracht solche 2 vecreco ciarum pnvilegli laco incel-^iumrte ^ ^ pcHarioii ,
tnselbigem lstivilegio nominarim Lnnuilirt , auch deren Annchmung prosti -
b rr , und also die dem Kaystrl . Cammer - Gericht cocA - rer bc -
nonuncn gewesen , gleichwohl den Mrchs - Abschieden , ^ und erwchntem
1> rlvilt - A , o u . rcÄL zuwider , anmaßlich crtcut ; Und als Seine Churfürstl .
Durchleucht sothaner gany nichtiger ^ ^ ocstarion . und ausigangcueu lst-o -
ceileu zu Uösel-Ireu sich , nach Inhalt des stliviiegii , nicht unbillig verwei¬
gert , und die Urtheil zu exe ^ u -ren anbefohlcn , daß alsbald darauff , am
I2 . tcu / anuLl -il 1655 . ein ^ lanüacom ^ ccnalc 6e non rm ^ LNiencio prole ^ ui
licem , LL ärcenracorum rcvocacorium , ac üe non olsenstenclo cum clAululä .
inlubirvriL Ware clecernirt , auch die von JhrerChttrfürftl . Durchlcuchtallcin
in rclsicÄum ^ ucilcii Lamerali ! , cingewcndte Lxec ^ cionez incervencionalcs
iub - ^ obl-c ^ ciom8 3 cincomperenriL , nichtarccnUirt , sonderen Awarn am rz .
Occembri ; r758ten Jahrs eine KcmiUori . Urtheil crthetlt , dieselbe aber
na chgehendsprLviä Î esticucioue IN mccZr-um wicdcruiuanstgchobcn , und am
5tcn OÄol » i8 î nno 1662 . so gar in der Haubt - Sachen eine stefoni -urcon -
Urthcil , IN pr -crenll >m conlumaciam , mit Dcrwcrstnng des , racione no -
collLincom ^ - cenriX , eingewendtcn stcricr , zuganhlichcrstluiion des ? iivi -
lc ^ ii , anmasilich auügcfprochcn worden . Und , was mehr ist , nachdeme
Se . Churfürstl . Durchleucht diese stroceMn- Ihrer 5< aystrl . Majestät am
T-steu i» ov ^ mbn8 selbigen Jahrs in Schristten klagend umbständlich zu er¬
kennen gegeben , und gnädigste Handhabung , zufolg dcrKayferl . Wahl -
Cu ^ iculacion , gcbetten , Allerhöchstgcdachte Ihre Kayscrl . Majestät auch ,
au folgendem L Ztcn Vc: cembri8 , von Ew . Fürstl . Durchleucht auch Gna¬
den und Unseren Hochgeehrten Herren , den Bericht dieser Sachen hät¬
ten erfordert , und nach dessen Einlangung , und reisslicher Erweguug , den¬
selben , Vermög lstb 6 -ico den Loten ss - uü des r66itcn Jahrs abgangcncn
Ketcri ^ ci , unerheblich , und Dero Cammer - Gerichts jsun8 -.st <üion nicht
fuustirtzn scyn , befunden , und deshalb dieselbe gnädigst erinnert , und er¬
mähnet , mit Erkennung ferner strocest . in dieser Korstsschcr Sachen , au
sich zu halten , daß gleichwohl dessen uncraclM , nicht allein am itcn ve -
cembri8 , nechstvorgemeltenJahrs , ein klLnäarum pcrnale clecxeguensto ,
wider Se . Churfürstl . Durchleucht und Dero Laud - Drost , und Räthc in
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Mcffpfablcn crkcnt , und änfdcn Hintcrblcibungs - Fall , die kxecmion des
Herrn Bisthoffen zu Müristcr Fürst ! . Gnaden und Herrn Hertzogs ^ u ^ uM
zu Brauns - mveig - Wolssenblurcl Fürst ! . Durch ! , auffgctragcn , sonderen
auch , als Ihro Kayicrl - Majestät answeircr Ansuchen Ihrer Churfürstl .
Durchleucht zu Cöstn , ann ^ ten ivlarni des i664tcn Jahrs , Wider mehr -
besagten Korst , elNeOicacioi , viäenclum ä - clargri te rnLiciUleio pcenamüe -
crccirr , und ( Ul Hochgemelte Ihre Fürst ! , Gnaden zu Münster , und Fürst ! .
Durch ! , zu Brauuschweig aster-gnädigste Besticht schreiben , gestalt sich
solcher klxec ; ic ; onuichtzu untcruekinen , abgehcn lüsten , dcstowcnigcrnicht ,
wider Dieselbe bcym Canurrer - Gericht , eure Uancon - Urtheil zruüchtge¬
nüget Vcrkielnerullg ^zhrcr Kayserl - Mgenur Höchster ^ ucholimtertherlt
worden stye ; Destcn - wcgen viel - HöchstgemciteSe . Cdursürst ! - Durch ! zu
Cöstn das ddhursurst ! t^ ustc ^ iu -M , wegen dcstcu darunter vLliirendcnhohcn

, Haren anerstrchcll lasten , Hey der Rönns Kayserl . Majestät die
würctllche DostenZiehung dcrlangswin , -. um cst -ruiL co ^ niuone . erstellter
ö^ nucenentz des , in Krasttder Wahl - Caplcul ^ rion . hclsscn zw
besürderen , welches - n >y -. ächüiuafunuirtcs Ueumm , auchbcysobeschassc -
nen klar en Sachen , Ihrer Churfürstl . Durchleucht nicht hat abgeschlagen
werden können ; Dan obzwariidasEhursürstl . Collegium , stch vorhin , so
wohl aus den Reiche - Abschieden , als anderen Vahnngen guter masten
wers zu erinneren , dast dcur ^ öbl Kayserl . Cammer - Gericht , ln denen
dahin gehörigen , undmeht durch soudercAustträge , undandcre ? nviie » >en ,
von dcrKayserl . julibciiLlioiiexlmirtcn Sachen stin srcyer , starckcr , unbe -
h :udcr r er Lst 'urffgclastl n werden solle ; Immasten solches auch den jüngstem
Reichs - Abschied § . Damit aber auch Unserem , und des Herl . Reichs Cam¬
mer - Gericht re auff die dahm gehörige Sachen also gar deutlich st - elzn -rt
wor den , das Churfürstl . Collegium auch , in dergleichen , wohlgemcltcm
Camincr - Gericht ohne Mittel unterworsseuen , und daselbst rechtmäßig
befangenen Sachen , einige Behindcrungzuverursachengar nichtgemcmt ,
sonderen dcrnstlbcn vielmehr alle mögliche Beförderung , zu dcsteu Hand -
habrmg zu erweisen , geneigt ist ; Weilen aber oberzchstcr , ex .̂ Liz .

bcsthlcuencr ' Verlauff , und der uncliipucirlichcrInhaltdesviel -
crwchntcn lsti viieoii , Sonnen - klarznert ' ennen geben , daß diese Korffifthe ,
in ij ^ lo pnvliegio annulürte ^ ppeliLrion - Sache , ans Kayserl . Cammcr -
Gtlsteht gar nicht gehörig , sonderen per krivilegiumclebiremüuuscumext -
m >rt , und also dessen sturlsst ' Äiori nocorie nicht sunstirt ist , und destwegen
Cbm - Cöllcn , durch die beklagte proceäuk- mercklich gravirt zu scyn , stch
nicht unlustig beklagen und die kememirnng rechtmäßig suchen thut ;
haben wir , auß special CommilHon unftrer gnädigsten Herren stnnc , p .Nen ,
nicht urnbgcben sollen , in Deroselbcn Nahmen , diese Bewandnuß Ewer
Fürst ! . Durchleucht auch Gnaden und unseren Hochgeehrten Herren bre¬
nnt gebührend zu rep ^ leurlren , und annebcns in rcisses Nächdencken zu
ziehen , anhcimb zu stellen , dastdiewertereErkcntnuß , nndprocesturinder
Sachen , keinen anderen bste «st werde erreichen können , als dast dieselbe , bcy
deren unvermeidlicher Andung endlich zu ihrer selbst eigener vist -epurLcion
anstschlagcn dürffte ; Zumahlcn lcichtsinnb zu ermessen , dast ein Churfürstl .
Collegium , wie auch die übrige Stände des Reichs , ihres hoben Incerelle
halber , nicht werdenzuschen , weniger nachgeben können , daß die Reichs -
Abschiede , ügn » nrer äe /^ nno 160O . § . Wir wollen auch hiemit Caminer -
Nichteren , prLüciencen , und Beysitzeren mit sonderem Ernst anfferlegr ,
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und befohlen haben etc . Wie auch der jüngster Reichs - Abschied 6e ^ nno
I654 . § . « chlit ! ; lich , und zum Eilfften , befehlen Wir dm /MeltorcnUn -
sers , und des Hel ! . Reichs § Cammer 4 Gericht hiemiternstlich ctc . und an¬
dere dcsfals anflgcrichte Reichs - Satzungen , nach weichen zu richtenVcr -
mög Canrmcr - Gerichts - Ordnung ssarr . i . r , r . ; 7 . die darauffabgelegte ) g -
I-Ämenrs sechsten erforderen , so gar sotten ausser Acht gelassen , und ein
Stand des Reichs m seinen habenden tw -vivAim , unverschuldtcr Dingen
gleichsaurb pro i , biru darwidcr beschwert , bevorab aber Ihrer Kayserl Ma¬
jestät Höchste ^ uckoncät , und lMtDcrosc ! ben sotheurclipic >.i ! irte ^ -, nucL -
nentz aller Cyurfürftcn und Standen des Römischen Reichs habenden Uri vi .
legicn dergestalt viiipenmrt , und beysciths gesetzt werden wollen / sonderen
rsrnöglm Dieselbe , im Widrigen , und bcy fernerer vorgehendcrWider¬
setzlichkeit , viclmchrveranlassetwcrdcn , ausfcinnachtruckliches ernsthaff -
tes Einsehen bcdachtzu scyn ; »

Dahero so wollen Wir in keinen Zwciffel stellen , es werden Ew - Fürstl -
Dnrchlcuchtauch Gnaden , und unsere Hochgeehrte Herren , zu gehorsamer
Einfolg der abgangencn Kayserl . veborcarioi . cn , und Reichs - Abschieden
mir weiterem Verfahren , so wohl in dieser Korffischcr , als auch anderen
dergleichen , daselbst zu unrecht angeführten Ertzstifltischen Cöllnischcn
machen , obligender Pflichten halber , einznhalten , von stlbftcn geneigt
seyu , damit Chur - Collen diestfals zu fernerem wohlbefügtcm Klagen ,
keine Ursach gegeben , und man deren sonst daraust unfehlbar entstehenden
mmühigcn Weiterungen , allcrstiths geübrigt werden , und bleiben möge ;
Ew . ^ m stl - Durchleucht auch Gnaden , und Unsere Hochgeehrte Herren
thun wir Hieruit etc .

1^ . 49 .
Des Lhurfürstl Lollegü bey Kayserlicher Majestät über¬

gebene Vorstellung Läcauäem Lauchm .

Allerdurchleuchtigster !
>6 ^ Wer Kayserl . Majestät ist allerguadigst bekant , wie bey Dcrosclben

Ihr 0 Chursürstl . Durchleucht zu Cölln sich beschwert haben , dast sie
in dem von Ewer Kayserl - ?)lajcftat Herrn Vattcrcn Kaystr kecäi -

nsnäo lercio Glorwürdigstcn Andenckcns ^ nrio 165 ^ den Lpten ^ priü8 ,
uachAnlastdcrGüldcnenBüilL -uoU iv . ertherltmUc . vüe ^ ioao ^ ongppel .
l -lucio durch Ewer Kayserl - Majestät Camurer - Gericht in Sachen chocss
coociA vcrcäo höchstens Kcavirt werden ; und obwohl Ew . 51iaystrl . Maje¬
stät auffSr - Chursürstl . Durchleucht gchorsambstes Bitten , und cingcnorn -
nrcncn der Sachen gründlichen Bericht , nicht allein gedachten ! Cammer -
Gericht , mit ferneren zu Nachthcrl obbedachten Uriviis ^ ii gereichenden an -
mastlichcn Vcrstchrcn auzustchen , allerguädigst besohlen , sonderen auch
denen von mehrbcsagtemCammer - Gericht in gemelterKocffischen Lache an -
gcordneten Lonim , wcc . cn Herrn Bischossen zu Münster , und Hertzogm
^ u ^ uUo zu Braunschweig - Wolffenbutrcl , die Verrichtung inbwirt ha¬
ben ; Weilen aber Hochgedachte Se . Chursürstl . Durch leucht beym Chnr -
fürstlichen Loli ^ io klagend anbrrngcn lassen , dast Ew . Kayserl Majestät
zu höchstrüHmlichster rctrinuceneotz mehrgcdachten ? riviicZi . ergangenen
Verordnungen keine Einfolg geleistet , sonderen annoch unlängst von rnehr -
gedachtem Cammer - Gericht die zweyte kLnrorisan wohlgenante
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^ 'MrioM -gangen , und hierdurch Ew . Kayserk . Majestät rechtmäßig allere
/ gnädigsten K - icriprib innncrhinzu concraveniirm unterstanden werde ;

Als ist ein Chursürstl . Lolie ^ iüm , wegen desselben hiebey vertirenden ge -
ßnnbtcn inre-reUc bewogen worden , bcygesuegten Inhalts an Ew . Kayserl .
Majestät Cannner - Gericht ein anßsnhrliches in ^ gegründttes kcmon -
Ur ^ ions - schreiben abgehen zu lasten ; und weil anß dißhrrigem Verlaust
zu besorgen , cs dörsste osttgedachtes Cammer § Gericht dannvch einen als
den anderen Weeg der unhcsuegren ? roc. eNuren weiters sortzusctzcn steh nicht
entziehen , so zu Schmählerung Ew - Kayserl . MajkstätHöchstcr ^ ucyoricät ,
und lnercklichcn dr ^ an - tz nicht allein Ihrer Churfl . Durchlcuchtzu Cölln ,
sonderen aml ) des Chursürstl . Loiicgii , wie nicht weniger gesambter Für¬
sten - und standen gereichen werde ;

Als gelangt an Ew - Kayserl . Majestät eines Chursürstl . dollcxu unter -
' thnnigstcs Bitten , Dieselbe allcrgnadigst geruhen wollen , nicht allein noch ',
mahliges Erinnere und Aninahnnngs - Schreiben an Herrn Bischosscnzu
Münster , und Heryogcn u ^ ullum zuBramsschwcig - Wolffenbuttel umb
vorangeregter zweyter l >.miroei , und aller weittrer des Cammer - Gerichts
Erkäntnuß keine Einfolg zu leisten , ergehen zu lassen , sonderen auch ostt -
besagtem Cammer - Gericht das fernere Verfahren ernstlich zu iiEUicireu¬
st) dan aus die , von Ew . Kayserl . Majestät wider den von kortk alfchon er¬
gangene OrLlioN , aä vicienciurn lcinciäille in pcenam UrivileAio inlcrcam »
ferncrs proceUiren zu lassen , wan nun dieses alles , fo wohlzuErhaltung
Ew . Kayserl . Majestät Höchsten kesses , und billigmäßig krassnger
Handhabung deren allen und jeden Herren Chur fürsten znstchcnden , und
sonnen auch vonEw . Kaystrl . Majestät Hvchstlöblichstcn Vorfahren verlie¬
henen kriviießien gcdeyhen wird , als thut ein Chursürstl . CoiicZium der ge -
wicrigen allcrgnadigsten Erklärung gegen Ew . Kayscrliche Majestät sich
allcrgchorfanchst getrösten , Ew . Kayserl . Majestät damit etc.

- ; o .
Näheres Kayserl . l^ cscri ^ mm an das Cammer - Gericht

in eaäern 6LULL 6c ro .̂ ^ uUli 166 i .

I . eopoIääLL ;
Mcher gestalt , . ^ .

Uns sich Unsres Vetkeren des Chursürsten zu Cölln Lbdn wider
die in (Bachen korst contra die kkccrüische ^ goaren alda an Unserem

Kauserl . Cammer - Gericht ausgelassene ^ ppellarion ; - krocel ; ferner be¬
schwert , und diefelb als den Rechten , und insonderheit ihrem habenden ? ri -
vilc ^ io äc nott appcllLnäo zuwider M callirtN , NNd ZU dkM End Umb Et ' -
tbcilnng Unseres nothdürfftigen Befelchs gcbetten , das weiset der Einschluß
mitmchreremauß :

Nun ist Uns herentgegen auch deiner Lbdn und Ewer Bericht - Schreiben
hierin vom -. 8ten xiarrii nechsthin , und zwar erst am i ztcn diests eiugereicht
worden , darin diejenige Kanone ; , welche Deine Lbdn und Euch bewogest
in dieser Sachen ungeachtet des Unseres Vetteren des Chursürsten zu Cöllti
Lbdn ertheilten ? nvileAii ste non appellsncto berührte Appellation ; - proccllns
zu erkennen , und daraufferner äeiinicive zu juäiciren , mit mehrerem ange¬
führt , uns äeäucsst worden - die Wir auch zwarn reiflich überlegen , uns
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Ans umbständlich reserimi laste « , können aber nicht befinden , daß in dieseö
Sachen des Kammer - Gerichts ^ u ^ iLionkunclirt , und Deine Lbdn und
Ihr geklagter maßcu zu versahrenberechtigetgcwcsen , angesehen erwehntcs
^ rivnc ^ iumEhur - CöllensLbdnbcreitsam 2. 9 . ^ nnor65z . ertheilt
worden , die Oaun , i klärlich in sich begrciffet , daß nach dessen OLcum kein
^ ppeiiLcionvoudenen End - und Bey - Urtheilen , soIhrLbdnaußsprechcn
würden , mehr angenehmen werden , noch sic dcnenselben zu äctUiren schul¬
dig styn soiteu , die 8enrcnci -i r c>UL hingegen erst den 16ten /chciL eiuläem annr
ergangen , den 2. Ml besagten Monaths davon ap ^ eliirt , das Privilegium
bereits am i7tcu Sdris besagten Iahrsdurch einen Gevollrnachtigtenor - gi -
rralicLr iutluuU' t , die 8u ^ tic2rion ^>ro ciccernencüs procciübus endlich dtN
iten Xbi i8 nebensZnruckgebung eines Scheins daß selbe Privilegium suUicua -
pror angenehmen , übergeben ', nichts desto minder dessen ungeachtet am
I7tcn1anuirii 1654 . und also langpoüvacumprivilegiicjuzhue ^ blicarin -

NL M von Deinerŝ bdu und Euch picniploceün ; kppLiiLcioms äccrccirt wor¬
den , welches gleichwohl der derselben einverlcibtenihnengnugsantbbewust
gewesenen Llauiul sihnur - strack zuwider laustet , welchem allen nach , und
weilen Uns Vermög Unserer Wahl - LapicuiLcion obgclegen , jeden Chur -
sürsten und ^ rand des Reichs bcy seiner immeä - echt , pnviiegü ^ äe nvnevo -
cäi . Uo ^ .Ippeüauäo bcy der ersten inpzutzund deren ordentlich unmittclbah -
rcnRechten >uit Austyebungund Vernichtigung aller deren bißhero dagegen
unter was Schein und Vorwand es scyn mag , bcschthencr dourmvenuonen
ergangener l < e <c . iproi um , lnbibinouum undBestlchcn bleiben , und keinem
mit ^ ommuiionen , lelrnüLceu , und anderen Verordnungen darwiderzu
beschweren oder auzugrcisten , noch auch durch Unsren Kaystrl . Reichs -
Hostrath und das Caunncr - Gericht cingreiffen zu lasten .

Als wollen Wir zwar » Deiner Lbdn und Ewer gchorsurnbstcrBittiuso
wert statt geben , und den anher überschicktcn Bericht Weitläustigkeit zu ver -
mcydcn , zu keiner Oommunicacion bringen lasten , darneben aber DeineLbdn
und Euch brennt gnädigst erinnert und crrnahnet haben ivollcu , daß sic mit
Erkennung ferneren p ^ occls m dieser Xoi- Kschcn Sachen an sich halten , siu -
tcuralsten da Chur - CöllcnsLbduUns weiter urnb andcrwarttg 'ttänuwnrion
tbreshabcndeuprivitsgii6enon 3ppcli >m6oanrust 'en würde , Dclncr ^ bduuud
Ihr von selbsten zu ermessen haben , daßWirIhro Dieselbe nicht werden ver¬
fingen können ; Habens Deiner Lbdn und Euch also bremst obueriuucrt nicht
lüsten wollen , geschicht auch darin Unser gnädigster gefälliger Will und
Mcynung , und Wir scynd etc . den Loten ^ uni , 166 ^

si .
Merniahliges Kayscrl . i^ cscrij ' rum a » das §ammer ^

clechwo ^ ren deN24teN iVlarcii 1662 .

I . eopo ! äAc .
^ Ey Uns hat sich nach Außweiß des Beyschlußes Unsers Lieben

Vetteren des Chnrfürsten zu Collen Lbdn noch ferner zürn höch¬
sten beschwert , obwohlm Sie Deiner Lbdn und Euch Unser au

dieselbe wegen der in machen Korst' courm u « rcle , geklagter Uoncr ^ vc -
Ntioucn Ihres Erhstissttsthen pnviiegii cle non appciiariäo ergangenen
Kayserl . inisthstion - Bestich gebührend einliesteren lassen , und verhofft , eswurde



Mrde demselben also gebührend nachgelebt , und daselbst mit ferneren
L - ci urcn ' in berührter Sachen eingehalten worden feyn , so stye doch deine zu¬
wider in OeLemKri des nechstvcrwichenm i66iten Jahrs in dieser Sachen
eine kLncol-i - Urtheil ergangen , mit Bltt , weilen dergleichen Verfahren
den Reichst Satzungen zuwider , und bey allen hierunter mitinrorellirtcn
stünden des Reichs allerhand Nachdrucken verursachen dörsste , Wir zu
Handhabung ^ hrcs habenden äLnon an DrincLbdn
und Euch Unser fernere Bestich - Schreiben ergehen zu lasten gerüsteten .

Wan Wir danvon tragendeluHohcnKayseritchcnAinbts - wegen , und
sonderlich in Krasst Unserer Kayscrl . Wahl - Lupssuiacionunddes jüngsten
Friedens Schluß , schuldig und verburrden , des Heil . Reichs Chmfürsren -
und Stande , und sonsmijcdcrmannigiich bey allen und jede , ! ihren erlang¬
ten Rechten , ? ! iviic ^ en , und Frcyhciten zu schützen , und handzuhaben ,
auch alle darwider fürgenommcnc Uoncr3vc . ncioncu aller L. rthen cchzustellm ,
und dan Reichs - kündrg undnoconuin , mitwasfflr cinern prjvNe - io N - nori
kppcllÄnäo des Chursürsten zu Cölln Lbdn versehen , Wir Sic auch dabey
krasttiglich zu schützen genormt seynd , und dahcro Ihre - mit der gcbclteuen
ferneren Erinnerungs - Schreiben nicht auß Händen gehen können .

Als ermahnen Wir Derne Lbdn und Euch nochmahls gnädigst , daß Sie
berührtes Unvile ^ um a - non Zp ^ eii ^ nclo dem letzteren Reichs § Absisticd ,
und anderen ^ orissicucionibuz gernaß , so wohl in dieser , als allen anderen
Sachen , seinem klaren buchstäblichen Inhalt nach , ohne ferneres 8cropmi -
rengebühreud beobachten , und darwtder ungehindert letzterer cmgcwendten
vermeinten ^ ocivcn Seine Lodn in der lLortssshen Sach keineswegs weiter
beschweren , sondern mit ferneren krocelstn gantzlich an sich halten , und
dißfals zu ferneren Klagen nicht allein bey Uns , sondern bey dcm gankzm
Reich nichtUrsach geben . Wollen es Deiner LbdnmwEuch nochmahls sbn -
erinnert nicht lassen , des gnädigsten Versehens , Sie werden demc also ge -
bührend nachzukornmen nicht ertnanglcn . Und Wir seynd etc . Wien den -. 4 .
KUrrü 1662 . .

52 .
Weiteres Kaysert . Kvfcri ^ rum an Bischoffen zu Münster / und
' Hextzogen zu Braunschweig cle i L . kviLrcü lää ^ . iueLLlemCausä .

Leopold
Ey Uns hat ' sich Unfers Lieben Vetteren des Cstürfürften zu Cölln

Lbdn , Vermög des Beyfchlußcs zrnn höchsten beschwert , obwohl
Wir verschiedene gemestcne Befclch an Unser Kayserl . Cammer -

GerichtzuSpcyr , wegen der , Ihren Ertzstifftischen priviie ^ ijz .'äe non Äp -
pcÜ3n6o zuwider , angcnohmener >Vp ^ e ! lLcion inSachen k( orssconcra Ua ? i--
cie , dahin gnädigst abgehen lassen , daß gemeltcs Cammer - Gericht berühr¬
tes ynvileZium gebührend beobachten , und Ihre Liebde darwider keineswegs
beschweren , sonderen mit ferneren Processen durchauß an sich halten solle ,
daß doch , dessenungeachtet , in oberwehnter Sachen weiter verfahren , und
ein KUnclarum ycrnale cle exec ^ ueoclo 8 . C . UNttriN Oaro den io . Oecombris
erstverwichenen 166 z . Jahrs erkent , und auffdenVerweigerungs - Fall die
Lxecucion Ew . A . und L . an - und auffgetragen worden feye , mit Bitte , daß
Wir kerowegen hierunter Unser Kayserl . Ainbt ferner einzuwenden , uns
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-andere welkere nothdnrfftige Verordnung zu Handhabung
? l i Vlie ^ i ! äe no .n gpj .' eii3nUo , ergehen Zulagen gnädigst geruheten .Gleichwie nun die in dieser Sachen / an gedachtes Unser Kayserl Eam -
uicr '. Gcncht ergangene Kanscrl . k^ onicona nicht zu Schmählcrmig dessel¬
ben lurn ^ iättou , sonderen allein zu Handhabung lttchrgeiuelten ? r - vUeßu Uo
non g ^ ^ eiianUo , als worzn Wir so wohl als asten anderen des Heil . Reichs
Standen habenden Privilegien , Rechten und Gerechtigkeiten Vermög der
RcichS - Abschieden , Frieden - Schluss , und Unfern Kayserl . Wahl - c api -
rulation verbunden seynd / gerichtet gewesen , als hat mehrgcitteltcni Cam¬
mer - Gericht narb so viel weniger gebühren wollen , den außgangenen k e -
^ eripci ; zuwider , hierin zu verfahren , und dergleichen Beschwer , und nach -
Denckliche Lxecucions - proccis zu erkennen , und nachdcin Wirdan derent¬
wegen uinb Unser ferner Kayscrl . Cinschen , von Vttncr des Churfürstcn zu
Cölln L! bdn anjetzo gantz inständig augeruffcn und gebettelt worden .

Als haben Wir nach Anleitung des Heil . RcichS 'Satzungen mchtgeübrigt
scyn können , nichtaileinwtdcrdcnvonKmU , Unsere Kasserl - Or ^ non , sä
viUenUum Lirstienciuin ! e inciUillem - iccnaw krivilcgio iu <c rmm , htUt Uaco
Au erkennen , sonderen bencbcnS auch an Ew . A und C . dicftn Unseren Kays
Befehl ergehen zu lassen .

Crinahiicn demnach diesilbige gnädigst , daß sie auch ihres Orths Unse¬
ren in der machen ergangenen Beselchcr und Crrantnüßen sich bequctueu ,
und der denen -eiben zuwider - ihnen von lnchrZcrucltcuiKayscrl . Canmrcr -
GerichtzuSpeyr aussgegebenen Lxeounous - ^ ommuüon gantzlrch enthal¬
ten , und ' dcrselbcn alles des angetnaßten imperrsucen beschcherrdcu Anhal -
tcns ungehindert , keineswegs unterfangen .

An dem beschicht Unser gnädigst und zuvcrlaßigcr Wist und Meymmg ,
und Wir stynd Ew A - und ^ bdn mit Kayserl - Gnaden und allem Gurm
wohlbcygcthan . GcbcnRcgcnspurgdcn 12. . ^ » 0 , 664 .

Kayserliches Kescri ^ rum an das .Tammer -
vom L7 . Oöb . 172. 1 . in eäclLwi CLU8Ä .

Larl dtk VI .
AH Uß denen beyvcrwahrten Abschrifften habt ihr mit mehreren zu ersc -
Lnß hcn > was inaßen beyUnS , so wohl des Churfürsten zu Cöllu Lbdn

als des Abten zu Loi -vey Auwaldt über das von euch aut iz . ^ ^ rili ;
172 . 0 . in Sachen von Korik conrra von bicerUe anvorgcdachten Churfür -
ftcns blbdtt als Dominum lerriconalem rei tir »: ergangene und DcrostltS ,
wegen aller inzwischen verstorbenen von der Sachen m toi mitten Ra¬
then cx inLäverrcnria , und ohne Crwcgung des von langen Jahren in Sa¬
chen vorgewcsten Verlausss yroleczuirtc kvlanä ^ cum äe exccjuenäo 8 encen -
tiam (iLmeraiemvoin 5 . OÄobris 1660 ^ beschwerend angebracht , und de -
rcnthalben zu verfügen gebettelt haben .

Wan Wir Uns nun außdenenbcyUnstrerKaystrl . Reichs - HoffrathS -
Cautzley vorhandenen ^ 2 -5 so wohl , als auch außobvcrmeldtenChur - und
Fürstlichen relpcLttve Tchrciben und ^ lemoi -isii . auch denen von beyden
Theilen eingelangten Lxlubicis die Beschaffenheit der gantzcn Sachen b -ibcn
Vorträgen lassen , und darauß klärlich abgenohmeu , daß obgenlelteCan ^
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stier - Gerichtliche Urtheil , auch all - übriges vor und nach demselben alldM
bcschehencs Versnhren dein von Unserem in Gott - ruhenden Herrn Groß -
Vatkereu Weylauo Kayser kerLnÄnä dein Dritten Allerglorwürdigsten
Andcnckens dem Ertzstisst Cölln unterm 2. 9 . ^ prüis is ^ erthciltcn , und
delnCauuner - Gericht zur Moritz gekommenen kriviic ^ ii äEnonuppsllLnäs
schnür - ftracks zuwider lauffen , mithin die v . icoribschcr Seiten in Sachen
alldort >mro6uLirte ^ ppcllacion eine offenbare blori cievoiurionem nach ssch
ziehe , und von Unserem gleichfals in Gott - ruhendeni Herrn Vattcrenuud
Vorfahren am Reich Kayser bcopolä Allcrglorwürdigstcn Andcnckens auf
den vom Cammer - Gericht abgefordcrt - und eingclangtcn Bericht , und
darüber gefolgte Erwegung aller darin lauffenden Uinbstauden dasselbe
durch Dero gnädigst und gcrechtefte Keseripr - in der Sachen weiters zur
juäitz oberwehntcnnicht zu verfahren , das Cammer - Gericht er¬
innert , und insonderheit durch ein i< elcn ^ cuni alreriusvom 2. 4 ^ 31- tii 166r . .
solch Chur - Cölltttsches yrivile ^ ium äenon 3 ^>^ eIlLncio so wohl in dieser tiiork-
stfthen , als allen anderen Sachen stimm klaren buchstäblichen I nhalt nach
nur der bx ^ eiiion ohne ferneres 5 crupu >, ren gebührendzu beobachten , und
dajjelbe so wohl in bublUncia , als auch des für unzulänglich angegebenen
Moäl inttnuÄncll halber ohnangcfochtcn zu lassen , erinahnct ' worden , dieser
Ihrer gerechtesten Verordnung auch ftrners krafftigst mbXnrct , da von
Seitendes Cammer - Gerichts ein als anderen wcgs zur Ungebühr nut Er¬
kennung einer audcrweiren panron - Urtheilund ^ Uinöacttrnmcleexe ^ uen -
äo ausauglich au den damahligen Bischoffcn zu Münster , und Herhogen zu
Brannschweig - Wolffcnbuttel , nachgchcnss aber ansChur - Mayntz Und
Cbur - Brandenburg fortgcfahren worden , Merhöchststeligst - gedacht
Jhro Kaystrl . Majestät und Liebdc bey solch - dem Cmumer - Gerichtver -
uuintlrch angeordncter Lxccurions - LommMion durch ernst - imd nachtrück -
lichc Kayscrl . Kelcripra die Lxeeucion üüirct , und eingestcllet , und das Chur -
fürstliche Lolieb - um aus noch Bewehrendem Reichs - Tag zu Rcgcuspurg
cbeufals offtbesagtes Cammer - Gericht zur sthüldigstcu Bcobachtustg mchr -
augcfubrten Cbur - Cölluisthen yrivilc ^ , cle non ^ peii ^ näo und deren dar -
aufgesolgten allergcrechtesteu Kaystrl .Anweisungen gleichfals anerinahnct ^
wobei ) cs dan auch geblieben , und Chur - Cölln - wie auch die ägnm von
l-lwMe wegen sothauen ynviicgü bißhcro mithin in viertzig - Jähriger Zeit
iin geringsten nicht angcfochten worden , daß Wir also bey so gestalten Umb -
ständcn nicht begreiffen können , wie von euch tu dieser an Unser Kayferl .
Cauiiucr - Gericht wegen des im Weeg stehenden Privileg , 6e nonsp eHLn -
cto keineswegs äe voi virten , und vor so laugen Jahren dafür allbcrcit erkari¬
te n Sachenäe novo aufdasvou l< o ,-6istberSetten befchcheneAnruffenhabe
verfahren , und Unterer Allerhöchsten Kaystrl . Macht durch eine blosse inss-
nuLll0N8 - kormaiität einig Ziel gestecket ? ober über densoosstundinspecis
anfdie gegenwärtige Sach erklärten Umbftand cirns Kaystrl . priMeZu von
jemand anderen als einem Römis Kayser etiiige zurnahlen widrige Außlc -
guug verfochten werden mögen ;

Solchen allen nach dan Wir euch hiemitgnädigst bedeuteri wollen , daß
ibr in dieser Lortbschen polleliion ! - Sachen mit all - weiteren Verfahren an
euch , und zuruck haltet , und dereuthalbeu , weder die l4cel-cl >schc ^ AN3to8 .
noch des Churfürsten zu Cölln Licbde , oder sonst einigen Stand des Reichs
mit exccmions - uud anderen Verordnungen nicht belästiget , an dcmc be¬
schicht Unser gnädigst - und ernstlicher Will undMeynung , und Wir ver¬
bleiben euch mit etc . Wien den 17 . OLobrrs ^ 72. 1 .
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54 -
kxrraÄ - Schrifft - an statt mündlichen kccck -.

In Sachen
Der Fraw Gräfin von Velfiea

Louccs

Jhro Churfürstl . Durchleucht zu Cölln ^ don 5or .
pr -ccenlL Liracionis aä viäenänm sepLräri keuäum

ab /5 Uociio .
in ffecis des Herrn Cammer - Richters Grafen v . virmonä

HochgräflicheLxcelientz betreffend .
Aß NUN dieses Petitum an - und für fiel) gantz Rechts - widrig seyc , ein

solches fallet pnmo incuicu in die Augen , wan man nur als einen in
0 ^2 saäto richtigen Umbstand voraußfctzct , daß nemblieh des Herrn
Cannucr - Richters Grafen von Viimonä Lxceliontz ( als dle Verwittibte
^ raw Gräfin von Vobien in einem unterm uten t-lay 17 ^ ; . folglich anco
Dicem ccr ^ cam erlafiencm und in sehr harten Termini ! abgefaftem Schreiben
sich beschweret , ob thaten Hochgcdachte Seine Lxceiientz die Dcroielbcn
vi ^ orcc paotl b' -tmillL ..V UfiamLnn Wcyland Herrn Grafen ^ lexznän von
Veiilen , ien uIufluÄuarie conipecireude Lrec ^ enbeimische ^ lloäia ! - GÜthec
vorcnthalten ) durch die unterm i8tcn eiulNom erstattete , und » ä ^ Salub
dl . ll6 ^ rebillnrtc Antwort fiel) dahin geäußert haben , daß Hoch - Dieselbe
von Jhro Churfürstl -Durchlcucht zuCölln mit brct ^ enbeim als einem durch
Abstcrben Weyland Herrn ^ lexuncU i Grafen von Vebien anheim gefalle¬
nen und nicht rviloäial - Guth begnädiget , Jhro auch annebst nichtbewust ,
Laß sich hierbeydas geringste >5 lloätun , befinden solle , mithin dieFrau Grä¬
fin bcy so gestalten Sachen aä ForeniUnnum verwiesen , diese Decla ^ rion
( welche in mir dem Anhang mehrmahlen repebrt worden , daß des
Herrn Cammer - Richters Hochgräfl . kxceiicnh alles dasjenige , was die
Kaw Gräfin von Veblen mit Ihrer Cburfürstl . Dnrchlcuchtzu Cölln als
XllsNiai ausfindig machen thätcn , fich allcrdingsgefallen laßen , und hierge¬
gen keine Hinderungin den Weeg legen würden - ist eigentlich eine ^ ominarw
^ uckoriz , ob nun aber solche von der Würckung nichtseye , daßhierdurch
der dlomin3U5 das su -licium cieclinire , und solches in täominLMmrranzfcrire /
folglich der Kläger seine vermeintliche Ansprache climilH , nomin .incL , als
weicher perfiu^ am dlonnnacionem ^ ucborir ( eu Lxcepcionem bori Ooclina --
rorjam außfallct ) mit dent ^ ominaco anßmachen nnffte , ein solches lasset sich
ex ^ ualicace inUicucL aäHoni ; ltichtlich ermcfic' N ; Das kecinim dtt Zraw
Gräfin von Veklen als Klägerin in so weit solches PLI? 8encennamfie 1451
tviurcu 1740 bcydieseiuHöchstenGericht 36 ^ uäienciam angenohmcnwor¬
den , gchetdahin : daßdasLchcn3b -5 ! ioäioleparirt , undihrdervluxfiuStug
des ^ . Uoäii Jeit - Lebcnseingcraumbt werde , nüthinbeftehctdieinfiicuirte
/Veiioin uriliroi vinäicauone , wordUtch princ : p3 ! icerdas1u8 Domini DirciIj ,
als welcher keiner ^ ilofiiaUcn bcy der Reichs - Herrschafst örecrenbeimge¬
ständig ist , ^ ei? conlcguenriam aber co qnoä lelolucoffneciäNcislesolvacm ?
cciam ) n5 2ccipienci8 , der ValaHubangefochtenwird ; diepra - inclicisl - Zrage :
Ob nemblich ein oder das andere Stuck nach Angeben derFraw Klägerin
^ iioäiai stye ? betrifft lediglich Jhro Churfürstl . DurchlcnchtzuCöllnals
Dominum Oi ^ LÄum , und muß zwischen Höchst - Deroselben und der kla¬
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gender Fraw Gräfin vor allen Dingen außgemacht werden , che sich diese
gegen des Herrn Cammer - Richters Hochgräfl . Lxoeilentz icu VsiaNum »
<zui ssix tuumex Donceiiione DominiDireÄi unicc mecicur , näheren könnt ,
dnn gesetzt , cs wäre dte Fraw Gräfin ceu pr -ecenla uiufruÄusriL caceine pro -
priecario in puiwko lepuraciouis l ' Lüüi ab ^ Ilväio allein ZU hören , Wie küN per

rcrum nacuram zwischen des Herrn Eanuner - Richters bxccllentz und der
Fraw Gräfinnen von VüNicn etwas geschlichtet werden , ohne dafi zugleich
dein Domino DucÄo ^ rL ) näiLirt werde ; spricht man der FrawKiageritt
ein oder andere der als /UioUiai prLrencüreudcu Stücken , ^ uoLciulumkru -
Äuw zu , so wird hierdurch die prTjuölciai . Frage , welche allem incer ^ Lwi -
cein L Dominum Dirc ^ um zu erledigen stehet ) üooipio iu veutre ersticket ,
Mithin der Dominus DireHux desienigen Vortheils inuu6icäc3U8L trulUirt ^
welchen die incerponirtc sscvUio ( welche gestalten Sachen nach vb ? r « , uch -
OIUM irre ^ Llsbiic einen eüeLlumdiUjieniivum opcnreu mufi ) von rechtswegen
nach sich ziehen , auch in Ansehung Seiner Lxocüentz des Herrn Cammer -
Richters von gleicher Würckungist , Hrbumcmco ^ ciumpcoLbgppLMicioiio
^ rouc enim appellacio eciLm alrcri prociLÜ , licer non Lppelläverit , übi unä
eaclemgue DclenNonis C ^ ulLtubcN .

/ . ce .

de . SZ .
Deren Graff - Virmonclischen Erbgenahmen unterm chten sulii

i / 4 / r beym Lämmer - Gerichtübergebene Erklärung
^ cl Läuism

Verwittibtcr Gräfin von Vn-momä ,
Lourrz

Jhro Chnrfürtstl . Gnaden zu Maytz .
Das Lehm Klei » - Collmbmg bettcffend .

Durchleuchtigster Fürst !
Nterstbriebcucn Anwaldts - Nrincipalcn die Hochgrastich - Vn-moncll -

sthc Erben scynd zwar nicht gcfinnct , von der ihnen zugesallencn
Erbsthafft das mindeste zu vergeben , oder sich nehmen zu lassen , zu -

inahlen da sic leicht versehen können , dafi noch mit der Zeit ein Cmmmlus
o -chicorum erreget , und allen Gläubigeren tccunilüm virex Inven ^ ril
Rechnung und SaciCLolion geleistet werden müsse ; Wie sic aber auch dage¬
gen über wegen dieser Erbschastt ungegründete , und zu nichts aufischlagen -
dc pr ^ cenlionex zu kormiren nicht sinns , anbei ) die gesicherteNachrichtcitt -
gczogen haben , dafi der ohnedcni gering beträchtlicheRittersitz Kleln - Collen -
lmrg von demHochsecl . HermErblafieren allererst acgui ; >ret , von der Rcichs -
Herrschasst Mylcndonck zu Lehen getragen , mithin auch gantz vernünfftrger
Weiß dem Domino DilEo wikderuln anheim gefallen scye , also haben sie
auch umb so leichter können geschehen lasten , daß Sc . Chursürstl . Gnaden
zuMayntzdiesesGuthhabenergreistenlassen , alsvonHöchssDcncnsclben
fosseich die gnädigste Versicherung geschehen , d « ß denen per 8cnceaci3m zu
erklärenden Erben die vorhandene wenige Mobilia sogleich cxrra6irt , anbey
alles , was nur an kiclior -monen werde können angewiesen werden , sogleich
mit baarem Geld vergütet werden solle . ^

N Da



Da nun diesem allem ungeachtet der Verwittibtcn Fraw Gräfin Lxcei -
fienp dieses Guths Klein - Collenburg halber gegen Höchsibcsitgtt Se - C hurfl .
Giiadcn Klage zu erheben , anbcy , wie unterschriebener Zinwaldt von gu¬
ter Dandvcrnohrncn , der von ihrem eonlstloncen , welcher sic , wie schon
gegen Chur - Cölln wegen derer zu Bretzenheim vorfindigcn , von dem
Hoch fiel . Herrn Grasen sechsten der Verwittibtcn Fraw Grasin von VeNier »
zugestandene ^ iioäiäiien , ti gnL st „ c , und sonsten gcsihehen , in noch ohN -
zahlbahrc ohnnöthige l' loecU ; - Handel vcrwiekelcn werden , gantz irrigen
Mcynung ist , als ob diese verderbliche proccir zur Lontervarion der
b ^ l-e ^ i ^ riL gercichctcn , dahero zu scinerZeitdiekroccls - KöftendenenEr -
den austgercchnct werden tönten ;

Als will hiergegen untcrsthricbenerAnwaldt seine Principal sch afft in bester
Form Rechtens verwahren , und clcclsnren , da ' ; stinc bniicip -rischafft an
diesen nichts sollenden Zanck - Händclcn keinen Thcil nehmen , viclweniger
durch solche grosse Fürsten und Herren gegen sich auffbringen wolle ;

Ewer Hochsnrstl . Durchleucht aber solle Anwaldt untertbanigstbitten ,
ausdiese OLolär -icion cinswcllcn IN Neccrncnsto gerechtest zu i cticÄ -ren .

Hierüber
Ew . Hochfmstl . Durchleucht

Unterthänigstcr
t .

Oiv . äe t< sio ÜL Ivlanclzco .
K z6 .

LxtrLcskus ffro LirLiionc all vissenäum 1c ccncri
aci 6cc>ccu ^ Lnclum ,

An Süthen
Derer Gräflich - virmong , sicher Ergenahmech

donrra
Die Verwitkibte Fraw Gräfin von Virmonü .

Hochgebohrner Reichs - Graf? !
' Wer Hochgräfi . Lxcelieny solle unterschriebener Anwaldt , Nahmens

seiner anhen bcmcrckter istincipÄisichafftunterthänigfi Vorträgen , und
tsi Höchst - Denen selben ohncdcme fast des besseren betaut , wie des

Hcrm Cammer - Richters Grasen von VirmonU Hochgräfi . Lxcclicntzani
ryten dlov . a . p . ohncHinterlaffungeintgcrDcNocnNenl) , noch weniger einer
IslDmencLsischen Oilpolirion anfi ditsiltt Zeitlichen abgetlcttcn scncn .

Ob nun gleich der Hinterbliebenen Hochgräfi Frawcn Wittib nicht unbe -
kant ware , das die gantzc Erbschasst an die Zraw Gräfin von Hoc -und übri¬
ge so mit solcher Verinög des lub di . i . ankigenden 8chcm .iri !i 6cne3lob , ci mit
dem Höchstsccl . Herrn Camnier - Richtern in gleichen 6 rast verwandt waren
gefallen , von ihr auch noch besonders in ihren Ehe - P - Lcu versprochen
worden scye , nach tödtlichem HintrittihresHochgrafi . Herrn Gen , ahls die
gantze Verlassenschafft gegen den Empfang dessen , so ihr Verinög Ebe -
p3Äeu zukommct , ohngchindcrt austsolgcn zu lassen , sohatjedochHochbc -
sagte Fraw nach tödtlichem Hintritt Hochermeltcn ihres Ehe - Herrn nicht
nur für sich vermeintliche polst- iston ergriffen , die iviobiiLi- - Vcrlasiensthasst
unter nichts sollenderVorsihützung des LüUcU - und ke ^ isihcn Land - Rechts

sanrbt



sambtdem MussuLimderm ohnbeweglichen Gütheren , ja gar verschiedene
k4okili -i , absonderlich für viele Tausend Gulden Silbcrwerck ctgeimiachtig
vcräustcrcu lasten ;

Obschonnun Anwaldts ? rincisizl schasst ihr klares Erb - Recht Hochbefag -
tcr Fraw Wittib hatvorlcgen , die AbtretttlngderErdfchasstgejrunen , hin¬
gegen ihr dasjenige , so sic ctwan Veriuög derer C he - p -räm noch zu forde¬
ren haben mögte , baar und w com , nenn zu bezahlen durch cinenbestndcrs
abgcsthicktcn hatanerbictcn lasten / wie man dan ihr nach Vor¬
schüsse derer Ehe - LaAcn , so weit es noch nicht geschehen , zu AuA^ ircn
noch stündlich crbictig ist etc .

57 .
^ cressacum Lhur - Löllnifcher Regierung / und Leben - Lämmer .

Aß in hiesigem Churfnrstenthumb und Crtzsufft Cöln weder ein
^ tiiu5ttuÄu5 , weder ein VoraufLehn - Gülhere , selbige scvcuLeuäq

^ -ricoiiliu , Insormia , oder auch Lcomi <ou .r ,, ohlie Lchcuherrliche
gnädigste Bewilligung , conUicunet werden könne , nnthin wegen einer
nicht conlemwlcr t,/ oc >8 oder biiu8truLtü8 wider den Lehen - Herrn keinch5 Ke -
rcncio ,U8 platz habe , solches wird unter Beytruckung des Churfürstl . Hoss-
CantzleyJustcgels , und Hossraths - decrec ^ u Untersthrisst acrestiret . Luna
denriten ^ unu 1749 .

( tt . 8 . ) 8ecrec .

78 -
Denor lVlanclari len Kesicci ^ ci Ccesarei all Lamers

Im ^ erialis ^ ullicium .
I^ eopolä .
, Uß bcyverwahrten Absthriffren ist mit mehrerem zu ersehen / was ge¬

stalten Wir , aufdemüthiges Ansuchen Unseres Lieben Vetteren des
Churfürsten zu Cölln Lbdn die von Unseren Vorfahren am Heiligen

Reich denen vorigen Churfürsten zu Cölln ertheilte Lome -bom -. und pnvi -
! eAi -l sambt dem zwischen erstgedachier Sr . Lbdn und Dero Ritterschasst dm
2. 8tcn chnii /^ nno i6s9 - IN PUIIÄO beuciorum ausslzerichtctcn Vertrag rei ^ s -
Qi ve erncwert / conkirmirt und bestätiget haben '/ so Wir Ew . Lbdn zu dein
Ende hieuilt haben cmfchllcstcn und dabencbst freundlich gnädiglich und gnä¬
digst erinneren wollen / daß sie sich bey denen an Unserem Kayscrl . Cammer -
Gericht zu Spcyr ctwan fürkommcndcn proLessen darnach achten und rich¬
ten / damit Ihro Lbdn und Dero Ertzstisst dagegen nicht beschwert werden ,
und Wir verbleiben ihnen rctpcAi vc mitGuadeu rc . Wien den röten ^ uAuüi
1682. .

Daß ein Kayserl . Schreiben lleclacoLScr ^ uz; uM 1681 . eine Churfürsts
Cöllnisthcr LrivüeAiorum Lonäcmmion und recheÄive Erncwerungbetref¬
fend / so in vier Bcylagcn bej 'tandM / hiesigem Kaystrl . Cammer - 'Gericht
durch Höchftermelter Sr . Churfürstl . Durchlcu l ' t comiuuirtcn Auwaldt
Herrn tticcnc . gobrn domaä HiLrecbrm eingeliesscrt worden / solches wird
mit diesem unter gedachten Cammer - Gerichts CantzleyHaud darüberver ^
fertigtenl < ccipillchiemrtbeschienen . Speyrdenötensiiwi i68z .

( I. . 5 . ) Kayferl . Cainmer - Gerichts Canhleyi.
Handdafclbst .
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, X . 59 .
Kayserlicheö ketcri ^ rum an das Kayserl . Tammek-

Gericht ZU Speyr /
' In Sachen

Lhm - Lölln
kunÄo Lonürmac . krivilegiorum , donceilronum L<cc .

Oe 6 aro 7 . Xsus 1684 -
I . eopo ! 6 ö ^ L .

G> <HNs hat der ( chic . ) ^kaximiliLn l-lenrick Chursürst zu Cölln rc . Der -
I I möghiebcy verwahrter Abschrifft in Untcrtbänigkeit klagend zuvcr -

i ^ cl incu geben , welcher gestalt von Unserem Kayserl . Cammer - Ge -
richtzu 8 ^ eyec aufAnhaltcndcrHertzoginzu l-loNici » , GcbohrnerGräfin
von kvieroäeLbdn , deshalbcn , daß VttuerL ^ dn Vorfahr beräinsnäuzsich
des Ertzstistts - Cöllnischcn Lehens OclenicircUen ? oNetbon aus desselben
letzten VuiaUi bl-Lncr 4iucrarcien von 6cm öoc ^ Icr tödtlichen Hintritt , Ver -
mög Kayserilchcr 8 .2 Niüioncn / Declarationen , und Lonbrrnurioncn eigen¬
mächtig genähert , und darüber nach besten Gntbcfinbnng chchoniret hätte ,
denen an obbesagtcmUnscremKayserl . Cammer - Gericht m punüo LonNr -
lnarorum ŝuriom Unfern vorhin schon ergangenen Kayscri . d>ivcil , c3cion5 -
Schrciben entgegen , und ungeachtet ihrer dawider angewandten Noth -
durstt ein ^laoUarumüc reliicnencto , Lc ulccrius non rurdanäo cum - Ue or -
clinariL suris via ^ roceäenäovero Nne clauiuIL , UNdalsdemselben Nichtparirt ,
eine kariroria crkent wordenscyc , mit gehorsambstcr Bitte , Wtrderowe -
gen an lnebrbesagtcs Unser Kayscrl . Cannner - Gerichtzu 8 pcyr Unscrenoth -
dürfftigeKayserl . Verordnungcrgchcnznlastcn , gnädigstgeruhetcn .

So Wir Ewer Lbdn und Euch initder freundlich - und gnädigen Erinne¬
rung hicmit haben einschlicsten lasten wollen , daß sie Ihre Lbdn gegen Unsere
Kayserl . Verordnung und Privileg nicht beschweren , und was dagegen
fürgangen , auffheben , oder Uns darüber ihren sürderlichen Bericht gc -
horsambst erstatten .

Hieran beschicht Unser gnädiger Will und Meynnng , und Wir scynd
Ew . Lbdn und Euch untre . Wienden / tenXbn 5 i 684 .

?>! . 6 o .
Kayserl . näheres ^ elcrjscum an §hur - Trier /

In Sachen
. Chur - Cölln ,

Gegen
Das Kayscrl . Cammer - Gcrichtzu Speyr

1' uliÄo ^ länucencioni ; ? nvilo ^ iorum .
Oeclaco l . Oeceutoci ; l 687 .

l . eopolä
^ Ernnach Uns dasjenige gehorsaiubst rcferirt worden , was Unscrs

Kayscrl Cainmer - GerichtzuSpeyerpreesiclenren und Beysitzcre
aufUnser an Ew . Lbdn den / tenDeccirrbri ; 1684 . ergangenes Kay -

ftrlichcs Kelcripc wegen eines aufAnrnffenderHerhoginzuttollicin. Ge -
bohrnerGräfin von i^ eroäc 1678 . wider Unsers Lieben Vetteren des Chur -
fürften zu Cölln Lbdn erkanten klanäLciclerettiruenclo uiceriü ; non cur -banclo



banclocum - 6e oräinariä ^ ukis vis proeeäenclo vero 8 . O , UNd als dtMselbest
nicht parirt werden wollen , erötfneten Psricon - Urtheil , berichtet , und
Dabey zuverfügen gehorfambft gebetten haben , ist eine Nothdursst befunden
worden , solches Seiner gedachten Churfürstcns zu Cölln Lbdn auf Dero
Begehren commumcaen , und in Abfchristt abfolgen zu lasten , worauff
dan bey Uns Dieselbe Außweiß der Copcylichcn Beylag tukl ^ ic . ferner
einkonimcn , und dabcnebens umb Unsere nothdürfftige Kayfcrliche Ver¬
ordnung hierin ergehen zu' lasscn , nochniahlcn gehorfambft gebetten haben .
So Wir Ew Lbden inir der ferneren freundlich - und gnädiglichen Erinne¬
rung hiemit gletchfals haben einfchliessen wollen , daßjie daran feycn , da¬
mit mehrgemelten Churfürstens zu Cölln Lbde hierin gegen die Kayferl . ? ri -
v - ieZ -L nicht beschwert , noch sich zu beklagen begründetcUrsachhaben mö¬
gen . Und Wir verbleiben Derselben benebens rnit rc . Preßburg den
rtM Oeccmbm 1687 .

61 .
Nochmahligkö Kayserl . kclcri ^ mm

An
Chur - Trier für Chur - Cölln ,

In PUNÄO appreüenlioms Potleilioni5 LLÜri Oäenlclrcben »
Oe a » co dm

l ^ eopolä öcc .
W . Lbden wirb Zweistcls ohne auß Unferein ar>Dicfelbe als Unserem
Kayjcrl . Canimer » Richtercn wegen der alldortcn zwischen dem ver -
storbenen Churfürsten zu Cölln und der Hertzogin zu tioiüew Ge »

bohrncr von ^ lerocle , das Lehen OäLnKircNen , und Wider Denselben er -
kaNte !VlLn6acum6e reüicucnaoÜL ulcerius non lurbanäo öLL btlrestend , NN -
hangenden Streit - Sach unterm itenvecembris ^ Z / - abgelastenern Kay -
ftrlichcn Kelcnpco mit mehrcrem guter lnaßen zu ersehen gewesen feyn , wie
daß Wir Ew . Lbde freund - gnädiglich ersuchet haben , daran zu fcyn , da¬
mit bciuelter Churfürft zu Cölln wider dieKayferl . kri vilegiÄ nicht beschwe¬
ret , noch sich zu beklagen begründete Urfach haben möge . Nun haben bey
Uns des jetzigen Churfürstens zu Cölln Lbde Inhalts nebengehender Ab -
schrifft hierauff angezcigt , wie daß fothanen Unseres an Ew . Lbde ergan¬
genen freund - gnädigen Ketcr - pci ohngeachtet , von obgedachtem Unserem
Kayserl . Cammer - Gericht in nechstvortgemJahr in machen ein ^ anäacum
Nc cxequeoäo Wider die von Weyland Unserem Vorfahren am Reich Kayfer
Lärldem lv . JhremanvertrautenErtzftifft Cölln ^ nno 1Z72. . wegen dcstcl-
ben Lehencum Imperü 8racuum Lonliiio , ertheilte ^>LnÄion , erkantund die
Vollziehung dessen denen Krayß - außfchreibenden Fürsten in Westfahlen
auffgetragen hätte , mit Bitt , Wir Dieselbe bey fothancr 5 an <3 ion zu msnuw -
niren , dieergangcne LamerLi - ? roceir zu calilren , und Unsere Kayfcrliche
Verordnung an mehrgedacht - Unser Kayferl . Cammer - Gericht dahin er¬
gehenzulassen , gnädigst geruheten , daß es Dero Ertzsttffrs ? ri vUeglL hin -
führo in bessere Obacht nehmen solle ;

wo haben Wir Ewer Lbdn als Unserem Kayferl . Cammer - Richterm
solches mit dein ferneren freund - gnädigen Ersuchen hiemit einfchliessen wol¬
len , daß Uns sie , was offtbemeltes Unser Kayferl . Cammer - Gericht bey so
gestalten Sachen geklagter maßen zu verfahren bewogen , und auß was ei »

O 2. gent »



amtlichen Ursachen selbiges vemieyne , daß die angeführte Kayserl . Uo » .
celkones und pciviie ^ ia , auf gegenwärtigen Fall und Rechtsstreit ftch
nicht 2 ^ ! , c , ren lasten , förderlich berichten . Wir seynd Ewer Lbdnanbey
initrc - Wicndcn i 4 tcn -̂ enil 81695 .

1^ . 62 .

Vom Lhurfürstl . ^ Acmen zu Wien s . ^ . vieclericli abgestatteter
Bericht die Oäenkwcstische Lehen - Sach betreffend .

Hochwürdigst / rc .

Achdcinc Ewer Chnrfürstl . Durchleucht in Dero gnädigstem letzte-
rcln Befehl - Schreiben die Vornehmungdcroaentciicin scheu Le -
hen - SaU - cn zutrciben niir gnädigst cummtcart und ich zu gchor -

stnnbiler Nachgelebung gehöriger Orchcn Inü3nti35gcmachct , ist endttch die
Sach in Gauge kommen , und m derselben nun zum zweytenrnahl rekcnrt
worden , also daß ich hoffe baldzuEw . Ehurfürftl . Durchlcnchtgnadtgstcn
Vergnügen und mcereli . rten Oiucenro die Endschafft berichten zu kömmt -
etc erc .

Ewer Lhurfürstl - Durchleucht /

Wien den 6teil dtuvemi - iir

1697 . Unterthänigst - trew - gehorsambster
Diener

^ olian ^ äam Oieäcricli .

krodoncorclznriz cum OliA !ngIi5ut >tcri ^>6c

kric ! . Lroel KcAiürAtor .

N . 6z .

Des ^ efferloischen Anwaldt überreichte Anzcig
getroffenen Vergleichs .

> Zovis z . ^ ulii 1698 .

^ ( ch -rumbur -g nunc l - InMein conera EhUt ' - EöllN pr -occstu !; die
O LehenbabreBurg und Herrsch afft Oüenlcircbcn betreffend , tive ^ e -

üerlotiischer Anwaldt chchan tvloricrvonblornick tut ) ^ I- Xtenraro ZQMZ

Zunii nu >? . norittc ^ nci » injmmLMicgüHem com ^ otlrionem , renunciLuciociue

Uri iupplicar bumillime pto ElemLnuLbmä KeAiür ^ rionc bujus
x«on . t-, ic .

kraricr IxüclLb ^ enLÜcnzev .



>1 . 64 .
Den 26km ssinü 1 / 44 .

In Sachen von Schlegel comia Anhalt - Cöthen .
kdandan deexcĉ u . Iudio . ilLmel -. 8 . L .

In specic Se . Königliche Majestät in Pohlen und Churfürftl . Durchleucht
zu Sachsen betressend .

1^ 0Lkorkdo5m2naufaNgcsÜhrtes kdandarum de exequcndo undcrhalte -
neu allerguädigsten Beseht erscheine Nahineus Allerhöchst Sr . Kö -
niglicheuMajestät in Pohlen und Churfürftl . Durchlcuchtzu Sach¬

sen , Krasst Lo ^ iX ii <; nalX iub Oic . /V a . zeige daraus ausvorgedachtcn cx -
l ' resscn allerhöchsten Befehl an , was gestalten mein Allergnädigster Herr
und l ^ incst̂ i bcfrembdltch ansehe , das der im ^ ecr -znnsche Herr von Schle¬
gel die Sache , wie steh doch gebühret , in Dresden gar nicht toiiiciciren lassen ,
noch sich seinetwegen jemand dieserhalb seither gemeldet habe , Überhaupt
könne man zwar daselbst schwer sastell , wie em Hochpreisl - Kayscrl - und
Reichs - Cammer - Gericht bey schongegebener crstcrn 8encenl) ansdcn jcyi -
Weg gerathen nwgcn , wie man sich aber auch hierum eigentlich nicht be¬
kümmern will , sondern glauben müsse , das der Hohe Herr Richter zu seinem
Vorfahren ohwohl unbcgreifflich - doch hinlängliche Ursachen werde gehabt
haben , so sähe man sich doch deswegen genöthigct , nnt der Lxecuüon vor der
Hand noch anzustchen , weil es uoronsch , und also auch ben hicsigcmKays
Reichs - Cammer - Gericht nicht unbckant seyn könne , das der zu exc ^ ui -

j rcndeHctrHürstzuAnhalt - Cörhenindicscr ^ urÄLommuma 8cacuum ! m ^ c -
i >> allerdings starck csnAircuden Sache den Kecurtüm 26 Lomici .1 bereits
würcklich ergrissen habe : welches man also Pm-Mom ; loco anzuzeigcn der
Nothdurffr erachte , und dabcy hosse , das man gegen einen von denen Höch -1 sten stäubendes Reichs , welcher bekanter luascnvor dieses Höchste Reichs -

i Gericht sonst alle Achtung und Vorsorge heget , mit unangenehmen Crkent -
- liüsien iltcht verfahren , und dadurch m seinen geneigten und guten Gesin¬

nungen selbigen irre machen werbe .
LxcraAus krocoLoIIi

j In Sachen
* Verwittibter Fraw Grastn von v irmond ,

Lonrr »
l Jhro Churfürftliche Durchleucht zu Cölln .
l Oec . ^ iLneisri lurbar . dallsr .

V Iccnriac Ucurcn , auf iniinm' rtes ^lsndscum de excquendo erfthklNet
! L ^ Nahmcns Ihrer Churfürftl . Gnaden zuMaynh , Krasst fürgehender

LopiL ü ^ narT gnädigster Vollmacht , übergibt daraussOri ^ in ^ i von
Churfürftl . Mayntzischer Regierung an ihn erlassenes kclcriprum . wie nun
Inhalts ersichtlich , daß Höchstgedachter Jhro Churfürftl - Gnaden diese
anssgetragene LommiHlon zu übernehmen aus verschiedenen wichtigen und
erheblichen in das publicum eingehenden Ursachen allerdings bcdencklich seyn

§ > will , alshateinsolcheshiemitünterthänigstanzeigensollen .
P Chur -



Murfürstl . Mayntzische Hsffra' ths - prTllciem ^
Groß - Hoffmeister / Lantzler / LantzleyMircÄo ^

Geheime Hoff- und Regierungs - Mthe rc .
^ <HNsern Gruß zuvor Ehren » Best - und Hochgelehrter , besonders
Ij H lieber , und guter Freund ! DasaufIH .ro Churfürstl . Gnaden Un -

fern Gnädigsten Herrn , in Sachen Fraw Gräfin von Vlrmonä
concra Ihro Churfürstl . Durchleucht zu Cölln SL Lontorc . erkante ^ SNUL -
rnm cie exe ^ nsnüo ist Lins zwar seiner Jett richtig zugekommen , auch Ihro
Churfürstl . Gnaden Ünferm Gnädigsten Herrn bey dermahligen Höchst -
Dcrosclben bckarulich annoch fürdaurenden Abwesenheit gchorfambstzugc -
fertiget worden , nachdem nun aber Höchst - Dcrofelb diese dommUlionzu
übernehmen , auß verschiedenen wichtigen , und erheblichen in das publicum
eingehendenUrlachen allerdings bedencklich scyn will , als hättet ihr solches
dem pl-^ siMo des Löblich Kayferlichcn Cainmer - Gerichts förderfainbftvc -
kant zu machen , fort auch hievon mit Einlieffcrung deren hiebey rcvcrriren -
den ^ clenm ?. ulieiMü >̂>er i^ ccetNim (^ Lmeralcm dicohnverlangtcAnzeighe -
hörig zu ihnen ; und Wir verbleiben euch mit geneigtem Willen undallem
Guten ivohl bcygechau . MaynHden -. z . 8 bri 51749 .

An
^ ZencknOeulen .
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